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Senatsverwaltung für Integration, Berlin, den 23. März 2022 
Arbeit und Soziales  9028 1202 
ZS B 20 Aleksandra.Redda@senias.berlin.de 
 
 
 
An die  
Vorsitzende des Unterausschusses Verwaltungsmodernisierung und -digitalisierung sowie 
Bezirke und Personal des Hauptausschusses 
 
über die 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
 
über den 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
Einzelplanübergreifende Berichtsaufträge zu den Haushaltsplanberatungen 2022/2023 
der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke 
 
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales 
 
Vorgang: 1. Sitzung des Unterausschusses Verwaltungsmodernisierung und  
 –digitalisierung sowie Bezirke und Personal des Hauptausschusses 
 vom 21.02.2022  
 
Ansätze:  

Ansatz Haushaltsplan: 2020 entfällt 
Ansatz Haushaltsplan: 2021 entfällt 
Ansatz Haushaltsplanentwurf:  2022 entfällt 
Ansatz Haushaltsplanentwurf: 2023 entfällt 
Ist-Ausgaben: 2020 entfällt 
Verfügungsbeschränkungen: 2020 entfällt 
Aktuelles Ist (Stand [Datum])   entfällt 

 
Gesamtausgaben  entfällt 

nowand
Textfeld
Vw 0008 Q
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Es wird gebeten mit den nachfolgenden Ausführungen die Berichtsaufträge als erledigt 
anzusehen. 
 
Auf Vorschlag der Vorsitzenden hat der Unterausschuss Verwaltungsmodernisierung und -
digitalisierung sowie Bezirke und Personal des Hauptausschusses in seiner 1. Sitzung am 
21. Februar 2022 beschlossen, dass die Fraktionen der Geschäftsstelle des UA Verwaltung 
bis zum 25. Februar 2022 vorab Fragen und Berichtswünsche im Zusammenhang mit den 
Haushaltsberatungen 2022/2023 übermitteln, die von den Senatsverwaltungen rechtzeitig 
zur 1. Lesung schriftlich beantwortet werden sollen. 
 
Von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke liegen 12 Berichtsauf-
träge vor. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat die Koordinierung der Beantwortung der 
Berichtsaufträge Nrn. 3 bis 8 sowie Nrn. 11 bis 12 übernommen. Zu den Nrn. 1 bis 2 und 
Nrn. 9 bis 10 sind die Fachverwaltungen seitens der Senatsverwaltung für Finanzen gebe-
ten worden, ihre Berichte direkt an den Unterausschuss zu übermitteln: 
 
1. Die Senatsverwaltungen werden gebeten, zur 1. Lesung im UA Verwaltung (jeweils) eine 

Organisationsübersicht vorzulegen, die die Abteilungen, Referate und nachgeordneten 
Einrichtungen mit ihren Aufgaben, ihren Stellenzahlen (darunter: nicht besetzt) und den 
jeweiligen VZÄ zeigt. 

 
2. Die Senatsverwaltungen werden gebeten, in einem Bericht zur 1. Lesung im UA Verwal-

tung darzustellen, welche besonderen Herausforderungen sich in den kommenden bei-
den Haushaltsjahren für ihre jeweilige Verwaltung quantitativ und qualitativ ergeben 
werden und mit welchen Maßnahmen (resp. aufgabenkritischer Betrachtungen, Umset-
zung der Digitalisierungsstrategie, strukturell-organisatorischer Entscheidungen) sich die 
Verwaltungen auf diese veränderten Anforderungen vorbereiten. 

 
9. Die Senatsverwaltungen werden gebeten, bis zur 1. Lesung im UA Verwaltung darzustel-

len, welche personellen und/ oder strukturell-organisatorischen Vorkehrungen zur Um-
setzung des „Zukunftspakts Verwaltung“ getroffen wurden/ werden. 

 
10. Die Senatsverwaltungen werden gebeten, bis zur 1. Lesung des UA Verwaltung ihre stra-

tegischen Personalentwicklungskonzepte darzulegen. 
 
Bezüglich des Berichtsauftrages Nr. 9 wird darauf hingewiesen, dass der Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Soziales für keinen der sog. Projektsteckbriefe die Federführung 
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obliegt. Insoweit erfolgt hierzu keine Berichtserstattung. Es wird auf die Berichte der jeweils 
federführenden Verwaltungen verwiesen. Die verbleibenden Einzelberichte des Einzelplans 
11 sind diesem Bericht als Anlagen beigefügt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
sowie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten wurden gebeten, Ihre Organisations-
übersichten dem Unterausschuss direkt vorzulegen.  
 
 
Katja  K i p p i n g 
Senatorin für Integration,  
Arbeit und Soziales 
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  Anlage 1 
 
 

 

1. Berichtsauftrag 
 
„Die Senatsverwaltungen werden gebeten, zur 1. Lesung im UA Verwaltung (jeweils) eine 
Organisationsübersicht vorzulegen, die die Abteilungen, Referate und nachgeordneten 
Einrichtungen mit ihren Aufgaben, ihren Stellenzahlen (darunter: nicht besetzt) und den 
jeweiligen VZÄ zeigt.“ 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Anbei übersende ich Ihnen die Organisationsübersichten (Stand: 01.03.2022)  
 

 der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (Anlage 1.1) 
 

sowie  
 

 des Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicher-
heit (Anlage 1.2)  
 

mit den gewünschten Informationen. 
 
Die Basis für die Angaben zu den Planstellen/Stellen/Beschäftigungspositionen bildete 
der Stellenplan 2020/2021. Dabei wurden folgende (Plan)Stellen bzw. BePos nicht be-
rücksichtigt: 
 
 gemäß Stellenvermerk mit Ablauf des 31.12.2021 weggefallene BePos 
 im Stellenplan unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete 

des Tarifbereichs“ veranschlagte Stellen 
 Stellen/BePos für die Beschäftigtenvertretungen 
 Ausbildungspositionen 
 
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales sowie das Landesamt für Flüchtlingsangele-
genheiten wurden gebeten, Ihre Organisationsübersichten dem Unterausschuss direkt 
vorzulegen. 
 



LdB
Herr Glasenapp        1134
Stellen/BePos 1,00/ NN 0,00/ VZÄ 1,00

(Stand: 01.03.2022)  

LPÖ           
Herr Strauß                      1135 
Stellen/BePos 4,00/ NN 0,00/ VZÄ 3,90

Senatorin

Frau Kipping 1130
Stellen/BePos 1,00/ NN 0,00/ VZÄ 
1,00

Staatssekretär
Arbeit

Herr Fischer                                        1123

StS Arb Sekr Frau von Chamier       1124

StS Arb Ref Herr Bleistein             1126
Stellen/BePos 3,00/ NN 0,00/ VZÄ 3,00

II A
Arbeitspolitik und ordnungspolitische Fragen
der beruflichen Bildung
Frau Bagusch-Sauermann            1441
Stellen/BePos 24,00/ NN 3,00/ VZÄ 20,73

II D
Berufliche Qualifizierung und Berufsbildungspolitik
Frau Richter                                     1481
Stellen/BePos 25,00/ NN 1,00/ VZÄ 22,96

II B
Arbeitsrecht und tarifliche Gestaltung der Arbeit, 
Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler 
Beschäftigung, Gemeinsames Tarifregister Berlin-
Brandenburg; Aufsicht über die Gerichte für 
Arbeitssachen
Frau Brinkmann 1443
Stellen/BePos 11,00/ NN 1,00/ VZÄ 10,00

II C
SGB II – Koordination, Arbeitsförderung
Frau Dr. Philippi 1459 
Stellen/BePos 21,00/ NN 0,00/ VZÄ 19,35

III C 
Angebote und Verträge der Eingliederungshilfe
Fr. Dr. Rehse 2473
Stellen/BePos 27,30/ NN 5,00/ VZÄ 21,80

II E
Arbeitsschutz und technische Sicherheit
Herr Conrad                  1794
Stellen/BePos 14,00/ NN 0,00/ VZÄ 14,35

I B 
Strukturelle Integration, Parlaments- und 
Senatsangelegenheiten

Herr Leptien (m.d.W.d.G.b.) 9(0)17 –23158
Stellen/BePos 7,00/ NN 2,00/ VZÄ 4,69

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Dienstsitz und Postanschrift: Oranienstraße 106, 10969 Berlin

Telefon:     Vermittlung  (030)   9028 – 0
Intern                      928 – 111 
Durchwahl   (030)   9028 - App.   

E-Mail:   Post@senias.berlin.de
(auch für den Empfang von Dokumenten mit qualifizierter elektronischer Signatur)

Internet:   http://www.berlin.de/sen/ias

Abteilung  III
Soziales

Frau Dr. Rehse (V) 2430
Stellen/BePos 15,6/ NN 2,00/ VZÄ 13,27

III A 

Grundsatzangelegenheiten des kommunalen 
Trägers SGB II, SGB XII (außer 
Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege), AsylbLG; 
Fachaufsicht LAF; gesetzliche Renten- und 
Unfallversicherung, Soziales Entschädigungsrecht
Frau Dr. Siems 2908
Stellen/BePos 27,25/ NN 1,00/ VZÄ 24,60

Kabinetts-, Bundes- u. Europa-
angelegenheiten (KaBEU)

Herr Schulz                    1145
Stellen/BePos 5,00/ NN 0,00/ 
VZÄ 5,00

Sen Sekr 1
Frau Franz                     1131
Sen Sekr 2
N.N.                                     1132        

Sen Pers Ref 1
Herr Gerbing 1133
Sen Pers Ref 2
Frau Kainer 
Stellen/BePos 3,00/ NN 1,00/ VZÄ 3,00

III D
IT-Fachaufgaben Soziales
Herr Köhler 2663
Stellen/BePos 29,50/ NN 3,00/ VZÄ 26,50

Staatssekretärin
Integration und Soziales

Frau Christoph                                   1140

StS IntSoz Sekr Frau Hentzschel 1141

StS IntSoz Ref Frau Artik 1143
StS IntSoz Ref 2 Frau Belz                 1168
Stellen/BePos 3,00/ NN 0,00/ VZÄ 4,00

Landesbeauftragte für 
Menschen mit Behinderungen
(LfB)
Frau Braunert-Rümenapf 2917
Stellen/BePos 7,50/ NN 1,50/ 
VZÄ 6,52

III B
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe, 
Eingliederungshilfe, Schwerbehindertenrecht), 
Politik für Menschen mit Behinderungen
Herr Klatt  2407
Stellen/BePos 17,65/ NN 3,00/ VZÄ 14,90

ZS A
Finanzen

Herr Weickert 1245
Stellen/BePos 24,75/ NN 2,00/ VZÄ 23,53

ZS B
Personal

Herr Köster 1252
Stellen/BePos 35,25/ NN 2,00/ VZÄ 31,63

Abteilung  I
Integration und Migration

Frau Niewiedzial                  9(0)17 –23183
Stellen/BePos 13,00/ NN 3,00/ VZÄ 10,75

I A
Willkommens- und Beratungszentrum, 
Migrationsrecht, rechtliche Grundsatzan-
gelegenheiten, Bund-Länderangelegenheiten 
Justiziariat
Frau Steuber 9(0)17 - 23168
Stellen/BePos 13,75/ NN 2,00/ VZÄ 10,52

I C 
Partizipation in der Migrationsgesellschaft

Frau Dr. zur Nieden 9(0)17 – 23113
Stellen/BePos 9,00/ NN 1,00/ VZÄ 7,62

Abteilung  II  
Arbeit und Berufliche Bildung 

Frau Zauner 1400
Stellen/BePos 7,00/ NN 0,00/ VZÄ 6,75

I D 
Migrations- und Flüchtlingspolitik

Frau Juretzka 9(0)17 – 23189
Stellen/BePos 20,00/ NN 1,00/ VZÄ 18,75

Beauftragte/r des Senats von 
Berlin für Integration und 
Migration
Frau Niewiedzial  9(0)17 –23183
Personalunion mit Abteilung I

III E
Rahmenfördervertrag inkl. ISP und IFP Stz sowie 
Sondermittel, Bürgerschaftliches
Engagement, Seniorenpolitik, Schuldner- und 
Insolvenzberatung und Betreuungsrecht
Herr Link 2702
Stellen/BePos 14,5/ NN 0,00/ VZÄ 13,60

Abteilung  ZS
Zentraler Service

Herr Herting                                      1270
Stellen/BePos 4,00/ NN 0,00/ VZÄ 4,00

ZS C
Justiziariat, Datenschutz und Innenrevision

Herr Schwarz (komm. Leitung)          1216
Stellen/BePos 4,00/ NN 1,00/ VZÄ 3,00

ZS VbSt
Verbindungsstelle

Frau Bozic 1185
Stellen/BePos 3,00/ NN 
0,00/ VZÄ 3,00

II AbtL BK
Beratungsstelle für 
Berufskrankheiten-
verfahren

Frau Wüst 1453
Stellen/BePos 3,00/ 
NN ,00/ VZÄ 3,00

III F
Wohnungslosenhilfe und -politik
Frau Kreinsen 1007
Stellen/BePos 10,00/ NN 3,00/ VZÄ 7,77

ZS D
Digitalisierung und IT

Herr Lehmann 2357
Stellen/BePos 11,00/ NN 1,00/ VZÄ 9,66

Anlage 1.1 zur Frage 1 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke



Organigramm Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Referat ZS C

Fachcontrolling, Information und 
Kommunikation

poststelle@lagetsi.berlin.de 
Leitung: Stefanie Hardt (vertretungsweise) 

Referat II C

Gewerbeärztlicher Dienst/ 
Arbeitspsychologie

medizinischerarbeitsschutz@lagetsi.berlin.de 
Leitung: Birgit Ganz (vertretungsweise)

Direktor

Dr. Robert Rath
amtsleitung@lagetsi.berlin.de

Abteilung ZS

Zentrale Steuerung
abteilungsleitung@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Harald Henzel

Referat ZS A

Personal, Finanzen, Innere Dienste
verwaltungsleitung@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Angelika Krupper (vertretungsweise)

Referat ZS B

Rechtsangelegenheiten
rechtsstelle@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Klaus Bittighöfer

Abteilung I

Betrieblicher Arbeitsschutz
abteilungsleitungI@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Markus Stettnisch

Referat I A

Betrieblicher Arbeitsschutz I
arbeitsschutz@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Markus Stettnisch (m.d.W.d.A.b.)

Referat I B

Arbeitsschutz am Bau
bau@lagetsi.berlin.de

Leitung: Christine Tschirpka (vertretungsweise)

Abteilung II

Spezifischer Arbeitsschutz
abteilungsleitungII@lagetsi.berlin.de 

Leitung:Thomas Stollorz

Referat II A

Sozialer Arbeitsschutz
sozialerarbeitsschutz@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Astrid Friedrich

Referat II B

Sozialvorschriften im
Straßenverkehr

arbeitszeitkraftfahrer@lagetsi.berlin.de 
Leitung: Cornelia Rondio (vertretungsweise)

Abteilung III

Gesundheitsschutz
abteilungsleitungIII@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Jörg Schumann

Referat III A

Strahlenschutz
strahlenschutz@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Jörg Schumann (m.d.W.d.A.b.)

Referat III B

Chemikaliensicherheit
gefahrstoffe@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Ines Kirschbach (vertretungsweise)

Abteilung IV

Technische Sicherheit
abteilungsleitungIV@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Michael Jost

Referat IV A

Überwachungsbedürftige Anlagen 
Immissionsschutz, Anlagensicherheit
anlagensicherheit@lagetsi.berlin.de 

Leitung: Marian Duryn (vertretungsweise)

Referat IV B

Produktsicherheit
und Energieeffizienz

produktsicherheit@lagetsi.berlin.de 
Leitung: Uwe Amelang

Abteilung V

Sprengstoffe, Explosivstoffe,  
Katastrophenschutz

abteilungsleitungV@lagetsi.berlin.de 
Leitung: Michael Küpper

Referat V A

Explosionsgefährliche
Stoffe

sprengstoff@lagetsi.berlin.de Leitung: 
Michael Küpper (vertretungsweise)

Referat V B

Ausgangsstoffe für
Explosivstoffe

ausgangsstoffeexplosivstoffe@lagetsi.berlin.de 
Leitung: Michael Küpper (m.d.W.d.A.b.)

Gültig ab: 01.03.2022

Kontakt
Turmstraße 21, 10559 Berlin

Tel.: (030) 902 545 -0
Fax: (030) 902 880 -53

E-Mail: poststelle@lagetsi.berlin.de
Hinweis: Die im Organigramm angegebenen E-Mail-Adressen gelten nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur.www.berlin.de/lagetsi

S/B 2,00/NN 1,00/VZÄ 1,00

S/B 9,00/NN 1,00/VZÄ 7,00

S/B 4,00/NN 1,00/VZÄ 2,00

S/B 2,00/NN 0,00/VZÄ 2,00

S/B 1,00/NN 0,00/VZÄ 1,00

S/B 12,00/NN 0,00/VZÄ 12,00

S/B 15,00/NN 6,00/VZÄ 9,00

S/B 19,00/NN 7,00/VZÄ 9,00

S/B 1,00/NN 0,00/VZÄ 1,00

S/B 19,00/NN 2,00/VZÄ 15,00

S/B 15,00/NN 3,00/VZÄ 12,00

S/B 12,00/NN 5,00/VZÄ 7,00

S/B 1,00/NN 0,00/VZÄ 1,00

S/B 20,00/NN 6,00/VZÄ 11,00

S/B 13,00/NN 3,00/VZÄ 10,00

S/B 1,00/NN 0,00/VZÄ 1,00

S/B 17,00/NN 4,00/VZÄ 13,00

S/B 15,50/NN 4,50/VZÄ 11,00

S/B 1,00/NN 0,00/VZÄ 1,00

S/B 7,00/NN 1,00/VZÄ 5,00

S/B 6,00/NN 4,00/VZÄ 2,00

Anlage 1.2 zur Frage 1 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke
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2. Berichtsauftrag 
 
„Die Senatsverwaltungen werden gebeten, in einem Bericht zur 1. Lesung im UA Verwal-
tung darzustellen, welche besonderen Herausforderungen sich in den kommenden bei-
den Haushaltsjahren für ihre jeweilige Verwaltung quantitativ und qualitativ ergeben 
werden und mit welchen Maßnahmen (resp. aufgabenkritischer Betrachtungen, Umset-
zung der Digitalisierungsstrategie, strukturell-organisatorischer Entscheidungen) sich 
die Verwaltungen auf diese veränderten Anforderungen vorbereiten.“ 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Politikfeld Integration und Migration 
 
Ein Großteil der nach Berlin zuziehenden Menschen sind Menschen ohne deutsche Staats-
angehörigkeit und zählen somit zu Menschen mit Migrationshintergrund bzw. mit Migrati-
onsgeschichte, deren Anteil innerhalb der Berliner Stadtgesellschaft aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung fortwährend zunimmt. Damit wächst der Personenkreis, für den 
die Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration (Integrationsbeauf-
tragte) gemäß § 15 des Gesetzes zur Förderung der Partizipation in der Migrationsgesell-
schaft des Landes Berlin zuständig ist, kontinuierlich. Ende 2021 umfasste die Zielgruppe 
aller Personen mit Migrationshintergrund laut des Amtes für Statistik 36,6 % der Berliner 
Bevölkerung. Von diesen sind 570.000 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
811.000 Menschen ohne deutschen Pass.  
 
 
 
Nach der Zugangsstatistik des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten umfasste der 
Zugang von Geflüchteten nach Berlin in 2021 7.762 Personen und in 2020 4.589 Perso-
nen. Der Familiennachzug zu den anerkannten Flüchtlingen und eingeschränkt zu sub-
sidiär Geschützen erfolgt durch Corona und die dadurch verschärfte Terminsituation in 
den Auslandsvertretungen nachhaltig verzögert, hier ist eine weitere erhebliche Zuwande-
rung von Angehörigen zu erwarten. Der Zuzug von afghanischen Geflüchteten (Orts-
kräfte), die über die Landesaufnahmeregelungen aufgenommenen Menschen und aktuell 
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die Geflüchteten aus der Ukraine sind in die Prognosen bzw. Zugangszahlen nicht einbe-
zogen und stellen eine sehr relevante weitere Zuzugsgröße dar. Auch aus der Ukraine 
stellt sich der Senat aktuell auf eine sehr hohe Zahl an Flüchtenden in 2022 ein. Die er-
warteten Auswirkungen des im März 2020 in Kraft getretenen Fachkräfteeinwanderungs-
gesetzes erfolgen auch wegen der Pandemie verzögert und können eine erhebliche Zuzu-
gsgröße in 2022 und 2023 ausmachen. 
 
Das 2016 errichtete und 2021 ausgebaute Willkommenszentrum Berlin in der Dienststelle 
der Integrationsbeauftragten ist eine zentrale Anlaufstelle für Neuzugewanderte aus dem 
Ausland unabhängig von den Gründen ihrer Einreise. Es bietet Geflüchteten, Unionsbür-
gerinnen und -bürgern sowie Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten eine persönli-
che oder digitale Erstorientierungsberatung, die Klärung aufenthaltsrechtlicher Fragen 
und eine umfassende Beratung zu Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten. Letztere wird 
durch externe Träger unterstützt, die zu speziellen Themen wie der Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Abschlüssen oder zum Thema Existenzgründung beraten. Auch 
schon lange oder bereits immer in Berlin lebende Menschen mit Migrationsgeschichte 
zählen zu den Zielgruppen des Angebots. Die verschiedenen Angebote unter dem Dach 
des Willkommenszentrums ermöglichen Ratsuchenden, unterschiedliche Anliegen an einer 
Stelle und in einem Termin zu klären. Das Willkommenszentrum leitet Ratsuchende dar-
über hinaus zu spezialisierten Angeboten in der Stadt weiter.  
 
Darüber hinaus werden bei der Integrationsbeauftragten eine Vielzahl weiterer Strate-
gien, Konzepte und Programme umgesetzt bzw. koordiniert und gesteuert, um die gleich-
berechtigte Partizipation von Zugewanderten einschließlich Geflüchteter und bereits lang 
oder schon immer in Berlin lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte zu ermöglichen. 
Eine Prämisse für die gleichberechtigte Teilhabe ist die Sicherstellung einer gleichwerti-
gen Versorgungsqualität aller Bevölkerungsgruppen. Diese soll durch gezielte Maßnah-
men zur migrationsgesellschaftlichen Öffnung insbesondere der Dienste der Daseinsvor-
sorge erreicht werden. Die bisherigen Anstrengungen zur Erreichung einer gleichwertigen 
Versorgungsqualität sollen auf Grund der hohen Anzahl von Neuzuwanderern intensiviert 
werden. Der Senat hat zudem 2021 das Gesetz zur Förderung der Partizipation in der 
Migrationsgesellschaft novelliert und sich zum Ziel gesetzt, dass Menschen mit Migrati-
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onshintergrund entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung in der Verwaltung reprä-
sentiert sind. Die Umsetzung des Gesetzes wird federführend durch die Dienststelle der 
Integrationsbeauftragten befördert und begleitet. 
 
Entsprechend der Bedarfe sollen diese Maßnahmen und andere Förderprogramme des 
Integrationsbeauftragten weiter fortgesetzt und den Entwicklungen der Migrationsgesell-
schaft angepasst werden. Beispielhaft seien das Landesrahmenprogramm Integrations-
lotsinnen und -lotsen genannt, die Deutschkurse, die Migrationsrechtsberatung durch 
nichtstaatliche Träger, die psychosoziale Betreuung und Begleitung von Zugewanderten 
mit Traumatisierungserfahrungen wie auch der Aktionsplan zur Einbeziehung ausländi-
scher Roma. Da Ankommen immer auch Maßnahmen des Empowerment der Zugewan-
derten braucht, soll das Partizipations- und Integrationsprogramm, das die Förderung 
von Migrantenorganisationen im Fokus hat, weiter verstärkt werden. Auch prüft die Dienst-
stelle der Beauftragten Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, die Einbürgerungszahlen 
im Land Berlin zu steigern und auch über diesen Weg die Partizipationsmöglichkeiten zu 
erhöhen. Da Integration auch ein Prozess der oder des einzelnen mit und in der Gesell-
schaft ist, bedeutet ein fortwährender und verstärkter Zuzug von Migrantinnen und Mig-
ranten in die Stadt einen verstärkten Bedarf nach Maßnahmen der Partizipation und In-
tegration. 
 
 
Politikfeld Arbeit und Berufliche Bildung 
 
Auf dem Berliner Arbeits- und Ausbildungsmarkt sind die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie weiterhin spürbar und stellen die Arbeitsmarktpolitik des Landes vor zusätzliche 
Herausforderungen. Weitere Einflussfaktoren sind vor allem die vom Klimawandel und von 
der Digitalisierung getriebenen Transformationsprozesse. Gleichzeitig ist der Berliner Ar-
beitsmarkt von einem zunehmenden Fachkräftebedarf geprägt. Ziel ist es, wieder an die 
positive Entwicklung der Jahre vor der Corona-Pandemie anzuknüpfen. 
 
Wenn von einer wieder steigenden Arbeitskräftenachfrage auch Langzeitarbeitslose und 
spezielle Zielgruppen, wie Menschen mit Behinderung oder Fluchthintergrund angemes-
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sen partizipieren sollen, müssen sie hierfür qualifiziert und fit für den Arbeitsmarkt ge-
macht werden. Hierauf ist die Arbeitsmarktpolitik des Landes Berlin eingestellt: Förderun-
gen für Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, stehen zur Verfügung ebenso 
wie ergänzende Angebote zur Vermittlung insbesondere durch die Berliner Jobpoints und 
das Berliner Jobcoaching, in denen Stellenakquisition und gezieltes, passgenaues Mat-
ching die Chancen auf rasche Integration in den regulären Arbeitsmarkt erhöhen sollen. 
 
Das Land Berlin hat ein erhebliches Interesse daran, Langzeitarbeitslosigkeit frühzeitig 
und proaktiv zu bekämpfen, um den betroffenen Menschen Perspektiven jenseits von 
Hartz IV zu eröffnen. Gleichzeitig möchte das Land gemeinwohlorientierte Angebote für 
die Stadtgesellschaft bedarfsgerecht ausbauen. In diesem Kontext wurde das Solidari-
sche Grundeinkommen (SGE), das beide Zielstellungen verknüpft, entwickelt und im Jahr 
2019 gestartet. Kern des SGE ist die Schaffung auf fünf Jahre angelegter, sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeitsverhältnisse für zusätzliche, gemeinwohlorientierte und im öffentli-
chen Interesse des Landes Berlin liegende Arbeiten inklusive der Möglichkeit zur Nutzung 
eines beschäftigungsbegleitenden Coachings und von Qualifizierungsmaßnahmen. Das 
Land Berlin leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung sozialer Gerechtig-
keit, sozialer Sicherheit und damit zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Sozial-
staatsprinzips. Das Programm wurde von Arbeitgebenden und langzeitarbeitslosen Men-
schen gleichermaßen gut angenommen, die vorhandene Kapazität von 1.000 Beschäfti-
gungsverhältnissen wurde zum Jahresende 2020 vollständig ausgeschöpft, die bewillig-
ten Projekte laufen bis längstens zum 31.12.2025. Mit Stand Januar 2022 sind 939 Perso-
nen im SGE beschäftigt. Die Koalition beabsichtigt, das Solidarische Grundeinkommen 
über den laufenden Programmzyklus hinaus fortzusetzen, sofern eine finanzielle Beteili-
gung des Bundes erzielt werden kann. Neben der laufenden fachlichen und administrati-
ven Umsetzung des Solidarischen Grundeinkommens sowie der Begleitung des Pro-
gramms durch eine wissenschaftliche Evaluation steht deshalb die weitere Programment-
wicklung, insbesondere die konzeptionelle Verbindung und Harmonisierung des Instru-
ments mit den Förderinstrumenten des Bundes im Fokus der SenIAS. 
 
Vor dem Hintergrund der durch die Corona-Pandemie gestiegenen Arbeitslosigkeit und 
Langzeitarbeitslosigkeit werden die vorhandenen Personalressourcen der SenIAS in der 
Umsetzung der laufenden Programme der Beschäftigungsförderung ebenso wie in der 
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Entwicklung innovativer, zielgruppenspezifisch wirksamer Integrationskonzepte und de-
ren Abstimmung mit den verschiedenen Akteuren der Arbeitspolitik eingesetzt. 
 
In Berlin, wirtschaftlich geprägt durch einen hohen Dienstleistungssektor, vollzieht sich der 
digitale Wandel im rasanten Tempo. Die Arbeits- und Berufswelt verändert sich tiefgrei-
fend durch den demografischen und digitalen Wandel, so dass die vorhandenen Qualifi-
kationen und Kompetenzen von erwerbsfähigen Personen bestmöglich zu fördern und 
durch Bildungsberatung, Weiterbildung und Nachqualifizierung gezielt zu unterstützen 
sind. Eine wichtige Rahmenbedingung für ein lebensbegleitendes Lernen ist die Ermögli-
chung eines chancengleichen Zugangs zu Bildung und Lernen sowie zu Wissen und Infor-
mationen sowohl über Aufstiegs- und Qualifizierungsmöglichkeiten als auch über finanzi-
elle und strukturelle Fördermöglichkeiten. SenIAS setzt sich in den Haushaltsberatungen 
zum Doppelhaushalt 2022/23 dafür ein, die Mittel für die Sicherung und Weiterentwick-
lung dieser Ressource auch weiterhin bereitzustellen. Der Bedarf an Beratung zu Bildung 
und Beruf wird angesichts des prognostizierten Zuzugs und auf Grund der aktuellen politi-
schen Lage in der Ukraine weiterhin ansteigen, so dass die Finanzierung der Beratungs-
stellen einschließlich der Mobilen Bildungsberatung (MoBiBe) auch weiterhin gewährleis-
tet sein muss. In der am 12.06.2019 beschlossenen Nationalen Weiterbildungsstrategie 
und seiner Umsetzung wird die Bedeutung eines transparenten Weiterbildungsmarktes auf 
Basis der länderfinanzierten Strukturen explizit hervorgehoben. Bestehende Beratungsan-
gebote sollen zu einer flächendeckenden, qualitativ hochwertigen lebensbegleitenden 
Beratungsstruktur ausgebaut werden. 
 
Der Bedarf zur Sensibilisierung und die Werbung der Umwandlung von Minijobs in sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung wird weiterwachsen, daher soll auch 2022/23 das 
Modellprojekt Joboption Berlin gemäß den Richtlinien der Regierungspolitik weiter geför-
dert und weiterentwickelt werden. 
 
Unternehmen werden für die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterbildung der Beleg-
schaft sensibilisiert und erhalten speziell auf ihren Bedarf abgestimmte Weiterbildungsan-
gebote sowie Unterstützung bei der Beantragung von möglichen Fördermitteln. Durch ge-
zielte Weiterbildung können sie dem Fachkräftemangel entgegenwirken und ihre Wettbe-
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werbsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität erhöhen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter profitieren, indem sie ihre Beschäftigungsfähigkeit durch den Kompetenzerwerb er-
halten oder steigern. Die Qualifizierungsberatung erfolgt verzahnt mit einer Bildungsbe-
ratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Bedarfsermittlung auch direkt be-
fragt werden. Dieser Ansatz hat sich bewährt, da die Motivation der Beschäftigten ent-
scheidend für den Erfolg der Weiterbildung ist. Der Bedarf an Beratungsleistungen für 
Unternehmen zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfs nimmt kontinuierlich zu. Das Projekt 
wurde auf das ganze Stadtgebiet Berlins ausgedehnt und wird sich im Zuge der weiteren 
Entwicklung noch stärker auch mit den Angeboten des Bundes (z. B. Weiterbildungsver-
bünde) vernetzen. Die große Bedeutung der Qualifizierungsberatung von kleinen und 
mittleren Unternehmen auf mögliche Qualifizierungsbedarfe und -optionen wurde im 
Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie konkretisiert. Qualifizierungsberatung 
zielt darauf ab, sowohl gering Qualifizierte und Fachkräfte als auch Führungsnachwuchs 
in enger Abstimmung mit den Betrieben verstärkt für eine berufliche Weiterbildung zu mo-
tivieren. Es soll ein möglichst niedrigschwelliger Zugang zu beruflicher Weiterbildung ge-
ebnet werden. 
 
Die aktuelle und zukünftige Sicherung des Fachkräftebedarfs ist ein Schlüsselprojekt für 
die weitere Entwicklung Berlins sowie der gesamten Hauptstadtregion. Nur damit wird es 
gelingen, die laufenden Transformationsprozesse – Digitalisierung, Demografie und De-
karbonisierung – im Sinne zukunftsgerechter Wirtschafts- und Geschäftsmodelle, nachhal-
tiger Beschäftigung und guter Arbeit zu gestalten. Das Land Berlin ist daher bestrebt, das 
Thema Fachkräftesicherung voranzutreiben und in diesem Kontext auch die bestehende 
Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg, die u. a. im Strategischen Gesamtrahmen 
Hauptstadtregion aus dem Jahr 2021 ihren Ausdruck findet, zu vertiefen. Ziel ist die Ent-
wicklung einer Fachkräftestrategie beider Länder und die Durchführung einer gemeinsa-
men Fachkräftestudie. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales ist beauf-
tragt, mit Brandenburg mögliche Inhalte einer Studie zu erarbeiten. In Betracht kommen 
dafür beispielsweise der Bereich Mobilität von Fachkräften/Pendlerströme oder auch die 
Untersuchung der Auswirkungen großer Ansiedlungsvorhaben auf den verflochtenen Ar-
beitsmarkt. Für Konzeption, Abstimmung und Vorbereitung der Durchführung der Studie 
werden entsprechende Personalressourcen eingesetzt. 
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Vor dem Hintergrund des steigenden Fachkräftebedarfs und des demografischen Wan-
dels stellt die Integration von Arbeitskräften in Gute Arbeit – auch im Kontext der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit in Europa sowie von Migration – eine zentrale Herausforderung dar. 
Um dieser gerecht zu werden, sind Abstimmungsprozesse und Berichtsaufgaben im Kon-
text gesetzlicher Mitwirkungspflichten (EUZBLG - Gesetz über die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union) in steigendem Umfang 
wahrzunehmen. Insbesondere für Aufgaben des Monitorings, Berichtspflichten und Kon-
zeptionen sind Kapazitäten einzuplanen. Auch in Anbetracht der Folgen des Brexit und 
zukünftiger Beitrittsszenarien werden in diesem Bereich Ressourcen benötigt. 
 
Der tiefgreifende Wandel von Beschäftigung und Arbeitsorganisation im Zuge der digita-
len Transformation vollzieht sich, auch in Folge der Covid-19-Pandemie, beschleunigt. 
Aufbauend auf der Initiative „Arbeit 4.0 – made in Berlin“ liegt der Fokus auf Gestaltungs-
potenzialen für gute und faire Arbeit 4.0. Hinsichtlich digitaler Kompetenzen müssen da-
für die Systeme beruflicher Bildung an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Gleich-
zeitig werden die Entwicklung neuer Arbeitsformen (etwa in der Plattformökonomie) und 
entsprechende Prozesse auf Bundes- und europäischer Ebene intensiv begleitet. Zukunfts-
fragen der Beschäftigungspolitik müssen zudem mit europäischen Zielsetzungen verknüpft 
werden. Diese erhöhten Steuerungs-, Konzeptions- und Koordinierungserfordernisse bin-
den entsprechende Personalressourcen. 
 
Die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen ist nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung für eine gelingende Integration zugewanderter Personen in den 
Arbeitsmarkt. Die Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikatio-
nen mit inländischen Berufsabschlüssen verfolgt das Ziel einer qualifikationsadäquaten 
Beschäftigung und trägt damit zur Deckung des wachsenden Fachkräftebedarfs bei. 
 
Nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, welches das Verhältnis von Einwanderung 
und Anerkennung auf verschiedenen Ebenen neu geregelt hat, stellt die Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen grundsätzlich eine Voraussetzung zur Einwanderung dar. 
In den kommenden Jahren ist aufgrund der anhaltenden Aktivitäten auf Bundes- und Lan-
desebene zur Erleichterung und Stärkung der Fachkräftezuwanderung sowie der hohen 



Einzelplanübergreifende Berichtsaufträge der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 / 
Die Grünen und der Fraktion Die Linke im UA Verwaltung – Vw 0008 
  Anlage 2 
 
 

 
Seite 8 von 21 

 

Attraktivität und Internationalität Berlins weiterhin mit einem Anstieg der Zahl Anerken-
nungsinteressierter zu rechnen. 
 
Aufgrund der in den letzten Monaten pandemiebedingt eingeschränkten Erreichbarkeit 
einzelner zuständiger Stellen sowie der zeitweisen Schließung der EU-Außengrenzen ist 
mit einer zusätzlichen Erhöhung des Antragsvolumens nach Lockerung der Corona-Maß-
nahmen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die voranschreitende Mo-
dernisierung der Verwaltung im Zuge der Digitalisierung gehört zu den wichtigen Aufga-
ben in den kommenden Jahren die Verbesserung von Anerkennungsverfahren in Zustän-
digkeit des Landes Berlin. Hierbei sind insbesondere die Aspekte Beschleunigung, Trans-
parenz und Möglichkeiten der online-Antragstellung im Rahmen der Umsetzung des On-
linezugangsgesetzes in den Blick zu nehmen. 
 
Die Durchführung der Anerkennungsberatung ist vielschichtig geregelt und erfolgt in den 
jeweils zuständigen Senatsverwaltungen. SenIAS nimmt ressortübergreifend, vor allem 
hinsichtlich der Umsetzung der Berufsqualifikationsfeststellungsgesetze des Landes und 
des Bundes, komplexe und aufwendige Informations- und Koordinierungsaufgaben sowie 
Abstimmungen mit den anderen Ländern und dem Bund wahr. Speziell die Umsetzung der 
Förderrichtlinie (ESF-Plus und Bundesmittel) für das IQ Programm ab 2023 sowie die 
Schaffung der Voraussetzungen zur Erfüllung des landeseigenen Beratungsanspruchs er-
fordern einen hohen Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand seitens SenIAS. Die zent-
ralen Herausforderungen der für die Berufsanerkennung zuständigen Stellen bilden vor 
allem die insgesamt steigenden Fallzahlen, vermehrt aus dem Ausland heraus betriebene 
Anträge sowie der weitere Ausbau eines leistungsfähigen E-Governments (vgl. z. B. die 
vorzunehmende Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes). 
 
Durch die Corona Pandemie haben sich auch im Bereich der Berufsorientierung und Be-
rufsausbildung teilweise Umsetzungsprobleme ergeben. Diese waren allerdings unter-
schiedlich stark ausgeprägt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass im 
Bereich der Berufsorientierung durch den eingeschränkten Zugang von Schülerinnen und 
Schülern zum Präsenzunterricht verschiedene Maßnahmen nicht, oder nur in alternativer 
Form (digital) umgesetzt werden konnten. Allerdings gilt dies auch nicht gleichmäßig für 
alle Maßnahmen. Unabhängig davon wird es verstärkter Anstrengungen bedürfen, diese 
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Einschränkungen möglichst zeitnah auszugleichen, um die Berufswahlkompetenz zu stei-
gern. Im Bereich der Berufsausbildung war pandemiebedingt eine deutliche Zurückhal-
tung von Betrieben beim Abschluss von Ausbildungsverträgen festzustellen. Dies hat dazu 
geführt, dass zum Ausgleich u. a. verstärkt außerbetriebliche Ausbildungsplätze angebo-
ten werden mussten. Auch hier ist zu erwarten, dass sich in den nächsten Jahren das An-
gebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen erhöhen wird. 
 
Bei steigenden Schülerzahlen wird die Zahl der Teilnehmenden an den Berufsorientie-
rungs-Maßnahmen steigen. Darüber hinaus muss davon ausgegangen werden, dass für 
bestimmte Zielgruppen spezielle Maßnahmen entwickelt werden müssen, die den Bedürf-
nissen dieser Zielgruppen entsprechen. Dies sind beispielsweise Maßnahmen zur Verdeut-
lichung des deutschen Berufsbildungssystems. Als Beispiel soll hier auf die zusätzlichen 
Maßnahmen im Rahmen von „Komm auf Tour“ für Schülerinnen und Schüler aus Willkom-
mensklassen hingewiesen werden. 
 
Im Rahmen der Richtlinienförderung sind Geflüchtete bereits als zusätzlicher Fördertat-
bestand erfasst. Sollte hier bei zunehmender Qualifizierung der Abschluss von Ausbil-
dungsverträgen steigen, ist mit höheren Mittelabflüssen zu rechnen. Dies wird kontinuier-
lich in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Durch mehr Menschen aus unterschiedlichen 
kulturellen Lebensumständen besteht das Risiko, dass Hemmnisse entstehen, die eine vor-
zeitige Lösung eines Ausbildungsvertrages nicht ausschließen. Insofern können hier mehr 
Mentorate des Landesprogramms Mentoring notwendig werden. Die inhaltliche Koordi-
nation und Weiterentwicklung des Projektes auch unter dem Aspekt „Guter Arbeit“ hat 
oberste Priorität. 
 
Jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu eröffnen, war und ist eine der zentralen Auf-
gaben im Land Berlin. Dazu gehört insbesondere, Zugänge zu dualer Berufsausbildung 
bzw. berufsqualifizierenden Abschlüssen zu schaffen, die wiederum Teilhabe am Arbeits-
markt jenseits des Niedriglohnsektors ermöglichen. Der Ausbildungsmarkt im Land Berlin 
ist allerdings seit Jahrzehnten von Versorgungsproblemen geprägt. D.h., einer großen 
Nachfrage von ausbildungssuchenden Jugendlichen steht kein adäquates Angebot an 
betrieblichen Ausbildungsplätzen gegenüber. Zum Ausgleich dieses Marktungleichge-
wichts soll unter Federführung der für Arbeit zuständigen Senatsverwaltung ein Konzept 
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zur Entwicklung und Umsetzung einer (branchenspezifisch ausdifferenzierbaren) Ausbil-
dungsplatzumlage als Instrument zur Steuerung der Angebotsseite erarbeitet werden. 
Ziel des Vorhabens ist, die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze perspektivisch spür-
bar zu erhöhen. Zur Bewältigung der in diesem Zusammenhang erforderlichen Steue-
rungs-, Konzeptions- und Koordinierungsaufgaben werden in der Abteilung Arbeit ent-
sprechende personelle Kapazitäten eingesetzt. 
 
Eine besondere Herausforderung wird sich außerdem aus dem in den Richtlinien der Re-
gierungspolitik vorgegebenen Vorhaben "Ein digitales Tarifregister wird die Kontrolle von 
Tariftreue und Besserstellungsverbot deutlich erleichtern." ergeben. Das derzeit mit aktu-
ell rund 85.000 (Stand 12/2021) Tarifverträgen mit den Aufgaben „Registratur“, „Aus-
kunftserteilung“, „Nachhaltung“ (wie beispielsweise Tarifentwicklung) als "Papierregister" 
geführte Tarifregister soll zu den vorstehend genannten Zwecken digitalisiert werden. Ein 
Meilenstein ist dabei die im 100-Tage-Programm angekündigte Einrichtung des Online-
Tarifregisters zur Veröffentlichung der maßgeblichen Inhalte von weit mehr als 500 Tarif-
verträgen. Damit sollen Tarifvertragsinhalte stärker als bisher im Rahmen der öffentlichen 
Auftragsvergabe verbindlich Beachtung finden. Tarifverträge sollen darüber hinaus auch 
Maßstab für die Arbeitsbedingungen in vom Land Berlin geförderten Einrichtungen sein. 
Die besonderen Herausforderungen bestehen darin, dass es sich um äußerst umfangrei-
che und anspruchsvolle neue Daueraufgaben handelt, deren Umsetzung durch das Land 
Berlin in dieser umfassenden Form deutschlandweit Pilotcharakter hat und die bisher wei-
testgehend aus dem vorhandenen Personalbestand neben dem bisherigen Aufgabentab-
leau mitbewältigt werden müssen. Die Bedeutung dieser Aufgabe zeigt sich auch am um-
fangreichen Vergabevolumen des Landes Berlin (jährlich ca. 4 bis 5 Mrd. Euro), das unter 
nunmehr nochmals komplizierteren rechtlichen Rahmenbedingungen verbunden mit den 
auch schon bisher großen Klagerisiken umzusetzen ist, die schon seit jeher üblicherweise 
mit Vergabevorgängen verbunden sind. 
 
Für den Bereich Arbeitsschutz sind als Schwerpunkte quantitativ gesehen insbesondere 
die bereits mit der DKA 2022/23 beantragten Stellen für den sozialen Arbeitsschutz mit 
Bezug auf die Ladenöffnung, die Strategie zur weiteren Digitalisierung der Aus- und Fort-
bildung sowie Öffentlichkeitsarbeit und die weitere Ergänzung von fachaufsichtlich täti-
gem Personal zu nennen. 



Einzelplanübergreifende Berichtsaufträge der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 / 
Die Grünen und der Fraktion Die Linke im UA Verwaltung – Vw 0008 
  Anlage 2 
 
 

 
Seite 11 von 21 

 

 
Hinsichtlich der Ladenöffnung in Berlin führen vermehrte Gewerkschaftsklagen zu weiteren 
Prozessen gegen das Land Berlin, das notwendige Rechtsverständnis bedingt hier höher-
wertige Stellen, damit eine gute interne Rechtsbegleitung bei den Verfahren beim VG, 
OVG, BVerwG und BVerfG gewährleistet werden kann. Hinzu kommt die Notwendigkeit, 
das bestehende Ladenöffnungsgesetz im Hinblick auf seine Rechtsstabilität zu evaluieren 
und ggf. juristisch fortzuentwickeln. 
 
Das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz des Bundes legt den Ländern eine rechtlich ver-
bindliche jährliche Betriebskontrollquote und auch Vorgaben für die Inhalte von Kontrol-
len auf. Die Bundesregierung erwartet, dass jedes Bundesland die Umsetzung controllt. 
Hinzu kommt, dass der aufgrund des Arbeitsschutzkontrollgesetzes notwendige und vor-
gesehene Aufwuchs von Stellen im Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und 
technische Sicherheit (LAGetSi) zu einem hohen Ausbildungsmehrbedarf führt in der 2,5-
jährigen Speziallaufbahnausbildung. Theoretische Inhalte sind dazu digital aufzubereiten 
und zu vermitteln. Erste Strukturen sind auf ministerieller Ebene geschaffen worden, um 
das analoge Ausbildungsformat auf Dauer zunächst zu bereichern und zukünftig zu erset-
zen. Mit der Kündigung der Teilnahme an OfficeNet durch das Land Berlin zum 
31.12.2022 muss für die digitale Ausbildung sehr kurzfristig eine neue IT-technische Alter-
native aufgebaut werden. 
 
Die in den letzten Jahren neu hinzugekommenen Zuständigkeiten bei der Arbeitsschutz-
verwaltung führen auf ministerieller Ebene zu einem erhöhten Aufwand der Fachaufsicht. 
Zudem ist das Controlling und das bestehende gesetzlich verbindliche Berichtswesen 
weiter zu optimieren. 
 
 
Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit 
 

 Das Regierungsprogramm zur Schaffung von Wohnraum in Berlin bedingen Neu-, 
Um- und Ausbauten von Wohnraum, also Bautätigkeit, welche einhergeht mit einer 
erfahrungsgemäß überwachungsbedürftigen Situation des Gesundheits- und Ar-
beitsschutzes von Beschäftigten auf Baustellen. 
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 Die sich digital verändernde Stadt schafft neue Arbeitsformen, die – wie am Beispiel 
der Kurierdienste zu erkennen – (neben vielen anderen Fragestellungen der Guten 
Arbeit) mit fehlenden Standards im Arbeitsschutz verbunden sind und in Betriebs-
kontrollen aufgenommen werden müssen. 

 Die energiewirtschaftlich sich dem Klimaschutz zuwendende Stadt beschleunigt das 
Umbauprogramm von Großfeuerungsanlagen, was mit einer Vielzahl von komple-
xen Genehmigungsverfahren für Berliner Kraftwerke nach dem BImSchG einhergeht. 

 Die klimapolitische Wende wird die gesetzlichen Vorgaben zur Aufsicht über Ver-
braucherprodukte nach Energieeffizienz und Energiekennzeichnung ausweiten. 

 Der Rückbau der Berliner Kernforschungsanlage erfordert eine über mehrere Jahre 
erhöhte Aufsichtstätigkeit im Strahlenschutz. 

 Der Internethandel mit Chemikalien und gefährlichen Produkten bedarf einer inten-
siveren Aufsicht in der Chemikaliensicherheit und der Produktsicherheit. 

 
Das LAGetSi wird also – unabhängig von den Outputvorgaben des Arbeitsschutzkontroll-
gesetzes – einen erhöhten Genehmigungsaufwand bei Kraftwerken, sowie eine höhere 
Überwachungstätigkeit auf Baustellen, von neuen Arbeitsformen, von Chemikalien und 
von Produkten und des Strahlenschutzes und der Energieeffizienz mit sich bringen, was 
das Personal vor große Herausforderung stellt. 
 
 
 
Arbeitsgerichtbarkeit 
 
Insbesondere durch den in § 9 ArbGG verankerten Beschleunigungsgrundsatz sind die 
Gerichte für Arbeitssachen dazu angehalten, die Quantität und Qualität für die rechtssu-
chenden Bürgerinnen und Bürger jederzeit zu gewährleisten. 
 
Es ist absehbar, dass die Gerichte für Arbeitssachen stark von der Pensionierungswelle 
betroffen sein werden, die mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze der geburtenstarken 
Jahrgänge der um 1960 Geborenen einhergehen wird. Dem Risiko eines Stillstandes der 
arbeitsgerichtlichen Rechtspflege aufgrund der in kurzer Zeit entstehenden erheblichen 
Vakanzen in allen Laufbahnen kann nur durch eine schon jetzt beginnende, vorausschau-
ende und langfristig aufbauende Personalnachführung begegnet werden.  
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Dabei besteht zunehmend eine starke Konkurrenz um das beste Personal (insbesondere 
im nichtrichterlichen Bereich), insbesondere mit Bundesbehörden, aber auch mit der 
freien Wirtschaft (z.B. im IT-Bereich). Zusammen mit der Justiz finden Werbekampagnen 
statt, um mehr Nachwuchs für die Beschäftigungsfelder bei Gerichten zu interessieren. In-
formationen sind darüber hinaus auf den Webseiten des Landesarbeitsgerichts Berlin–
Brandenburg und des Arbeitsgerichts Berlin zu erhalten. Bei Stellenausschreibungen im 
Karriereportal wird ausdrücklich auf die Vorzüge eines öffentlichen Arbeitgebers auf-
merksam gemacht. 
 
Eine auskömmliche Personalausstattung hilft auch der Zufriedenheit und Motivation der 
Dienstkräfte und bindet diese stärker an die jeweilige Dienstbehörde. 
 
Weiterhin stellt die Möglichkeit einer Verbeamtung einen Anreiz für tarifbeschäftigte 
Dienstkräfte (z.B. Servicekräfte) dar. Für die zunehmend anspruchsvollen Führungstätig-
keiten auf mehreren Ebenen bieten die bestehenden Tarif- und Besoldungsstrukturen hin-
gegen kaum zusätzlichen Anreiz. 
 
Unterstützend zu einer auskömmlichen Personalausstattung ist eine umfassende und si-
chere Digitalisierung zukunftsweisend. Die Implementierung und Bereitstellung techni-
scher Voraussetzungen für den elektronischen Rechtsverkehr, elektronische Verwaltungs- 
und Gerichtsakten und Archivierungen, Optimierung von Geschäftsprozessen erfordern 
aber zunächst einen erheblichen Mehraufwand an finanziellen Mitteln, Organisationsent-
wicklung, Zeit und Personal. Im Jahr 2018 wurde bei den Gerichten für Arbeitssachen die 
elektronische Verwaltungsakte erfolgreich eingeführt. Diese unterstützt bei den Arbeitsab-
läufen und Ablagen, benötigt aber insbesondere in den ersten Jahren noch eine zeitinten-
sive Betreuung und ständige Evaluation. 
 
Die Gerichte für Arbeitssachen planen ein umfassendes Sicherheitskonzept, um die Si-
cherheit der Dienstkräfte, der Parteien und Besucherinnen und Besucher jederzeit zu ge-
währleisten. 
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Politikfeld Soziales 
 
Eine gezielte qualitative Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Abteilung Soziales wird 
auch in den kommenden Jahren in den fachpolitischen Aufgabenfeldern das Maß der 
Verbesserung des sozialen Lebens der Menschen in Berlin prägen. Aufgabenverdichtung 
infolge prominenter regierungspolitischer Richtlinien und gesetzlicher Angebotserweite-
rungen stehen dabei genauso im Mittelpunkt wie der digitalpolitische Wandel zu dienst-
leistungsorientierten Arbeitsabläufen der Verwaltung, dies auch im Kontext zur gesamt-
städtischen Steuerungsverantwortung gegenüber den Bezirken. Unterstützend muss struk-
turell und organisatorisch die professionelle Gestaltung insbesondere digitalen Arbeitens 
in der Verwaltung selbst forciert und Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung Dreh- 
und Angelpunkt für attraktives Arbeiten in einer modernen Sozialverwaltung werden. 
 
Die fachpolitischen Schwerpunkte zielen in den kommenden zwei Jahren insbesondere 
auf die Verbesserung der Situation von Menschen in Wohnungsnot, für Menschen mit Be-
hinderung, für geflüchtete Menschen und damit einhergehend auf eine bedarfsgerechte 
zuwendungsfinanzierte soziale Infrastruktur einschließlich einer Digitalisierungsoffensive 
im Bereich sozialer Sicherung. 
 
Mit der schrittweisen Umsetzung des Berliner Masterplans zur Überwindung von Woh-
nungs- und Obdachlosigkeit sind neben mittel- und langfristigen konzeptionellen Lösun-
gen ebenso kurzfristige und praktische Handlungsschritte verbunden, so z.B. zur Versteti-
gung des Modellprojektes Housing First zur vorbehaltlosen Vermittlung von Wohnraum an 
obdachlose Menschen, und weiterhin zu Lösungen um betroffene Menschen insbesondere 
in ASOG-Unterkünften durch lebenslagenorientierte Beratung zu motivieren, Hilfen des 
Regelsystems annehmen zu können. 
 
Zielgerichtete Angebote der Inklusion und Teilhabe für Menschen mit Behinderung wer-
den durch die Rahmensetzung des LGBG mit der Einrichtung einer Landesfachstelle für 
Barrierefreiheit und einen Partizipationsfonds erweitert. Die Umsetzung des Bundesteilha-
begesetzes wird zusammen mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Inte-
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ressensvertretungen der Menschen mit Behinderung kontinuierlich weiterverfolgt, insbe-
sondere die Vervollständigung der neuen Leistungs- und Vergütungsstruktur. Die bedarfs-
gerechte Steuerung der Eingliederungshilfe wird besonders durch die Einführung des Teil-
habeinstruments Berlin TIB und der damit einhergehenden Fachkräftequalifizierung be-
zirklicher Teilhabedienste qualitativ verbessert. 
 
Die Digitalisierung im Politikfeld Soziales wird in den Bereichen Gesamtstädtische Steue-
rung der Unterbringung (GStU), Sozialhilfeportal fortgesetzt und in der elektronischen Ab-
rechnung mit der Sozialwirtschaft auf den Weg gebracht. Weitere Vorhaben im Rahmen 
der Digitalisierungs-Strategie, so z.B. Fachverfahren für Betreuungsbehörden und für sozi-
ale Wohnhilfen in der Vision eines papierlosen Sozialamtes, aber auch Auswertungssys-
teme für Sozialplanung und Sozialberichterstattung müssen im Verlauf der Wahlperiode 
ressourcenunterstützt aufgegriffen werden. 
Über das humanitäre Aufnahmeprogramm für besonders Schutzbedürftige werden 500 
Menschen pro Jahr in Berlin Schutz erhalten. Weiterhin werden die Angebote der Berliner 
unabhängigen Beschwerdestelle (BuBs) auf vertragsgebundene Unterkünfte ausgeweitet. 
Die Stärkung der Arbeit der Stadtteilzentren und deren sozialräumlicher Ausrichtung über 
Maßnahmen der mobilen Stadtteilarbeit erweitert das Angebotsspektrum auch für Men-
schen, die von sonstigen Beteiligungsangeboten nicht erreicht werden und setzt damit 
ebenso wie die Stärkung der Maßnahmen im ISP Maßstäbe für eine flächendeckende so-
ziale Infrastruktur in Berlin. 
 
Die Realisierung dieser fachpolitischen Schwerpunkte korrespondiert auch mit geeigneten 
Organisationsstrukturen, die den Belangen der Politik entsprechen: Fortführung der Pro-
jekte GStU und Sozialhilfeportal, optimierte Architektur des Referates III B nach Überfüh-
rung des BTHG-Projektes in die Linienstruktur und Abbildung der Aufgaben nach dem 
LGBG sowie des Referates III F zur künftigen Steuerung GStU und Wahrnehmung der Auf-
gaben, die sich aus dem Berliner Masterplan zur Überwindung von Wohnungs- und Ob-
dachlosigkeit ergeben. Für Themen, die eine fachübergreifende, interdisziplinäre Zusam-
menarbeit erforderlich machen – z.B. verbesserte Nutzer/innen-Orientierung BerlinPass, 
Einführung Strategien der Steuerung der Eingliederungshilfe, Erarbeitung einer Gebühren-
ordnung Unterkünfte – werden Projekt-Elemente implementiert. Insbesondere die Umset-
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zung einer verbesserten Nutzer/innenorientierung für Berlin-Pass-Inhaber/innen durch Zu-
ständigkeitsverlagerung aus den Bürgerämtern erfordern die Erarbeitung/ Abstimmung 
eines optimierten Verwaltungsverfahrens.  
Durch den vom Senat vorgelegten Haushalt werden im Kapitel 1150 Ressourcen bereit-
gestellt, die Perspektiven zur Realisierung der fachpolitischen Schwerpunkte im Doppel-
haushalt 2022/23 aufzeigen. Entsprechende Stellenzugänge müssen schnell über die Fi-
nalisierung von Aufgabengebieten, Einordnung in Organisationsstrukturen und zeitnahe 
Abschlüsse von Stellenbesetzungsverfahren umgesetzt werden. 
 
 
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
 
Zum 01.01.2024 tritt das SGB XIV in Kraft. Die Ausführung obliegt den Bundesländern als 
eigene Angelegenheit. Sie sind Träger der im SGB XIV geregelten Sozialen Entschädi-
gung. Zur dessen bundeseinheitlicher Umsetzung haben die Bundesländer im November 
2021 eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, deren Kern im Rahmen einer län-
derübergreifenden Projektstruktur die Entwicklung eines gemeinsamen und zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des SGB XIV arbeitsfähigen IT-Systems bildet. Die von den Kooperati-
onsländern zu erbringenden finanziellen Beiträge und die Arbeitsverteilung mit jeweils 
fristgebunden zu erstellenden Arbeitspaketen sind definiert. Parallel ist im LAGeSo am 
31.1.2022 ein internes Projekt zum Geschäftsprozessmanagement, zur Erstellung der ko-
operativen Beiträge des Landes Berlin zur bundesweiten Kooperation und zum Rollout 
des IT-Verfahrens einschließlich der Definition berlinspezifischer IT-Anforderungen und 
deren finaler Abstimmung aufgesetzt worden. 
 
Im Rahmen des mit der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales abzuschlie-
ßenden Zielvereinbarungsmanagements ist vom LAGeSo ein Maßnahmenkatalog zur 
nachhaltigen Verkürzung von Bearbeitungszeiten in Schwerbehindertenverfahren in Vor-
bereitung. Dieser umfasst die Optimierung der internen Verwaltungsabläufe zwischen den 
am Antragsverfahren zu beteiligenden Akteuren (z.B. Hausarztauskünfte, interne und ex-
terne medizinische Begutachtung) wie auch einen Austausch auf Fachebene mit anderen 
Bundesländern. Eine besondere Herausforderung stellt die Digitalisierung dar. Hierfür 
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sind die Möglichkeiten bzw. auch Grenzen der vom Land zur Verfügung gestellten Basis-
dienste sowie eventuell alternativ in Betracht kommende Lösungen einschließlich der Er-
mittlung der ggf. dafür benötigten finanziellen und personellen Ressourcen zu prüfen. 
Das Inklusionsamt ist gemäß § 185a SGB IX verpflichtet, im Land Berlin eine einheitliche 
Ansprechstelle einzurichten, die Arbeitgeber bei der Ausbildung, Einstellung und Beschäf-
tigung von schwerbehinderten Menschen informiert, berät und unterstützt. Die einheitliche 
Ansprechstelle für Arbeitgeber wird als begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe finanziert. Derzeit wird gemeinsam mit der Senatsverwaltung für In-
tegration, Arbeit und Soziales das Vergabeverfahren vorbereitet. 
 
Das Geschützte Marktsegment ist gefordert, durch schnelle und effiziente Vermittlung auf 
dem extrem angespannten Wohnungsmarkt und insbesondere durch die Gewinnung von 
privaten Anbietern die Zielstellung einer Erhöhung des zu vermittelnden Wohnungsbestan-
des auf 2.500 zu erreichen. 
 
Die Umsetzung der seit 1.12.2021 in Kraft getretenen neuen gesetzlichen Regelungen 
des Wohnteilhabegesetzes (WTG) bedingt die Einführung geänderter und neuer Prüfver-
fahren mit den Schwerpunkten Würde, Selbstbestimmung und Teilhabe der Bewohnenden. 
Die sich sukzessiv aufbauende Zuständigkeit auch für Wohngemeinschaften, die entspre-
chende Modellierung neuer Prozesse und der damit schrittweise einhergehende Personal-
aufwuchs werden voraussichtlich auch zu einer Anpassung der Binnenstruktur der Heim-
auf-sicht führen. 
 
Die Anerkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse für die Gesundheitsberufe ist ein 
politischer Schwerpunkt in der Legislaturperiode, um dem in vielen gesundheitlichen und 
pflegerischen Bereichen bestehenden Fachkräftemangel zu begegnen. Dem Ziel, gesetz-
liche Bearbeitungszeiten nicht nur einzuhalten, sondern möglichst zu unterschreiten, ste-
hen aufgrund der intensivierten Fachkräfteakquise in den akademischen wie auch in den 
nichtakademischen Gesundheitsberufen ganz erhebliche Fallzahlensteigerungen entge-
gen. 
 
Nach der Reformierung der Pflegeausbildung und Einführung der generalistischen Pflege-
ausbildung bedarf es in der Folge auf Länderebene nunmehr auch der Anpassung der 
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dazu gehörigen Qualifikation der Pflegefachassistenz, die zum Oktober 2022 starten soll. 
Für die Zuständigkeit der nichtakademischen Gesundheitsberufe im LAGeSo bedeutet 
dies insbesondere die Anerkennung ausbildender Gesundheitsschulen, die Überprüfung 
der Qualifikation des lehrenden und ausbildenden Personals sowie des Personals der 
praktischen Ausbildung, die Überprüfung der Räumlichkeiten und der sächlichen Ausbil-
dungsausstattung, die termingebundene Durchführung von Staatsprüfungen sowie die Er-
stellung/Ausstellung entsprechender Anerkennungen nach erfolgreich absolvierter Ausbil-
dung. 
 
Vor Herausforderungen steht auch die Zentrale medizinische Gutachtenstelle (ZMGA). 
Aufgrund Corona bedingter Einschränkungen bei den durchzuführenden Untersuchungen, 
der temporären personellen Unterstützung für die Gesundheitsämter der Bezirke und der 
Wahrnehmung von Sonderaufträgen für die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung 
ist es zu Bearbeitungsrückständen gekommen, die in Abstimmung mit den beauftragen-
den Dienststellen zurückzuführen sind. Ob und in welchem Umfang von der ZMGA Einstel-
lungsuntersuchungen im Rahmen der angestrebten Verbeamtung von Lehrkräften durch-
geführt werden sollen, wird derzeit in enger Abstimmung mit der für die Verbeamtung zu-
ständigen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie geprüft. Zumindest die Si-
cherstellung von Folgeuntersuchungen verbeamteter Lehrkräfte wird Aufgabe der ZMGA 
sein. Wie in nahezu allen Bundesländern besteht für die ZMGA bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben ein großes Problem darin, ärztliches/fachärztliches Personal für eine Tätig-
keit im öffentlichen Dienst zu rekrutieren. 
 
Das LAGeSo wird in den beiden Haushaltsjahren 2022/2023 vorbehaltlich der Beschluss-
fassung durch den Haushaltsgesetzgeber einen nicht unbeträchtlichen Stellenaufwuchs zu 
verzeichnen haben. Um das zusätzliche Personal adäquat in Arbeitsräumen unterbringen 
zu können, stellt sich auch die Standortproblematik, da die Möglichkeiten für zusätzliche 
Büroarbeitsplätze an den Standorten Turmstraße, Sächsische Straße und Darwinstraße 
ausgereizt sind. Hierfür gilt es ein Konzept zu entwickeln. 
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Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 
 
Herausforderungen 
Die großen Herausforderungen bestehen weiterhin in der Wohnungs- und Unterbringungs-
situation für Geflüchtete und der Sicherstellung der Kernaufgaben des LAF, der Registrie-
rung und Versorgung von Flüchtlingen sowie deren Unterbringung. Zum einen führt das 
knappere bzw. sich verteuernde Angebot an Wohnraum dazu, dass es schwierig bleibt, 
Geflüchtete in reguläre Wohnungen unterzubringen. Zum anderen steigt der Bedarf an 
Unterbringungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit. Diesem Unterbrin-
gungsbedarf muss das LAF durch Errichtung und Inbetriebnahme weiterer Unterkünfte be-
gegnen, wobei auch integrative Aspekte in hohem Maße zu berücksichtigen sind. Unwäg-
barkeiten wie aktuell der Ukraine-Krieg können bestehende Bedarfsprognosen zu Zugän-
gen und Anzahl vorzuhaltender Unterbringungsplätze grundlegend verändern und immer 
wieder eine schnelle Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten erfordern. 
Personell steht das LAF vor der Herausforderung zum aktuellen Stand der Haushaltsbera-
tungen 2022/2023 gegenüber Ende 2021 mit rd. 580 Stellen und Beschäftigungspositio-
nen bis Ende 2023 mit rd. 543 Stellen und Beschäftigungspositionen auskommen zu müs-
sen. 
Weiterhin wird die Konzentration des LAF auf künftig zwei (landeseigene) Standorte Bun-
desallee 171 und Oranienburger Str. 285 und die Gestaltung der Standorte unter Berück-
sichtigung der Geschäftsprozesse und der Erwartungen der Kundinnen und Kunden, oft-
mals Familien, Menschen mit Handicap und vulnerable Personen, eine Herausforderung 
sein. Dabei soll der Büroflächenverbrauch je Beschäftigtem im Durchschnitt bei weniger 
als 9 qm liegen und die Kosten des Arbeitsplatzes je Beschäftigten incl. Möblierung weni-
ger als 3.000 € pro Jahr betragen. Ziel ist es moderne und flexible Arbeitsplätze zu schaf-
fen. 
Bei den Arbeitsprozessen wird eine grundlegende Umstellung und Herausforderung das 
Ersetzen des bisherigen Systems der Sprachmittlung über festangestellte Sprachmittlerin-
nen/ Sprachmittlern und Sprachmittlerinnen/ Sprachmittlern auf Honorarbasis durch das 
sog. Videodolmetschen sein. Diese Umstellung ist für das 2. Halbjahr 2022 eingeplant. 
Aufgabenverdichtung mit Blick auf die Versorgung und Unterbringung von geflüchteten 
Menschen bei mittelfristig reduzierter Personalstärke des LAF erfordert die Effektivierung 
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des Verwaltungshandelns im Wege des Ausbaus und der Erweiterung digitaler Arbeitsmit-
tel. Weiterhin muss der zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsortes der Beschäftigten – 
die nicht nur als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie zu betrachten ist - durch die per-
spektivische Vorhaltung digitaler Arbeitsmittel und Arbeitsunterlagen (Verwaltungsschrift-
gut) Rechnung getragen werden. Zudem bedeutet das im EGovG Bln verankerte Ziel der 
langfristigen Steigerung der Wirtschaftlichkeit im Bereich der Informationstechnik der Ber-
liner Verwaltung einen erheblichen Anpassungsaufwand mit Blick auf die Standardisie-
rung, die einheitliche Systemumgebung und die zentrale Vorhaltung der IT-Fachverfah-
rens- und Arbeitsplatztechnik. 
Im Bereich der Personalrekrutierung besteht weiterhin eine Konkurrenzsituation mit ande-
ren Arbeitgebern. Klassische Zugangswege zu einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst 
zu nutzen, wird für das LAF in Zukunft nicht ausreichend sein, so dass an der Attraktivität 
des LAF als Arbeitgeber im Vergleich zu anderen Behörden im Land Berlin und in Berlin 
ansässigen Bundesbehörden weiterhin zu arbeiten ist. 
 
Maßnahmen 
Zur Verbesserung der Unterbringungssituation ist die Eröffnung weiterer neuer Unterkünfte 
als sog. „MuF“ vorgesehen. Allein bis Ende 2022 sind Eröffnungen von 12 neuen Unter-
bringungsobjekten vorgesehen. Damit soll die Unterbringungskapazitäten weiter erhöht 
werden. Um die Auslastung der vorhandenen Plätze sowie die bedarfsgerechte Unterbrin-
gung berlinweit auch in Abstimmung den anderen sozialrechtlichen Leistungsträgern der 
Stadt zielgerichtet steuern zu können, soll eine gesamtstädtische Unterbringung (GStU) 
realisiert werden. Diese befindet sich noch in der Pilotierungsphase. Eine organisatorische 
Verortung von GStU nach Abschluss der Pilotierung im LAF ist als zielführend zu betrach-
ten, da im LAF nach jahrelanger Tätigkeit im Unterbringungsbereich sowohl ein Netzwerk 
als auch die entsprechende Expertise vorhanden ist. 
Erforderliche Maßnahmen mit Blick auf die Digitalisierung, Anpassung und Standardisie-
rung von Arbeitsmitteln im LAF sind u.a. die Ablösung und Einführung eines (neuen) LAF-
Fachverfahrens in den zentralen Betrieb beim IT-Landesdienstleister ITDZ Berlin, Einfüh-
rung des BerlinPC, die Ablösung von Kleinstanwendungen und Bereitstellung von IKT-kon-
formen Fachverfahren, u.a. auf Low-Code-Plattformen wie bspw. Intrexx, sowie die Einfüh-
rung der Basisdienste Digitale Akte und Zeitmanagementsystem (ZMS). 
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Im Bereich der Personalrekrutierung gilt es, die eingeschlagenen Wege zur Etablierung 
des LAF als attraktiver und moderner Arbeitgeber zu verstetigen und weiter auszubauen.  
Das LAF ist dabei agile Arbeitsmethoden einzuführen. Ein neues Referat zur Verbesserung 
der internen Kommunikation, zur Verbesserung von Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und Unterstützung beim Changemanagement wird seinen Beitrag dazu 
leisten. 
Eine DV Mobile Telearbeit wird voraussichtlich ab März 2022 in Kraft gesetzt und den Be-
schäftigten die Gelegenheit geben bis zu 50% ihrer Arbeitszeit im Rahmen organisatori-
scher Aspekte mit einem zur Verfügung gestellten mobilen Endgerät zeit- und ortflexibel 
außerhalb der Dienststelle und damit mit positiven Auswirkungen auf Familie und Lebens-
planung zu gestalten. 
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10. Berichtsauftrag 
 
„Die Senatsverwaltungen werden gebeten, bis zur 1. Lesung des UA Verwaltung ihre 
strategischen Personalentwicklungskonzepte darzulegen.“ 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Für die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (inkl. Landesamt für Arbeits-
schutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit - LAGetSi) sowie das Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) wird auf die beigefügten Anlagen (3.1 und 3.2) verwie-
sen. 
 
 
Arbeitsgerichtsbarkeit Berlin 
 
Gemäß der RDV Personalmanagement in der Berliner Verwaltung wurde bei der Arbeits-
gerichtsbarkeit Berlin der Ausschuss Personalmanagement gebildet, in dem die Leitun-
gen und Gremien, bei Bedarf unter Hinzuziehung von Fachbereichen, gemeinsam eine 
strategische Ausrichtung der Personalentwicklung erörtern. In Folge werden gemeinsame 
Dienstvereinbarungen erarbeitet und geschlossen, wie z.B. DV Heimarbeit/mobile Telear-
beit, DV Jahresgespräche, DV Gleit- und Servicezeiten. 
 
Kriterien für Leistungsprämien wurden abgestimmt; soweit es die haushalterischen Gege-
benheiten erlauben, werden jährlich besonders verdienten Beamte/innen und Tarifbe-
schäftigte Leistungsprämien gewährt. Im Ausschuss wurden darüber hinaus Angelegen-
heiten des Beurteilungswesens erörtert, u.a. als Vorbereitung für spätere Koordinierungs-
runden zur Anwendung der Beurteilungsrichtlinien und Beurteilungsmaßstäbe. 
 
Ein wesentlicher Faktor bei allen Erörterungen und Maßnahmen ist die Personalentwick-
lung, und zwar in horizontaler Richtung mit der Zielsetzung, dass besondere Interessen 
und Fähigkeiten von Dienstkräften nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Hierfür werden 
alle Dienstkräfte ermuntert, an Fortbildungen und Qualifizierungen, sowohl in fachlicher 
Hinsicht als auch im Rahmen von Selbstmanagement teilzunehmen. Die Gruppenleitun-
gen sowie die Fortbildungsbeauftragte haben das für beide Gerichte im Blick. Hausintern 
finden laufend Schulungen zur Verwendung der IT-Systeme statt. Im Rahmen vorhandener 
Stellen und möglicher Stellenveränderungen werden Weiterentwicklungen von Dienstkräf-
ten gefördert. 
 



Einzelplanübergreifende Berichtsaufträge der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 / 
Die Grünen und der Fraktion Die Linke im UA Verwaltung – Vw 0008 
  Anlage 3 
 
 

Seite 2 von 5 
 

Es findet im Haus eine transparente Kommunikation statt, bei der alle Dienstkräfte 
gleichermaßen gut informiert sein sollen. Das hausinterne Intranet mit regelmäßig ge-
schalteten Beiträgen unterstützt den Informationsfluss. In regelmäßigen Besprechungsrun-
den zwischen Haus- und Geschäftsleitungen sowie Führungskräften werden Entwicklungen 
und Problemstellungen erörtert und einer Lösung zugeführt. 
 
Eine zentrale Rolle bei der Personalentwicklung spielen die regelmäßig stattfindenden 
Jahresgespräche, in denen sich die unmittelbare Führungskraft und die jeweilige Dienst-
kraft über alle Aspekte des Arbeitsgebiets, der anstehenden Veränderungen, Bedarfe und 
Perspektiven, austauschen. 
 
Dem Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie dem Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment wird bei den Gerichten für Arbeitssachen eine zentrale Rolle eingeräumt. Dies zeigt 
sich u.a. bei einer adäquaten ergonomischen Arbeitsplatzausstattung wie z.B. ergonomi-
sche Tastatur, elektrisch höhenverstellbare Bürotische.  
 
Zur Prävention und Stärkung der Gesundheitskompetenz werden für alle Dienstkräfte an-
geleitete Gesundheitskurse (indoor, outdoor), Massagen und Sportgeräte (z.B. Crosstrai-
ner) angeboten. Zur Förderung der Annahme der Sportangebote erhalten alle Dienst-
kräfte pro Woche 1 Stunde Verrechnung mit ihrer Arbeitszeit. 
 
Durch die Sozialberatung der Justiz können auch Teamschulungen wahrgenommen wer-
den, die den Zusammenhalt der Kollegen/innen untereinander stärken und eine bessere 
Identifikation mit der Dienststelle ermöglichen. 
 
 
Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) 
 
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten betreibt das LAGeSo eine aktive strategisch ausgerichtete 
Personalentwicklung. Als Teilbereich des Personalwesens berücksichtigt diese sowohl die 
sich ständig ändernden Anforderungen an die Mitarbeitenden als auch an die Betriebsor-
ganisation selbst.  
 
Die strategische Personalentwicklung wird im LAGeSo als eine Investition in die berufliche 
und persönliche Zukunft aller Mitarbeitenden sowie die Ziele des LAGeSo (u.a. Mitarbei-
tendenzufriedenheit, Personalgewinnung und –bindung, Professionelle Dienstleistung) an-
gesehen. Diese ist insbesondere darauf ausgerichtet, 
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 die Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen 
und zielgerichtet zu fördern und zu integrieren, 

 Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und eine optimale berufliche und per-
sönliche Entwicklung zu gewährleisten, 

 die Arbeitszufriedenheit und Motivation zu erhöhen sowie die Kundinnen- und Kun-
denzufriedenheit zu steigern, 

 Führungskräfte und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter ins Gespräch zu bringen, 
das gegenseitige Verständnis zu fördern und das Arbeitsklima zu verbessern. 

 
Aufgrund der hohen Bedeutung der Personalentwicklung wird diese gegenüber Mitarbei-
tenden und den im eigentlichen Sinne dafür zuständigen Führungskräften ständig bewor-
ben; u.a. im Intrasurf.  
 
Intensiv verfolgt die Personalentwicklung das Ziel, Mitarbeiter/innen des LAGeSo bei er-
folgreicher Bewältigung der täglichen Arbeit bzw. dem Erreichen der strategischen Ziele 
sowie in ihrem persönlichen Vorankommen durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. 
Dies beinhaltet alle erforderlichen Maßnahmen, die ihrer Qualifikation dienen können, 
u.a. unterstützt durch eine eng begleitende Aus- und Fortbildungsberatung. 
 
Ein zentrales Instrument der strategischen Personalentwicklung bildet das jährlich ange-
botene Personalentwicklungsgespräch/ Jahresgespräch. Dieses Gespräch unterliegt ei-
nem strengen Controlling der obersten Führungsebene und erlaubt Aussagen zu den da-
rin vereinbarten Maßnahmen. Seit 2012 werden im Rahmen dieses Gesprächs zudem 
psychische Belastungen am Arbeitsplatz ermittelt und besprochen. Dieser Schritt stellt 
eine Verknüpfung der Personalentwicklung mit dem Gesundheitsmanagement dar und 
soll dazu beitragen, die Bedürfnisse der Beschäftigten unabhängig von Alters-, Hierar-
chie-, Geschlechts- und Bereichszugehörigkeit zu erfassen, um zeitnah eingreifen und 
auch präventiv tätig werden zu können. Im Rahmen dieser Gespräche werden zahlreiche 
Vereinbarungen getroffen, zu denen Qualifizierungsmaßnahmen genauso gehören wie 
Absprachen zu anderen PE-Maßnahmen.  
 
Zu erwähnen seien hier auch die geführten Orientierungsgespräche. Orientierungsge-
spräche dienen dazu, die mit der Aufgabenstellung verbundenen Erwartungshaltungen 
von Erstbeurteilerinnen und Erstbeurteilern und den Beschäftigten miteinander abzustim-
men. Gesprächsgrundlage ist das Anforderungsprofil der Stelle, das dem/der Beschäftig-
ten auszuhändigen ist. Dabei ist die Gewichtung der Merkmale des Anforderungsprofils zu 
erläutern. Orientierungsgespräche sind bei der Übernahme der Tätigkeit und bei Ände-
rungen der übertragenen Aufgaben zu führen. Weiterhin dient es auch dazu, die im AP 
genannten Kompetenzen zu erläutern und zu klären, inwieweit diese vorhanden sind und 
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in welcher Ausprägung, ob es Schulungsbedarf gibt und welche Vorstellungen mit der An-
wendung der Einzelmerkmale verbunden sind. 
 
Ein besonderes, seit Jahren anhaltendes Interesse gilt der Hospitation. Hospitation im 
Sinne einer strategischen Personalentwicklung besitzt im LAGeSo einen hohen Stellen-
wert. Hospitation ist dabei umfassender zu verstehen als lediglich eine kurzfristige Vorbe-
reitung auf einen Arbeitsplatzwechsel oder Aufstieg. Hospitation im LAGeSo dient der 
Qualifizierung der Beschäftigten durch eine zeitlich befristete und betreute Teilnahme am 
Berufsalltag in einem anderen Aufgabengebiet und kann durchaus eine Vorbereitung auf 
eine Unterstützungs- und Vertretungsregelung und/oder eine neue Tätigkeit sein. Neben 
der fachlichen Kompetenzerweiterung ist daneben ein wichtiges Ziel von Hospitation für 
alle Beteiligten der Vergleich von Anforderungen, Arbeitsstilen und –formen in verschie-
denen Bereichen und die Möglichkeit einer aufgabenorientierten Lernphase, um so mit 
neuer Motivation in den eigenen Bereich zurückkehren zu können. Hospitation kommt so-
wohl dem „alten“ als auch dem „neuem“ Personal zugute und erfüllt mehrere Zwecke. So 
dient sie einerseits der Kompetenzerweiterung sowie der Steigerung der Flexibilität, er-
möglicht gleichzeitig aber auch einen „Blick über den Tellerrand“ und kann dadurch zu 
einer Steigerung der Mitarbeiter/innen-Zufriedenheit führen. 
 
Eine weitere wichtige Thematik ist die des Onboardings. Hierunter fallen eine Vielzahl von 
Teilkonzepten, die als Leitfaden zur Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
herangezogen werden sollen. Hierunter fallen zum Beispiel verschiedene Einarbeitungs-
prozesse, die es den neuen Beschäftigten erleichtern soll hier im LAGeSo „Fuß zu fassen“. 
Ganzheitlich betrachtet handelt es sich hierbei um drei Phasen, welche bereits in mehre-
ren Sitzungen der entsprechenden Ausschüsse ausgestaltet wurden und nun kurz vor der 
Umsetzung in der Praxis stehen. 
 
Das Thema Leistungsanreize ist ein weiteres wichtiges Personalentwicklungsinstrument, 
welches im LAGeSo seit Einführung im Jahre 2018 auch für alle Beschäftigten aktiv ange-
wandt wird. Unter Berücksichtigung der Dienstvereinbarung über die Gewährung von 
Leistungsanreizen für Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte werden jährlich eine 
Vielzahl von Anträgen bearbeitet und nach einschlägiger Prüfung zur Auszahlung ge-
bracht. Für die Erbringung von besonders, herausragenden Leistungen der Mitarbeiter/in-
nen können u.a. Prämien, Zulagen und auch Stufenvorweggewährungen beantragt wer-
den, um deren Engagement für das LAGeSo zu würdigen und auch zu fördern. Selbst 
ganze Teams bzw. Gruppen können hier bedacht werden. Es lässt sich verzeichnen, dass 
die Zahl der Anträge jährlich steigt und das Interesse zur Würdigung Einzelner und Grup-
pen ein beliebtes Instrument zur Personalentwicklung darstellt.  
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Der Punkt „Führungskräfteentwicklung/- Feedback“ befindet sich momentan in einer Um-
strukturierung. Coronabedingt fand das Führungskräftefeedback zuletzt im Jahr 2020 
statt. Ziel hierbei ist es die Führungskraft anzuregen, die eigenen Stärken und Schwächen 
kritisch zu reflektieren und ein aktuelles Stimmungsbild aufzuzeigen. Die wesentliche Funk-
tion liegt in der Verbesserung der Arbeitsbeziehung zwischen Mitarbeitern/innen durch 
Kommunikation, Einstellungs- und Verhaltensänderungen und Klärung von Sichtweisen. 
Das bisherige Konzept wird aktuell überarbeitet und wird vorrausichtlich ab 2023 in neuer 
Gestalt umgesetzt. 
 
Der Ausschuss Personalmanagement des LAGeSo wird in Kürze weitere Angelegenheiten 
der Personalentwicklung aufgreifen, z. B. Maßnahmen aus dem Frauenförderplan, aus 
Personalentwicklungsgesprächen und dienstlichen Beurteilungen sowie zu Auswahlverfah-
ren mit Hausbewerbern/innen, internen Ausschreibungen, dienstliche Beurteilungen zu 
festen Zeiten.  
 
Ein weiterer wichtiger Teil der strategischen Personalentwicklung im LAGeSo ist es, die Er-
kenntnisse aus der AG Personalmanagement des Landes Berlins, an der das LAGeSo ak-
tiv teilnimmt, und aus der Arbeit des Ausschusses Personalmanagement des LAGeSo zu 
einer Überprüfung und ggf. neuen Ansätzen der strategischen Personalentwicklung des 
LAGeSo zu nutzen. 
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Einleitung 

Personalentwicklung stellt einen kontinuierlichen Prozess dar, der sich über das gesamte Berufs-
leben erstreckt. Eine systematische Personalentwicklung umfasst hierbei alle Maßnahmen, die 
es ermöglichen, die Kompetenzen und Potenziale der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten 
und in Abstimmung mit den Zielen der Beschäftigten und dem Bedarf der Organisation zu fördern.  

Eine systematische Personalentwicklung sollte daher bestrebt sein, verschiedene Interessen mit-
einander in Einklang zu bringen. Dabei nutzt sie gleichermaßen der Organisation durch Organi-
sationsentwicklung und effektivem Ressourceneinsatz, den Beschäftigten durch Kompetenzer-
weiterung und Abwechslung sowie den Adressaten des Verwaltungshandelns durch Kundenori-
entierung und Wirtschaftlichkeit.  

Personalentwicklung ist eine Kooperationsaufgabe, deren Erfolg von geeigneten Rahmenbedin-
gungen und von verschiedenen Beteiligten abhängt. Insbesondere ist eine wertschätzende Zu-
sammenarbeit zwischen den Führungskräften und den Beschäftigten erforderlich. Dabei ist stets 
auch mit der sozialen Vielfalt aller Beteiligten konstruktiv umzugehen. 

In 2011 hat die Senatsverwaltung für Inneres und Sport (SenInnDS) mit den landesweiten Leitli-
nien für Personalentwicklung dem Prozess der Personalentwicklung unter Wahrung der dezent-
ralen Verantwortlichkeiten und unter Berücksichtigung der Besonderheiten in den einzelnen Be-
hörden einen einheitlichen Rahmen vorgegeben. Diese Leitlinien stellen damit die landesweiten 
Rahmenbedingungen für die jeweiligen behördlichen Personalentwicklungs-Konzepte dar, die 
nach § 17 Abs. 1 Laufbahngesetz (LfbG) i.V.m. § 4 Abs. 1 Laufbahnverordnung allgemeiner Ver-
waltungsdienst (LVO-AVD) in jeder Behörde vorliegen müssen. Ergänzend hat die Senatsverwal-
tung für Finanzen (SenFin) mit der Rahmendienstvereinbarung über das Personalmanagement 
in der Berliner Verwaltung (RDV Personalmanagement) vom 20.07.2018 den künftigen Rahmen 
für ein einheitliches Personalmanagement in der Berliner Verwaltungen vorgegeben und grund-
sätzliche Festlegungen zum Personalmanagement inklusive der Personalentwicklung getroffen.  

Personalentwicklung ist vor diesem Hintergrund ein systematisch gestalteter Prozess mit dem 
Ziel, das Lern- und Leistungspotenzial der Mitarbeitenden zu erhalten und in Abstimmung mit 
dem Bedarf der Verwaltung sowie unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse ziel- und 
zukunftsorientiert zu fördern. Denn motivierte, qualifizierte und gesunde Beschäftigte sind eine 
wesentliche Voraussetzung für eine leistungsstarke und –bereite Verwaltung. Zur Realisierung 
dieses Ziels, formuliert das vorliegende PE-Konzept verbindliche Vorgaben zur dienststellenin-
ternen Umsetzung der Personalentwicklung auf der Basis der einschlägigen Rechtsgrundlagen 
und Vorschriften. 

Alle Mitarbeitenden unserer Verwaltung sind in diesem Zusammenhang dazu aufgerufen, sich 
aktiv an der Schaffung einer von Achtung, Respekt und Vertrauen geprägten Arbeitsatmosphäre 
zu beteiligen. Denn Personalentwicklung ist keine „Einbahnstraße“, sondern setzt die Leistungs- 
und Veränderungsbereitschaft aller Beschäftigten voraus. 

Unter Berücksichtigung aller Berliner und hausinternen Rahmenbedingungen (z.B. Führungs-
kräfte-Leitbild, Vereinbarung zur Zusammenarbeit und Kommunikation) stellt das vorliegende PE-
Konzept eine strategische Ausrichtung dar, wie Personalentwicklung von den Beschäftigten in 
Führungspositionen verstanden und umgesetzt werden soll, da vor allem sie es sind, die den 
Prozess der Personalentwicklung initiieren und steuern. 
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Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft, gewohnte Strukturen, Abläufe und Arbeitsmethoden in 
Frage zu stellen und verändern zu wollen sowie ein allgemeiner Konsens, dass traditionelle Per-
sonalarbeit allein den Anforderungen einer modernen Verwaltung nicht mehr gerecht wird. Dabei 
erfordert Personalentwicklung bei allen Beteiligten Aufwand und Engagement, ohne dass Wir-
kung und Erfolg direkt und kurzfristig messbar sind. Ein zukunftsorientiertes Personalmanage-
ment kann nur dann die damit verbundenen Erwartungen erfüllen, wenn die Instrumente und 
Maßnahmen nicht als zusätzliches formalisiertes Abarbeiten verstanden werden, sondern als be-
schäftigungsorientierte Führungsinstrumente Eingang in den Arbeitsalltag finden. Es geht darum, 
Personalentwicklung ziel- und ergebnisorientiert in ihrer Nachhaltigkeit und Beweglichkeit durch 
situative Verknüpfung der Instrumente und der dafür Verantwortlichen in den Vordergrund zu 
stellen. 

Führung und Zusammenarbeit sollen dabei zielorientiert, auf die Mitarbeitenden bezogen und 
situationsbestimmt praktiziert werden. Zielvereinbarungen, Delegation, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit, Teamarbeit, Information und Kommunikation, Motivation, Anerkennung und Kritik, 
Förderung und Fortbildung, gemeinsame Konfliktbewältigung sowie Ergebniskontrolle sind hier-
bei wichtige Grundlagen und Instrumente für eine erfolgreiche Personalentwicklung. 

Es wird erwartet, dass Führungskräfte und Mitarbeitende sich gegenseitig beraten und unterstüt-
zen und vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammenarbeiten. Die Umsetzung der Inhalte die-
ses PE-Konzeptes soll in der jährlich stattfindenden Personalentwicklungskonferenz (siehe Punkt 
8) regelmäßig evaluiert werden. 
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1 Geltungsbereich 

Dieses Personalentwicklungs-Konzept gilt für die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales sowie das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit 
(LAGetSi) als nachgeordnete Einrichtung. Auf die nachgeordneten Einrichtungen Landesamt für 
Gesundheit und Soziales Berlin, das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG), das Ar-
beitsgericht Berlin (ArbG) sowie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) findet das 
PE-Konzept keine Anwendung. 

2 Die Akteure in der Personalentwicklung und ihre Aufgaben 

Die Personalentwicklung ist eine originäre nicht delegierbare Führungsaufgabe mit einer zentra-
len beratenden Serviceleistung durch den Fachbereich Personalmanagement (ZS B 2) sowie mit 
der Unterstützung durch die jeweilige Büroleitung, einhergehend mit der Förderung zusätzlicher 
Qualifikationen entsprechend der individuellen Potenzialen bei den Beschäftigten (z.B. Mediato-
rinnen/Mediatoren). 

Erfolgreiche, systematische und zielgerichtete Personalentwicklung ist ein Top-Down-Prozess. 
Die Akzeptanz für die Notwendigkeit von Personalentwicklung ist daher erheblich von strategi-
schen Zielsetzungen der Behördenleitung und der Wahrnehmung der Vorbildfunktion der obers-
ten Führung geprägt. Allerdings nehmen auch die übrigen Führungskräfte auf ihren jeweiligen 
Ebenen Schlüsselrollen im Prozess der Personalentwicklung ein. Sie gestalten Personalentwick-
lung, indem sie Änderungsprozesse initiieren und steuern. Unterstützung finden die Führungs-
kräfte dabei insbesondere bei der Personalentwicklungsberatung. Im Folgenden werden die Auf-
gaben aller am Personalentwicklungsprozess Beteiligten dargestellt.  

2.1 Behördenleitung 

Die Behördenleitung verantwortet die Festlegung von strategischen Zielen und Schwerpunkten 
der Personalentwicklung und nutzt hierzu die jährlich stattfindende Personalentwicklungskonfe-
renz sowie den Ausschuss für Personalmanagement. Sie hat eine Vorbildfunktion. Die Behör-
denleitung ermöglicht und unterstützt die Umsetzung des PE-Konzeptes, indem sie für die geeig-
neten Rahmenbedingungen sorgt. 

Hierbei ist der Behördenleitung bewusst, dass es bei der Durchführung und Umsetzung von PE-
Instrumenten und Maßnahmen zu Abstimmungen hinsichtlich der Prioritäten bei der Wahrneh-
mung von Fach- und Führungsaufgaben kommen kann. 

2.2 Führungskräfte1 

Einsatz und Entwicklung von Personal sind integraler Bestandteil von Personalführung; Perso-
nalentwicklung ist somit eine elementare Führungsaufgabe. Die Führungskräfte sind in ihrem Be-

                                                
1 Führungsfunktion liegt vor, wenn ein Direktions- und Weisungsrecht über andere Mitarbeiter/innen ausgeübt werden 
kann. Das ist der Fall, wenn eine Person die Arbeitsleistung der Anderen ganz oder teilweise nach Zeit, Ort, Inhalt 
und Art konkretisieren kann. 
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reich verantwortlich für die Umsetzung der Ziele der Personalentwicklung. Die direkten Führungs-
kräfte beobachten und bewerten hierbei kontinuierlich die Leistungen ihrer Mitarbeitenden und 
ermitteln deren Entwicklungspotenzial. 

Von den Führungskräften wird erwartet, dass sie kontinuierlich und aktiv 

 ihre Rolle als Führungskraft bewusst, selbstkritisch und positiv wahrnehmen, 
 konkrete Ziele vorgeben und klare Vereinbarungen treffen, 
 die Selbständigkeit ihrer Mitarbeitenden durch angemessene Informationen und einen 

breiten Gestaltungsspielraum unterstützen, 
 die Potenziale und Bedürfnisse der Mitarbeitenden erkennen und fördern, 
 sich der positiven Aspekte einer gesundheitsorientierten Führung bewusst sind und diese 

in ihrem Führungsverhalten ggü. ihren Mitarbeitenden entsprechend berücksichtigen. 

Führung bedeutet daher im Sinne der landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung:  

Einflussnahme auf das Personal, die Organisationsstruktur und die strategische Zielsetzung der 
jeweiligen Organisationseinheit mit unmittelbarer Auswirkung auf die Qualität der Aufgabenerle-
digung, Beschäftigtenzufriedenheit und Unternehmenskultur. Führung ermöglicht Zielerreichung 
und beeinflusst und prägt Werte. Zentrale Aufgaben der Führungskraft sind die Personalführung 
und die Personalentwicklung. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf das in der SenIAS geltende Führungskräfte-Leitbild 
verwiesen, das die Leitsätze für eine erfolgreiche Zusammenarbeit beschreibt und im IntraSurf 
unter dem entsprechenden Suchbegriff aufgerufen werden kann. Das Leitbild dient als Grundlage 
für das Führungshandeln von Führungskräften in der SenIAS und stellt eine Selbstverpflichtung 
dar, nach der Führungskräfte ihr tägliches Handeln ausrichten und an dem sie sich verbindlich 
orientieren. 

Adäquate Führung benötigt Zeit. Daher trägt die Behördenleitung im Rahmen einer verbindlichen 
Prioritätensetzung dafür Sorge, dass den Führungskräften die entsprechenden Zeitressourcen 
für ihre Führungsaufgaben zur Verfügung stehen. 

2.3 Beschäftigte 

Auch die Mitarbeitenden stehen in der Verantwortung für ihre eigene Personalentwicklung. Sie 
arbeiten aktiv an dem kontinuierlichen Personalentwicklungsprozess mit und sind bereit, sich wei-
ter zu qualifizieren.  

Personalentwicklung darf insofern nicht nur als ein Dienstleistungsangebot der Dienststelle ver-
standen werden. Vielmehr sind alle Mitarbeitenden auch mitverantwortlich für die eigene berufli-
che Entwicklung. Sie tragen eine Eigenverantwortung hinsichtlich ihres individuellen Qualifizie-
rungsbedarfs. Es obliegt ihnen, z.B. im Rahmen des Jahresgesprächs, ihre Vorstellungen hin-
sichtlich ihrer persönlichen Entwicklung mit der eigenen Führungskraft zu planen und abzuspre-
chen. 

Für die Mitarbeitenden bietet sich vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, sich auch persönlich 
für ihre Entwicklung zu engagieren und die eigenen Chancen zu nutzen, indem sie kontinuierlich 
und aktiv 
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 Leistungs- und Veränderungsbereitschaft zeigen, 
 an der eigenen Entwicklung mitwirken, 
 zu einer von gegenseitigem Vertrauen, Achtung und Respekt sowie Offenheit geprägten 

Arbeitsatmosphäre beitragen. 

2.4 Beschäftigtenvertretungen  

Die Beschäftigtenvertretungen als wichtiges Bindeglied zwischen Dienststelle und allen Beschäf-
tigten sind entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag bei der Initiierung von Entwicklungs- und 
Veränderungsprozessen sowie bei der Gestaltung und Durchführung von Personalentwicklungs-
maßnahmen beteiligt. Sie unterstützen den Prozess der Personalentwicklung. 

2.5 Personalentwicklungsberatung  

Der mit der internen Personalentwicklungsberatung betraute Fachbereich Personalmanagement 
berät die politische Leitung bei der Entwicklung strategischer Ziele der Personalentwicklung und 
fördert die Umsetzung dieser Strategien.  

Die Personalentwicklungsberatung unterstützt die Führungskräfte bei der Zielerreichung und Um-
setzung der beschlossenen Konzepte. Bei Bedarf sowie im begründeten Einzelfall besteht die 
Möglichkeit zur Unterstützung bei der Koordination unterschiedlicher Personalentwicklungspro-
zesse. Auch die Beschäftigten können sich an die Personalentwicklungsberatung wenden.  

Die zentrale Personalentwicklungsberatung 

 erstellt dienststelleninterne Konzepte und Regelungen, 
 begleitet, kontrolliert und evaluiert die Umsetzung von Konzepten, Regelungen und Maß-

nahmen, 
 berät und begleitet die Beschäftigten, insbesondere die Führungskräfte bei der Umset-

zung von Maßnahmen zur Personalentwicklung. 

2.6 Ausschuss für Personalmanagement  

Auf der Grundlage der RDV Personalmanagement besteht in der SenIAS ein Ausschuss für Per-
sonalmanagement. Handlungsfelder des Ausschusses sind in erster Linie die Personal- und Or-
ganisationsentwicklung im Personalbereich sowie die Aus- und Fortbildung, das Gesundheits- 
und Wissensmanagement.  
 
Der Ausschuss besteht aus dem Amtschef sowie der Leitung des Büros der/des Senators/in, den 
Abteilungsleitungen der Zentralen sowie Fachabteilungen, der/dem Direktor/in des LAGetSi, 
der/dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, der Leitung des Bereichs für Kabi-
netts-, Bundes- und EU-Angelegenheiten, Vertretern/innen aus dem Bereich des Personalmana-
gements sowie den Beschäftigtenvertretungen 
 
bzw. deren Vertretungen. 
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Der Ausschuss für Personalmanagement hat folgende Aufgaben: 
 

 kontinuierlicher Austausch über die Ausgestaltung, Weiterentwicklung und Wirksamkeit 
eines ganzheitlichen Personalmanagementkonzeptes, 

 Begleitung von Personalmanagementprozessen (z.B. Stellenplan, Personalbedarf, Per-
sonalabgänge, Umorganisationen), 

 Beratung von Zieldefinitionen und Zeit- und Maßnahmenplanungen (z.B. Fortbildungs- 
und Qualifizierungsbedarfe, Rotationen (befristeter Arbeitsplatzwechsel), Wissensma-
nagementprozesse, Leistungsprämien), 

 Vorbereitung und Empfehlung von Entscheidungen. 
 
Kernaufgabe des Ausschusses ist es insofern, die grundsätzlichen Weichenstellungen zum Um-
gang mit der Personalentwicklung in unserer Senatsverwaltung sowie dem LAGetSi als nachge-
ordnete Behörde vorzunehmen. 

Der Ausschuss für Personalmanagement tagt in der Regel 2x jährlich, wobei die Einladung der 
Teilnehmer/innen und die Ablaufkoordination dem Bereich Personalmanagement obliegt. 

3 Instrumente und Methoden  

Für die erfolgreiche Umsetzung einer systematischen Personalentwicklung werden in den Lan-
desweiten Leitlinien zur Personalentwicklung sowie der RDV Personalmanagement eine Vielzahl 
an Verfahren und PE-Instrumenten angeboten, die den Führungskräften damit zur Verfügung 
stehen. 

Die im Folgenden aufgeführten PE-Instrumente stellen den Schwerpunkt hinsichtlich der strate-
gischen Ausrichtung der Personalentwicklung in der SenIAS dar: gesunde, lernbereite sowie adä-
quat eingesetzte Beschäftigte, Chancengleichheit, Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit sowie 
eine hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung zu erreichen. 

Bei der Anwendung von PE-Instrumenten können längere Vakanzen im Aufgabengebiet und da-
mit einhergehend Mehrbelastungen von Kolleginnen und Kollegen entstehen. Es ist daher von 
der Behördenleitung dafür Sorge zu tragen, dass eine entsprechende Entlastung, z.B. durch eine 
Festlegung, welche Aufgaben in dem betreffenden Aufgabenbereich ruhen können, erfolgt. 

Besonders herausragende Rollen spielen hierbei das Jahresgespräch und das Anforderungspro-
fil. Denn Kommunikation zwischen Führungskraft und Beschäftigten ist die Grundvoraussetzung 
für eine gezielte Personalentwicklung. Das Anforderungsprofil beschreibt in diesem Zusammen-
hang das Kompetenz-Soll der Mitarbeitenden hinsichtlich eines bestimmten Aufgabengebietes 
und stellt damit eine der wesentlichen Grundlagen des Jahresgesprächs dar.  

3.1 Jahresgespräch 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Personalentwicklung ist eine Kommunikationskultur, die auf 
gegenseitigem Respekt und Wertschätzung basiert. Führungskräfte sind gemäß Punkt 7.2.1, Ab-
satz 1 der RDV-Personalmanagement verpflichtet, ihren Mitarbeitenden einmal im Jahr die Mög-
lichkeit zu einem gemeinsamen Gespräch anzubieten. Den Beschäftigten steht es hierbei jedoch 
frei, dieses Angebot auch tatsächlich anzunehmen oder abzulehnen. Die Führungskräfte sind 
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jedoch angehalten, bei Ihren Mitarbeitenden für das Jahresgespräch zu werben und zur Annahme 
zu ermuntern.  

Im Idealfall wird das Angebot angenommen und in der Folge können sich beide über relevante 
Themen im Aufgabengebiet, bei der Aufgabenerledigung, aber auch persönliche Anliegen aus-
tauschen und bei Bedarf erforderliche Absprachen (auch schriftlich) treffen.  
 
Sollte das Gesprächsangebot jedoch abgelehnt werden, können dafür unterschiedliche Gründe 
vorliegen, z.B. arbeitsseitige Überlastung oder Unzufriedenheit mit den Arbeits- und Rahmenbe-
dingungen. Es reicht also nicht aus, das Angebot an seine Mitarbeitende zu richten, sondern es 
ist empfehlenswert, eine selbstreflektorische Analyse möglicher Gründe für eine Ablehnung des 
Angebots, sofern erforderlich, anzuschließen. 

Durch die Kommunikation zwischen Führungskraft und Beschäftigten, können Wertschätzung 
und Anerkennung für die Mitarbeitenden und deren geleistete Arbeit zum Ausdruck gebracht wer-
den. Auf diese Weise kann die Voraussetzung geschaffen werden für eine offene und auf Ver-
trauen basierende Kommunikationskultur. 

Wesentliche Elemente des Jahresgespräches sind: 

 Rückmeldungen zu Arbeitssituation, Arbeitsumfeld, Zusammenarbeit und Zielerreichung 
sowohl durch die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter als auch durch die Führungskraft, 

 eine gemeinsame Analyse der bereits vorhandenen Kompetenzen und der Entwick-
lungspotenziale mit dem Ziel der Erstellung oder Weiterentwicklung des Kompetenz-
profils der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters (individuelle Potenzialanalyse), 

 die Erörterung von sonstigen Zielen und Wünschen der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbei-
ters, 

 die Vereinbarung von Aufgaben und Zielen für das kommende Jahr, 
 die Erörterung und Vereinbarung von Personalentwicklungsmaßnahmen (Kompetenz-

entwicklung durch Einzelfortbildung, berufsbegleitende Qualifizierungen und sonstige 
Studien-Lehrgänge oder einem befristeten Arbeitsplatzwechsel). 

 

Im Übrigen wird hinsichtlich der Durchführung eines Jahresgespräches auf das entsprechende 
Infoblatt verwiesen, das auf dem Kommunikationsportal IntraSurf zusammen mit dem Dokumen-
tationsformular unter dem entsprechenden Suchbergriff eingestellt ist. 

3.2 Anforderungsprofil 

Das im Land Berlin verbindliche Basisanforderungsprofil dient als Grundlage für alle zu erstellen-
den Anforderungsprofile. Die darin einheitlich festgelegten Kernkompetenzen (ergänzt um die 
Führungskompetenzen bei den Führungskräften) gelten im Sinne eines gemeinsamen Wertesys-
tems für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Eine behördenspezifische Erweiterung der 
im Basisanforderungsprofil aufgeführten Kernkompetenzen ist dem jeweiligen Einzelfall entspre-
chend möglich und sinnvoll. 

Da das Anforderungsprofil sowohl für die Dienstliche Beurteilung, die Stellenausschreibung sowie 
das Jahresgespräch jedoch eine zwingende Grundvoraussetzung darstellt, ist in der SenIAS und 
dem LAGetSi für jedes Aufgabengebiet ein Anforderungsprofil zu erstellen und somit eine flä-
chendeckende Abdeckung sicherzustellen. 
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Das Basis-AP sowie der erläuternde Leitfaden hierzu können auf dem internen Kommunikations-
portal IntraSurf unter den entsprechenden Suchbegriffen abgerufen werden. 

3.3 Führungskräfte-Feedback 

Das Führungskräfte-Feedback (FFB) ist eine besondere Form der Mitarbeitenden-Befragung, die 
den Beschäftigten eine subjektive Rückmeldung an die direkte Führungskraft im Hinblick auf das 
wahrgenommene Führungsverhalten ermöglicht. 

Nach der RDV Personalmanagement ist von jeder neuen Führungskraft nach drei (3) Jahren und 
allen anderen Führungskräften alle fünf (5) Jahren ein FFB durchzuführen. 

Die wesentlichen Ziele des FFB sind: 

 eine Verbesserung der Kommunikation zwischen der Führungskraft und ihren Mitarbei-
tenden herbeizuführen, 

 Möglichkeiten aufzuzeigen, die die Zusammenarbeit verbessern können und 
 die persönliche Entwicklung der Führungskraft zu fördern und sie dabei zu unterstützen. 

Das Führungskräfte-Feedback vernachlässigt dabei bewusst die objektive Ebene. Alle Mitarbei-
tenden sollen aus der eigenen persönlichen Sicht beschreiben, wie die Führungskraft erlebt wird. 
Damit wird nicht objektiv beurteilt, ob eine Führungskraft gut oder schlecht ist, sondern beschrie-
ben, wie ein bestimmtes Verhalten erlebt wird. Der Führungskraft wird somit durch das FFB ein-
schließlich der späteren Auswertung die Chance eröffnet, zu erfahren, wie das eigene Verhalten 
von den Beschäftigten empfunden wird. Im Ergebnis soll die Rückkoppelung dazu dienen, dass 
Führungskräfte sich selbst und die Wirkung des eigenen Verhaltens hinterfragen. 

Beim FFB handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Beurteilung der Führungskraft! 

Sinn und Zweck des Führungskräfte-Feedbacks sind erfüllt, wenn es gelingt, zwischen Mitarbei-
tenden und Führungskraft einen Dialog zu eröffnen, wie das berufliche und menschliche Mitei-
nander möglichst reibungsfrei und zielorientiert gestaltet werden kann (z.B. in Jahresgesprä-
chen). Es ist aber auch Ziel der Befragung, die Führungskräfte anzuregen, die eigenen Stärken 
und Schwächen kritisch zu reflektieren. 

Die Führungskraft wird durch den Bereich ZS B 2 bei der Durchführung eines Führungskräfte-
Feedbacks unterstützt. 

In diesem Zusammenhang wird sowohl auf den entsprechenden Leitfaden, als auch die einzu-
setzenden Fragebögen verwiesen, die unter den entsprechenden Suchbegriffen auf dem internen 
Kommunikationsportal IntraSurf aufgerufen werden können.   

Die Dienststelle / Personalentwicklungsberatung ist angehalten, nach drei bei neuen bzw. nach 
fünf Jahren bei allen anderen Führungskräften an die Durchführung eines Führungskräfte-Feed-
backs zu erinnern. 
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3.4 Befristeter Arbeitsplatzwechsel  

Der befristete Arbeitsplatzwechsel ist der gesteuerte und zielgerichtete Wechsel des Aufgaben-
gebietes, ohne dass ein Personaltausch erforderlich ist. In diesem Rahmen können unterschied-
liche Modelle des Arbeitsplatzwechsels angewendet werden, z.B.: 

 zeitlich begrenzter Wechsel des Aufgabengebietes (in der Regel vier bis sechs Monate), 
 Hospitation (in der Regel ein bis drei Monate), 
 Europäische Hospitationen und Entsendungen, 
 der befristete und vom GVPl. abweichende Einsatz in einem anderen Aufgabenbereich 

auf der Grundlage einer Regelung nach § 7 Abs. 4 GGO I als Maßnahme der Personal-
entwicklung. 

Insofern bietet der befristete Arbeitsplatzwechsel eine Möglichkeit der Personalentwicklung, um 
die Vielseitigkeit, Flexibilität und Mobilität der Beschäftigten zu fördern. Er dient aber auch dazu, 
die Zufriedenheit der Beschäftigten mit der beruflichen Tätigkeit langfristig zu erhalten. Zugleich 
ist es sinnvoll, auf verschiedenen Arbeitsplätzen - bestenfalls in unterschiedlichen Behörden - 
Erfahrungen zu sammeln, um den Blickwinkel zu erweitern und Netzwerke zu bilden.  

Darüber hinaus bietet der befristete Arbeitsplatzwechsel für Dienststelle und Beschäftigte: 

 gezielte Erweiterung des Fachwissens, der Verwaltungserfahrung und der sozialen Kom-
petenzen, 

 Förderung des Verständnisses für Aufbau, Arbeitsweise und Kulturen anderer Verwaltun-
gen oder sonstiger Institutionen auch im internationalen Bereich, 

 Aktivierung der Fähigkeit, in größeren Zusammenhängen zu denken und zu handeln. 

Allen Beschäftigten steht im Rahmen der Personalentwicklung die Möglichkeit für einen befriste-
ten Arbeitsplatzwechsel offen. Mobilitätsbereitschaft wird bei den Beschäftigten hierbei voraus-
gesetzt und gefördert. Individuelle Verwendungswünsche, Entwicklungsziele sowie die familiäre 
Situation finden dabei vor dem Hintergrund dienstlicher Belange und fachlicher Erfordernisse Be-
rücksichtigung. 

Ein Arbeitsplatzwechsel kann sowohl innerhalb einer Behörde, ressortübergreifend, Ebenen 
übergreifend (Senatsverwaltungen, nachgeordnete Einrichtungen, Sonderbehörden und Bezirks-
verwaltungen), zu Bundesverwaltungen, zu Einrichtungen der EU sowie zu Wirtschaftsunterneh-
men erfolgen.  

Insbesondere für Führungskräfte ist eine weite Verwendungsbreite durch den befristeten Arbeits-
platzwechsel eine zentrale Schlüsselqualifikation. Die Wahrnehmung verschiedener Aufgaben-
gebiete ist daher Voraussetzung für die Übertragung von Führungsfunktionen. 

4 Wissensmanagement  

Seiner zunehmenden Bedeutung gemäß wurde der Themenkomplex Wissensmanagement als 
ein eigener Schwerpunkt identifiziert. Insbesondere vor dem Hintergrund des strukturellen und 
demografischen Wandels nicht nur in der SenIAS, spielt der Einsatz von Instrumenten des Wis-
sensmanagements inzwischen eine zentrale Rolle zur Sicherung des vorhandenen Wissens. 
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Gerade Spezialisten hinterlassen beim Ausscheiden schwer zu kompensierende Lücken. Die 
rechtzeitige Planung der Nachbesetzung und Maßnahmen des Wissenstransfers ermöglichen 
eine verkürzte Einarbeitungszeit sowie die Chance, Erfahrungs- und Hintergrundwissen an Nach-
folgende weiterzugeben. Hierfür kommen schwerpunktmäßig folgende Wissenstransfermaßnah-
men zur Anwendung:  

 temporäre Stellendoppelbesetzungen zur Wissensweitergabe an Nachfolger/innen,  
 interne und externe Dialogbegleitung zur Vermittlung und Koordination zwischen Wis-

sensgeber/innen und Wissensnehmer/innen sowie 
 der temporäre Einsatz von ausgeschiedenen Mitarbeitenden als Seniorexperten/innen zur 

Wissensweitergabe mittels Honorarvertrag. 

Hinzu kommt, dass in vielen Fachbereichen „Einzelkämpfer-Aufgabengebiete“ bestehen, deren 
Vertretung bereits bei Urlaubs- oder Krankheitsausfällen nur schwer zu sichern ist. Hier liegt es 
im Interesse aller Beteiligten, für eine möglichst große Anzahl von Aufgabengebieten Wissens-
dokumentationen mittels einer standardisierten Vorlage (z.B. Stellenkompass) anzufertigen. Als 
Handlungshilfen steht den Mitarbeitenden hierfür der „Leitfaden für Wissenstransfer“ mit den An-
lagen 

 Checkliste zum Ablauf eines Wissenstransfers,  
 Stellenkompass und 
 Deckblatt Stellenkompass 

zur Verfügung. Es gehört zu den Aufgaben der Führungskräfte (bspw. im Rahmen von Jahres-
gesprächen) für die Erarbeitung von Stellenkompassen zu werben und die regelmäßige Aktuali-
sierung einzufordern.  

Zur Unterstützung der Führungskräfte bei dem Prozess des Wissenstransfers können diese bei 
Bedarf auf verwaltungsinterne Mitarbeitende zurückgreifen, die über eine an der Verwaltungs-
akademie Berlin (VAk) erworbene Zusatzqualifikation zur/zum Dialogbegleiter/in verfügen. Dia-
logbegleiter/innen vermitteln direkt zwischen Wissensgeber/in und Wissensnehmer/in und beglei-
ten den arbeitsgebietsbezogenen Austausch, die Erstellung von Wissensdokumentationen und 
den Kommunikationsprozess. In der SenIAS werden Dialogbegleiter/innen vorrangig in der eige-
nen Fachabteilung bzw. dem eigenen Fachbereich tätig, im gegenseitigen Austausch auch abtei-
lungs- bzw. bereichsübergreifend. Die ausgebildeten Dialogbegleiter/innen werden nach Maß-
gabe der personellen Kapazitäten und dienstlichen Möglichkeiten aktiv und erhalten hierfür ent-
sprechende Freiräume durch ihre Führungskraft. 

Angesichts der hohen Bedeutung eines Wissenserhalts zur Aufrechterhaltung der Funktionsfä-
higkeit der Verwaltung liegt es im übergeordneten Interesse, dass alle Fachabteilungen/-bereiche 
über ausgebildete Dialogbegleiter/innen verfügen. Im Interesse einer offensiven Sicherung von 
Wissen wird von den Führungskräften erwartet, Beschäftigte zur Übernahme dieser Aufgabe zu 
ermuntern und für die an der VAk angebotene Zusatzqualifikation zu werben sowie für die nach 
der Fortbildung anstehenden Dialogbegleitungen „Zeitressourcen“ einzuräumen. Die Zusatzqua-
lifikation erfolgt in Form einer modularen Fortbildung und beinhaltet u.a. Techniken der Erfassung 
und Sicherung von Wissen. Interessierten Beschäftigten soll die Qualifikation ermöglicht werden, 
um intern für den Wissenstransfer in der SenIAS zur Verfügung zu stehen. 
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4.1. Neueinstieg / Wiedereinstieg (Orientierungsgespräch) 
 
Wenn Mitarbeitende neu eingestellt werden, oder nach längerer Abwesenheit zurückkehren, ist 
es wichtig, diese gut einzuarbeiten und mit den Strukturen und Abläufen in unserer Verwaltung 
möglichst schnell vertraut zu machen. In der SenIAS werden hierfür je nach Bedarf die Willkom-
mensmappe, oder ein individueller Onboarding-Prozess eingesetzt. 
 

4.1.1. Willkommensmappe 
 
Für neueingestellte Mitarbeitende wird den Fachbereichen durch das Wissensmanagement eine 
Willkommensmappe zur Verfügung gestellt, welche von den einzelnen Bereichen bedarfsorien-
tiert ergänzt werden kann. 
 

4.1.2. Onboarding-Prozess 
 
Bei dem englischen Begriff Onboarding, der übersetzt „Einführung“ bedeutet, handelt es sich um 
einen Prozess des Talent-Managements, welcher das Ziel hat die neuen Fachkräfte auf eine 
schnelle und effiziente Weise ins neue Arbeitsumfeld zu integrieren. 
 
Für neu- bzw. wiedereinsteigende Mitarbeitende wird den Fachbereichen ein Onboarding-Kon-
zept zur Verfügung gestellt, welches den jeweiligen individuellen Bedarfen angepasst werden 
kann. Dabei wird auch der Aspekt der Personalbindung Berücksichtigung finden. 
 

4.2. Ausstiegs- und Veränderungsgespräche 
 
Das Verabschiedungs- bzw. Veränderungsgespräch sollte bei jedem Arbeitsplatzwechsel, sowie 
jeder Beendigung eines Arbeitsverhältnisses grundsätzlich von der Führungskraft mit dem/der 
Mitarbeitenden geführt werden. Im Rahmen der Arbeitgeberattraktivität sollten die Gespräche auf 
freiwilliger Basis angeboten werden.  
 
Vorteile der Gesprächsführung: 
 

 Wertschätzung dem scheidenden Mitarbeitenden gegenüber, 
 Feedback für den Arbeitgeber (z. B. woran lag der Veränderungswunsch? – Stich-

wort: lernende Organisation), 
 Mitarbeitenden-Bindung über das momentane Beschäftigungsende hinaus (z. B. 

positiver Ausstieg/Wechsel kann zu Wiedereinstieg führen). 
 
Zweckdienlich ist, ein Verabschiedungs- und Veränderungsgespräch erst nach einer etwaigen 
Beurteilungssituation zu führen. 
 
Die Fortführung und Ausweitung des Wissenstransfers sowie des -managements wird als ein 
wichtiger Baustein für ein nachhaltiges Personalmanagement im Land Berlin vom Senat gefordert 
und gefördert. Es führt jedoch im Berufsleben von Mitarbeitenden und Führungskräften noch ein 
Schattendasein. Um die angesichts des demographischen Wandels auf die Verwaltungen zu-
kommenden Herausforderungen zu meistern, ist Wissensmanagement als wichtiges Handlungs-
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feld in den Verwaltungsalltag auf allen Handlungsebenen zu integrieren. Bei dieser Aufgabe wer-
den die Führungskräfte der SenIAS bei Bedarf, z.B. durch von der der VAk durchgeführte In-
house-Veranstaltungen, unterstützt. 
 
Weitergehende Informationen sind dem „Leitfaden für den Wissenstransfer“ zu entnehmen, der 
auf dem internen Kommunikationsportal IntraSurf abrufbar ist. 

5 Fort- und Weiterbildung (Qualifizierung) 

Das lebenslange Lernen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Fort- und Weiterbildung bzw. die 
Qualifizierung der Beschäftigten ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Personalentwicklung 
und ein kontinuierlicher, fortlaufender Prozess. Nur mit den entsprechenden Qualifizierungsmaß-
nahmen kann daher auch zukünftig eine effiziente Aufgabenwahrnehmung gewährleistet werden. 
Zum einen werden durch die Schulung der Mitarbeitenden deren Kompetenzen in Bezug auf die 
tägliche Aufgabenerledigung erweitert, zum anderen soll ihnen aber auch die Möglichkeit zur 
Kompetenzerweiterung über die alltäglichen Erfordernisse hinaus gegeben werden, um auf die-
sem Wege Potenziale zu fördern und nutzbar zu machen.  

Grundlage der individuellen Fortbildungsplanung ist in diesem Zusammenhang die Analyse der 
Aufgabenentwicklung im Aufgabengebiet und die entsprechend geforderten fachlichen und au-
ßerfachlichen Kompetenzen. Hierbei legt die Führungskraft gemeinsam mit ihren Beschäftigten, 
ggf. im Rahmen des Jahresgespräches, Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung fest. Entspre-
chende Absprachen sind bei Bedarf im Rahmen der Dokumentation oder auch in Form einer 
individuellen Zielvereinbarung zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der Führungs-
kraft schriftlich abzusichern. Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu stärken 
und das Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Er-
gänzend zu den jeweiligen Fachkompetenzen geht es immer auch um den Erwerb und die Er-
weiterung von methodischen und sozialen Kompetenzen. 

Es werden daher zwei Kategorien unterschieden: 

 aufgabenbezogene Anforderungen, die sich aus den aktuellen bzw. künftigen Aufgaben 
für den/die einzelne/n Mitarbeiter/in ergeben sowie 

 persönliche Entwicklungsziele der Beschäftigten, die im Rahmen eines Jahresgespräches 
vereinbart werden. 

Die Mitarbeitenden informieren sich regelmäßig und selbständig über Fort- und Weiterbildungs-
angebote und stimmen ihre Teilnahme mit ihren Vorgesetzten ab. Bei Bedarf werden sie dabei 
von der Beauftragten für Fort- und Weiterbildung, aber auch der Personalentwicklungsberatung 
unterstützt. 

In der SenIAS stehen hierfür im Wesentlichen die Angebote der Verwaltungsakademie (VAk) zur 
Verfügung. Die VAk unterstützt als Kompetenzzentrum für Aus- und Fortbildung die Weiterent-
wicklung der Beschäftigten der Landesverwaltung aktiv mit vielfältigen Angeboten zur beruflichen 
Weiterentwicklung aller Mitarbeitenden und zur Unterstützung von Führungskräften. Das Fortbil-
dungsangebot reicht von ein- und mehrtägigen Seminaren bis hin zu mehrmonatigen Qualifizie-
rungsreihen. Flankiert wird das Programmangebot u.a. durch Inhouse-Veranstaltungen und 
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Workshops, mit denen auf kurzfristige Bedarfe reagiert und Organisationsentwicklungsprozesse 
gezielt begleitet werden können. 

Ergänzend werden einmal im Jahr die Fortbildungsbedarfe in den Fachressorts zentral abgefragt 
und gemeinsam hinsichtlich ihrer Prioritäten und Durchführung erörtert. 

5.1 Förderung von Führungskräften und Führungskräftenachwuchs 

Führungskräfte prägen wesentlich die Verwaltungskultur. Von ihrem Verantwortungsbewusst-
sein, ihrer Veränderungsbereitschaft, Motivation und Kompetenz hängt entscheidend ab, wie er-
folgreich Personalentwicklung in der SenIAS stattfindet. Die Förderung einer Führungskultur, die 
stärker als bisher außerfachliche Kompetenzen betont, ist zu stärken. Dabei sind neben aktiven 
Dienstkräften in Führungspositionen auch Führungsnachwuchskräfte einzubeziehen. 

5.1.1 Qualifizierung 

Insbesondere der demografische Wandel wird sich auf künftige Aufgaben, Strukturen und Res-
sourcen der öffentlichen Verwaltung auswirken. Sich diesen Herausforderungen zu stellen und 
sich mit neuen Arbeitstechniken und Methoden vertraut zu machen, ist originäre Aufgabe jeder 
Führungskraft.  

Alle Führungskräfte sind verpflichtet, sich regelmäßig über die Instrumente der Personalentwick-
lung und Führungskräftequalifizierung zu informieren und mindestens an 1 – 2 Maßnahmen der 
Führungskräfte-Qualifizierung pro Jahr teilzunehmen. Dies gilt insbesondere für das Themenfeld 
der sozialen Kompetenzen und des Führungsverhaltens. 

Entsprechend der Festlegung im Führungskräfteleitbild sollen Führungskräfte zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben im Sinne der Führungskräfteleitlinien ferner über Kenntnisse der aktuellen recht-
lichen Rahmenbedingungen der Beschäftigungsverhältnisse und der in dieser Verwaltung dazu 
getroffenen Vereinbarungen verfügen. Dazu gehören das Beamten- und Tarifrecht, die Gesetze 
zum Arbeitsschutz und zur Arbeitszeit, das SGB IX, das Personalvertretungsrecht, das PartMigG, 
LGBG, das Landesgleichstellungsgesetz und das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Alle Füh-
rungskräfte verpflichten sich, die hierfür erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen. 

Mentoring, befristeter Arbeitsplatzwechsel, Hospitation und die Teilnahme an Führungskräftezir-
keln können bei Bedarf von der zentralen Personalentwicklungsberatung koordiniert werden. 

Ausdrücklich hervorgehoben wird, dass besonders geeignete Frauen, vor allem in unterrepräsen-
tierten Bereichen, durch ihre Vorgesetzten für die Übernahme von Leitungsfunktionen, gefördert 
werden sollen. 
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5.1.2 Landesweit einheitliche Führungskräfteentwicklung 

Mit der Einführung einer einheitlichen und verbindlichen Führungskräfteentwicklung im Land Ber-
lin sind Führungskräfte künftig in vier verbindlich vorgeschriebene Führungseben einzuordnen: 

Ebene 1 die Leitung eines Bereichs mit mehreren Hierarchieebenen 

Ebene 2 die Leitung eines Bereichs mit mindestens einer weiteren hierarchischen Ebene 

Ebene 3 die Leitung eines Bereichs mit stärkerer Ausprägung von Projekten, Vorhaben und 
Einzelthemen, die die Mitarbeitenden im Wesentlichen selbst bewältigen 

Ebene 4 die Leitung eines Bereichs mit vergleichsweise hohem Anteil an fachlicher Führung 
von Mitarbeitenden, die überwiegend strukturierte, wiederkehrende Aufgaben 
wahrnehmen. 

Grundlage der Zuordnung zu einer bestimmten Führungsebene ist die wahrgenommene bzw. 
wahrzunehmende Funktion. 

Die Führungskräfte der Berliner Verwaltung sollen – je nach Führungsebene in unterschiedlicher 
Ausprägung – über die folgenden fünf landesweit geltenden Kernkompetenzen verfügen: 

 Personalentwicklungskompetenz, 
 Strategische Kompetenz, 
 Innovationskompetenz, 
 Selbstentwicklungskompetenz, 
 Repräsentations- und Netzwerkkompetenz. 

Die Reihenfolge der Aufzählung bildet dabei keine Priorisierung. 

Weitere Einzelheiten sind dem Rundschreiben IV Nr. 27/2019 der SenFin vom 14.05.2019 zu 
entnehmen, das unter dem entsprechenden Suchbegriff in unserem internen Kommunikations-
portal IntraSurf abrufbar ist. 

5.1.3 KompetenzPLUS 

Das KompetenzPLUS-Programm (K+) bietet dem Führungskräftenachwuchs die Möglichkeit ei-
ner Potenzialanalyse hinsichtlich der eigenen Stärken und Schwächen in Bezug auf die mögliche 
Übernahme von Führungs- und Leitungsaufgaben. Zugleich bietet das Programm Führungskräf-
ten die Gelegenheit, den eigenen Standort hinsichtlich der eigenen Führungskompetenzen zu 
bestimmen und weitergehenden Qualifizierungsbedarf zu erkennen. 

Das Programm besteht aus zwei Abschnitten: 

 der Potenzialanalyse – sie dient zur Orientierung und vermittelt individuelle Qualifizie-
rungsempfehlungen sowie 

 Folgemodulen – z.B. spezielle Inhouse-Veranstaltungen, ggf. bei Bedarf und im Rahmen 
der Möglichkeiten Projektarbeit in der Praxis oder Mentoring. 
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Darüber hinaus besteht für jede/n K+ Teilnehmenden einmal im Jahr die Möglichkeit, mit der 
Personalentwicklungsberatung ein sog. Standortgespräches zu führen, in dessen Rahmen die 
weitergehende individuelle Fortbildungsplanung besprochen werden kann. 

Das K+ Netzwerk besteht aus Teilnehmenden der landesweit K+ Potenzialanalysen durchführen-
den Senats- und Bezirksverwaltungen und eröffnet die Möglichkeit zum kollegialen Austausch. 
Die K+ Netzwerkmitglieder werden zentral von der Personalentwicklungsberatung begleitet und 
erhalten regelmäßig Angebote zur kontinuierlichen Erweiterung ihrer Führungskompetenzen. 

Die Führungskräfte der SenIAS sind ausdrücklich aufgefordert, ihre Mitarbeitenden bei der Ana-
lyse und Entwicklung ihrer Potenziale aktiv zu unterstützen und zur Teilnahme an Kompetenz-
PLUS zu motivieren (z.B. im Rahmen des Jahresgesprächs), wenn sie das entsprechende Per-
sonal erkennen. 

 

5.2 Hospitationsprogramm Europa (Europäischer Verwaltungsmitarbeiter/innen-
austausch) 

Um die Vernetzung von Verwaltungsbereichen mit ihren entsprechenden europaweiten Partnern 

zu verstärken und somit den Aufbau nachhaltiger und stabiler Partnerschaften zu ermöglichen, 

soll Wissen über Arbeitsweisen und Problemlösungen in anderen europäischen Verwaltungen in 

die jeweiligen Berliner Behörden transferiert werden. Ebenso wird auch der abteilungs- bzw. be-

hördenübergreifende Wissensaustausch über die im Rahmen der EU-Hospitationen erlangten 

Erfahrungen und Erkenntnisse gefördert.  

Das Europareferat der SenKultEuropa (III A Co) koordiniert und begleitet dieses Projekt. Anträge 

auf Finanzierung von EU-Hospitationen sind über die/den Wissensmanager/in im Bereich ZS B 2 

(ZS B 25) beim Europareferat der SenKultEuropa – III A Co – einzureichen. 

 

Ansprechpartner/in für allgemeine Fragen zum Verfahren und Informationen zur EU-Hospitaion 

ist der Bereich KaBEU. Für Fragen eher dienstrechtlicher Natur, zur Förderung und Abrechnung 

steht die Abt. ZS zur Verfügung. 

6 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

In enger Verzahnung mit den Maßnahmen der Personalentwicklung liegt ein weiterer Schwer-
punkt bei Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, welches zum Ziel hat, die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. Ansatzpunkte 
sind zum einen die Schaffung gesundheitsförderlicher struktureller und organisatorischer Rah-
menbedingungen und zum anderen das eigene Gesundheitsverhalten bzw. -verständnis der Be-
schäftigten zu steigern. In diesem Sinne liegt der Fokus bei (Einzel-)Maßnahmen der gesundheit-
lichen Prävention und des Gesundheitsverhaltens, als maßgebliche Faktoren für eine individuelle 
Ressourcenstärkung. Im Rahmen des Gesundheitsmanagements werden den Beschäftigten der 
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SenIAS - in enger Kooperation mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstel-
lung (SenGPG) - Gesundheitskursen angeboten, um damit ihre gesundheitliche Stabilität sowie 
ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu stärken.  

Um aber auch den Beschäftigten Unterstützung in psychischen und sozialen Notlagen, bei Prob-
lemen mit Bezug zum Arbeitsplatz/-umfeld und Suchtproblemen bieten zu können, wurde 2012 
eine Servicevereinbarung mit der Sozialberatung der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucher-
schutz und Antidiskriminierung abgeschlossen. Damit kann das Angebot der Sozialberatung auch 
von den Mitarbeitenden der SenIAS genutzt werden, wobei die erforderliche Vertraulichkeit für 
die Beschäftigten sichergestellt ist. Auf diese Weise stellt die Sozialberatung einen wichtigen Eck-
pfeiler des Betrieblichen Gesundheitsmanagements dar. 

Das Gesundheitsmanagement ist integrativer Bestandteil des Personalmanagements und der 
Personalentwicklung. Dabei kommt den Führungskräften eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum 
geht, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen, das die Leistung und Motivation der Mitarbeitenden 
erhält und fördert. Teil ihrer Führungsverantwortung ist es, die Arbeits- und Beschäftigungsfähig-
keit sicherzustellen. Insofern kommt Führungskräften nicht nur in der täglichen Aufgabenwahr-
nehmung, sondern auch in Bezug auf das Verhalten hinsichtlich der eigenen Gesundheit eine 
nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion zu. Durch ihr eigenes Gesundheitsverhalten üben Füh-
rungskräfte im positiven, wie im negativen Sinne eine erhebliche Wirkung aus. Denn Mitarbei-
tende orientieren sich in der Regel sehr wohl an dem, was ihre Führungskraft ihnen vorlebt und 
interpretieren das als eine unausgesprochene Erwartungshaltung auch gegen sich selbst als Be-
schäftigte.  

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es daher, Füh-
rungskräften den ihnen zukommenden Stellenwert zu verdeutlichen und sie bei der Wahrneh-
mung ihrer Führungsverantwortung zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund werden regelmäßig 
Fortbildungsangebote zum Thema gesundheitsorientierte Führung angeboten. Die Durchführung 
erfolgt zumeist als Inhouse-Seminar unter Hinweis auf die den Führungskräften zukommende 
Fortbildungsverpflichtung.  

Ergänzend ist gemäß Nr. 7.2.8, Absatz 1 der RDV Personalmanagement regelmäßig eine Mitar-
beitenden-Befragung (MAB) durchzuführen. Ziel der Befragung ist, den aktuellen Ist-Zustand zu 
ermitteln (Mitarbeitenden-Zufriedenheit, verwaltungs- und genderspezifische Belastungen und 
Ressourcen, körperliche und psychische Gesundheit, diversitätsgerechte Arbeitsatmosphäre) 
und daraus Schwachstellen zu erkennen und notwendige Handlungsfelder festzustellen. Dieses 
Ergebnis dient als Grundlage zur weiteren Bestimmung von gesundheitsfördernden Maßnahmen.  

Entsprechend der Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwal-
tung (RDV Ges) vom 20.11.2020, ist der örtliche Ausschuss für Gesundheitsmanagement (AGM) 
das Planungs-, Steuerungs- und Entscheidungsgremium für Maßnahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Der AGM beschließt jährlich einen Maßnahmenplan zur Initiierung und 
Umsetzung entsprechender Maßnahmen. 
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7 Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

Den gesetzlichen Regelungen und Vorgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG) hin-
sichtlich der Gleichstellung und damit der Chancengleichheit für Frau und Mann sowie des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in Bezug auf die Vorbeugung gegen Diskriminierung 
und zur grundsätzlichen Gleichbehandlung wird in der SenIAS besondere Beachtung entgegen-
gebracht. 

Vor diesem Hintergrund werden Gleichbehandlung und Antidiskriminierung als feste Bestandteile 
der Behördenkultur verstanden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielt vor diesem Hin-
tergrund eine besondere Rolle und wird von der Dienststelle verstärkt als ein wesentlicher Be-
standteil familienbewusster Personalpolitik gefördert. 

Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist besondere Aufgabe der Beschäftigten mit Vorgesetzten- 
und Leitungsfunktionen. 

7.1 Frauenförderung in der beruflichen Beschäftigung 

Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) schreibt in § 4 Abs. 1 LGG vor, dass jede Einrichtung 
gemäß § 1 LGG auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigungs-
struktur sowie der zu erwartenden Fluktuation oder Einsparmaßnahmen einen Frauenförderplan 
für einen Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und danach fortzuschreiben hat. Der Frauen-
förderplan konkretisiert und ergänzt die nach dem LGG bestehende gesetzliche Verpflichtung zur 
Förderung der beruflichen Gleichstellung von Frauen, mit dem Ziel, aktiv auf die Gleichstellung 
von Männern und Frauen in der Beschäftigung und auf die Beseitigung bestehender Unterreprä-
sentanzen hinzuwirken. 

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales setzt sich das Ziel, auf eine Förderung 
der beruflichen Entwicklung der weiblichen Beschäftigten und auf eine stetige Erhöhung des 
Frauenanteils in den einzelnen Bereichen zu achten. Vor diesem Hintergrund sind 

 die Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen, 
 insbesondere bei Besetzung von Führungspositionen darauf hinzuwirken, dass der Frau-

enanteil erhöht wird und 
 die Arbeitssituation für Frauen zu verbessern (z.B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie) 

integraler Bestandteil der Personalentwicklung in der SenIAS. Der Frauenförderplan stellt somit 
ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Gleichstellung der in der SenIAS beschäftigten 
Frauen und Männer dar. 

7.2 Vielfalt (Diversity) / Migrationsgesellschaftliche Ausrichtung  

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales setzt sich für die aktive Förderung der 
Vielfalt und die Steigerung der migrationsgesellschaftlichen Kompetenz ein. 

Diversity beinhaltet das Vermögen, durch Veränderung der eigenen Sichtweise zu einem größe-
ren Verständnis für die Einstellungen, Ideen und das Handeln anderer Personen zu gelangen. 



              Konzept zur Personalentwicklung in der SenIAS 

 

Seite | 21  

Vor diesem Hintergrund stellt Diversity das Mosaik von Menschen dar, die eine Vielfalt von Le-
bens- und Berufserfahrung, Sichtweisen und Werten als Kapital in ihr Arbeitsleben einbringen. 
Mit dieser Grundhaltung geht die grundsätzliche Offenheit hinsichtlich einer kulturellen Heteroge-
nität einher. In diesem Sinne bedeutet Diversity Vielfalt in Fähigkeiten, kulturellem und religiösem 
Hintergrund, beruflichem und gesellschaftlichem Status sowie Alter oder körperlicher Behinde-
rung, sexuelle Identität. Die Kriterien können sowohl sichtbar, als auch unsichtbar sein. 

Vielfalt gehört mittlerweile zum Alltag der Berliner Verwaltung und spiegelt sich sowohl in den 
Organisations- und Teamstrukturen als auch in der Kundschaft der Verwaltung wider. Strategi-
sches und politisch erklärtes Ziel ist eine geschlechtergerechte und den individuellen Unterschie-
den entsprechende Personalentwicklung, die die Potentiale dieser Vielfältigkeit sieht und fördert. 
Die in diesem Zusammenhang stehenden Vorgaben aus dem Gesetz zur Förderung der Partizi-
pation in der Migrationsgesellschaft des Landes Berlin (Partizipationsgesetz – PartMigG) vom 
05.07.2021 finden in der SenIAS Anwendung. 

Migrationsgesellschaftliche Kompetenz ist eine auf Kenntnissen über kulturell geprägte Regeln, 
Normen, Werthaltungen und Symbolen beruhende Form der fachlichen und sozialen Kompe-
tenz2. Der Erwerb von und die Weiterbildung in migrationsgesellschaftlicher Kompetenz sind für 
alle Beschäftigten durch Fortbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen 
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 PartMigG). Die Beschäftigten der SenIAS können hierzu an den angebotenen 
Fortbildungen zur migrationsgesellschaftlichen Kompetenz der VAk und der Landesstelle für 
Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung der SenJustVA teilnehmen. 

Die migrationsgesellschaftliche Kompetenz soll bei der Beurteilung der Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung im Rahmen von Einstellungen und Aufstiegen der Beschäftigten grundsätz-
lich berücksichtigt werden (§ 6 Abs. 2 PartMigG). Die konkreten Anforderungen hinsichtlich der 
migrationsgesellschaftlichen Kompetenz sind je nach Arbeitsbereich unterschiedlich und entspre-
chend der Erarbeitung des Anforderungsprofils zu definieren. 

Auf der Grundlage der Richtlinien der Regierungspolitik sowie der Fortschreibung des Personal-
konzeptes des Senats vom 18.07.2017 (SB - 492/2017) ist es verpflichtendes Ziel der Senatsver-
waltung für Integration, Arbeit und Soziales, den Anteil der Beschäftigten mit Migrationshinter-
grund entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung sowie auch den Anteil an Führungskräften 
unter Berücksichtigung des Partizipationsgesetzes zu erhöhen und diesen Anspruch auch hin-
sichtlich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gemäß Art. 4 UN-
Behindertenrechtskonvention und des Berliner Maßnahmenplan 2020 bis 2025 zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention zu erfüllen. Die in Art. 33, Abs.2 Grundgesetz festgelegten 
Grundsätze bleiben bei der Personalauswahl zu beachten. 

Stellenausschreibungen werden grundsätzlich mit dem Zusatz "Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund, sind ausdrücklich erwünscht" veröffentlicht (§ 10 Abs. 1 PartMigG). 

7.3 Inklusion  

In der UN-Behindertenrechtskonvention geht es nicht mehr um die Integration von so genannten 
„Ausgegrenzten" sondern darum, allen Menschen die uneingeschränkte Teilnahme an allen Ak-

                                                
2 Definition gem. § 4 Abs. 3 Satz 1 PartIntG. 
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tivitäten, privat wie auch beruflich, möglich zu machen. Nicht das von vornherein negative Ver-
ständnis von Behinderung soll Normalität sein, sondern ein gemeinsames Leben aller Menschen 
mit und ohne Behinderungen. 
 
Deshalb hat die Schwerbehindertenvertretung mit der Hausleitung und dem Personalrat den Ab-
schluss einer Inklusionsvereinbarung initiiert. Diese Vereinbarung hat zum Ziel, die gleichberech-
tigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in unserer Senatsverwaltung 
zu fördern und zu unterstützen. Sie ist seit dem 01.01.2018 in Kraft. 
 
Sowohl unsere Hausleitung als auch die Beschäftigtengremien bekräftigen hierin, dass Chancen-
gleichheit für alle Beschäftigten gilt und die Benachteiligung Beschäftigter mit einer Behinderung 
verhindert bzw. beseitigt werden soll. 
 
Diese Inklusionsvereinbarung gilt für alle schwerbehinderten Beschäftigten und deren gleichge-
stellten in der SenIAS. Ebenso aber auch für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene 
während ihrer Zeit in unserer Dienststelle, auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 
oder noch nicht festgestellt ist. Für behinderte Beschäftigte, die nicht gleichgestellt sind, ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob auch für sie angemessene Inklusionsmaßnahmen in Betracht kommen. 
 
So hat sich SenIAS verpflichtet, die Möglichkeiten der Beschäftigung mit Integrationsmitteln der 
Senatsverwaltung für Finanzen voll auszuschöpfen. Und zwar mit dem Ziel, arbeitslosen Schwer-
behinderten innerhalb von zwei Jahren berufliche Praxis und Fortbildung zu geben, was letztend-
lich dazu führt, die Verbesserung ihrer künftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Bei 
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen, ist im jeweiligen Einzelfall eine Beschäftigung 
in der SenIAS möglich.   
 
Es sollen regelmäßig sowohl für Mitarbeitende als auch für Führungskräfte Fortbildungsangebote 
über die Regelungen des Sozialgesetzbuch IX, der Barrierefreiheit und barrierefreien Gestaltung 
von Information und Kommunikation angeboten werden, um sie für die Bedürfnisse Beschäftigter 
mit Behinderung zu sensibilisieren.  
 
Die SenIAS hat sich verpflichtet, die Schwerbehindertenvertretung im gleichen Umfang wie die 
anderen Beschäftigtenvertretungen zu informieren und gibt ihr somit Gelegenheit, sich zum Bei-
spiel auch an Auswahlgesprächen für zu besetzende Führungspositionen beratend zu beteiligen. 
 
Grundsätzlich ist jeder Arbeitsplatz so zu gestalten, dass er für alle Mitarbeitenden mit einer Be-
hinderung selbstständig zugänglich und uneingeschränkt nutzbar ist.  
 
Für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung auf den Gebrauch 
eines Kraftfahrzeugs angewiesen sind, ist für einen geeigneten Parkplatz Sorge zu tragen. 
 
Die SenIAS richtet für behinderte Beschäftigte den jeweiligen Arbeitsplatz entsprechend den in-
dividuellen Erfordernissen ein.  
 
Die Kenntnisse über diese Regelungen und deren Einhaltung in der Führungstätigkeit spiegeln 
sich künftig im Basis-Anforderungsprofil und im Beurteilungsverfahren für die Führungskräfte wi-
der. 
 
Der Arbeitgeber hat sich verpflichtet, der Schwerbehindertenvertretung und den übrigen Beschäf-
tigtengremien quartalsweise über den Stand der Beschäftigung von Schwerbehinderten und 
Gleichgestellten zu berichten. Über die anderen Inhalte, wie z.B.  Einhaltung der Beschäftigungs-
quote, Inanspruchnahme von Fördermitteln oder auch die Durchführung von einschlägigen Fort-
bildungen für Führungskräfte, wird jährlich berichtet.  
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8 Personalentwicklungskonferenz  

Um den Stand der Personalentwicklung regelmäßig zu evaluieren, findet einmal im Jahr eine 
Personalentwicklungskonferenz statt. 

Die Konferenz wird von der/dem für Personal zuständigen Staatssekretär/in einberufen und er-
öffnet. Eingeladen werden alle Abteilungsleitungen des Hauses, alle Büroleitungen, die Frauen-
vertreterin, die/der Schwerbehindertenvertretung, eine Vertretung des Personalrats, die/der Per-
sonalentwicklungsberater/in sowie die Leitung des Bereichs Personal sowie die Personalwirt-
schaftsstellenleitung und ggf. weitere erforderliche Sachverständige. 

Die inhaltliche Ausrichtung der Konferenz orientiert sich an der jeweils aktuellen Fluktuationssta-
tistik, der Personalbedarfsplanung, den Aspekten des Frauenförderplans, den Benchmark-Ergeb-
nissen zum landesweiten Personalmanagement sowie zu einzelnen PE-Instrumenten, die aus 
gegebenen Anlass verstärkt eingesetzt werden sollen. 

Die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse werden protokolliert und die Beschäftigten entsprechend 
über diese informiert. 

Die Personalentwicklungskonferenz dient den folgenden Zielen: 

 Bestandsaufnahme des aktuellen Ist-Zustandes hinsichtlich der Fluktuation in den einzel-
nen Fachbereichen und der damit verbundenen Möglichkeit, Mitarbeitende der SenIAS 
gezielt auf freiwerdende Aufgabenbereiche zu entwickeln unter Berücksichtigung Poten-
zials der einzelnen Beschäftigten sowie des Gleichstellungsaspektes, 

 Überprüfung der Wirksamkeit einzelner PE-Maßnahmen in der Praxis / Beschluss zur 
Schwerpunktsetzung hinsichtlich des Einsatzes bestimmter PE-Instrumente den aktuellen 
Gegebenheiten entsprechend, 

 Berichte aus den Bereichen, 
 Gemeinsamer Erfahrungsaustausch, 
 Stand der Umsetzung des Frauenförderplans. 

 

9 Schlussbemerkung  

Das vorliegende PE-Konzept kann und soll kein fertiges Handlungsprogramm darstellen. Es ist 
vielmehr als Grundlage für alle Verantwortungsebenen zur Optimierung des Prozesses der Per-
sonalentwicklung zu verstehen. Es liegt nun an allen Beteiligten, die beschriebenen Handlungs-
felder und Personalentwicklungsinstrumente mit Leben zu füllen, inhaltlich auszugestalten, zu 
institutionalisieren und zu operationalisierten. 

Das PE-Konzept wird hinsichtlich seiner Anwendung und Wirksamkeit der PE-Instrumente fort-
geschrieben. Diese Aufgabe obliegt dem zentral koordinierenden Fachbereich Personalmanage-
ment (ZS B 2). 

Aufgrund der Tatsache, dass die Personalentwicklung in ihrer unmittelbaren Durchführung jedoch 
vornehmlich bei den Führungskräften der SenIAS liegt und dementsprechend dort vor Ort die 
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Erfahrungen in der praktischen Anwendung gemacht werden, ist eine an der Praxis orientierte 
Fortschreibung und Weiterentwicklung des Konzeptes sehr von einem entsprechenden Feedback 
abhängig und sollte bei Bedarf im Ausschuss für Personalmanagement abschließend diskutiert 
und beschlossen werden. 

 

Ansprechpartner/innen 

Die Ausführungen im PE-Konzept können nur grundsätzliche Informationen liefern. Für die 
Erörterung spezieller Fragen im Einzelfall, konstruktive Kritik und Anregungen stehen Ihnen 
zu den einzelnen Themenbereichen deshalb gerne zur Verfügung: 

Personalentwicklung Gerald Eisberner - ZS B 26 -  Tel.: 9028 (928) 2820,  

E-Mail: Gerald.Eisberner@senias.berlin.de  

Wissensmanagement Patrick Schwarz - ZS B 25 -  Tel.: 9028 (928) 2980,  

E-Mail: Patrick.Schwarz@senias.berlin.de 

Gesundheitsmanagement Bettina Pfeifer - ZS B 27 -  Tel.: 9028 (928) 1192,  

E-Mail: Bettina.Pfeifer@senias.berlin.de  

Fortbildungsbeauftragte Birgit Kersten - ZS B 28 -           Tel.: 9028 (928) 1215, 

E-Mail: Birgit.Kersten@senias.berlin.de  

 

 



Anlage 3.2 zur Frage 10 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke 
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1.  Grundlagen 

 

Während sich seit Behördengründung am 01.08.2016 die Personalentwicklung im LAF primär 

mit der nachträglichen Anpassung der Qualifikationen von den Beschäftigten befasst hat, sieht 

sich das LAF nunmehr parallel dazu im Wettbewerb zu anderen Behörden der Berliner 

Landesverwaltung sowie der Brandenburger und Bundesverwaltung. Zeitgleich erfolgt durch 

den kontinuierlich steigendenden Abgang aufgrund von Pensionierung oder Erreichung des 

Renteneintrittsalters eine Reduzierung der zur Verfügung stehenden Fach- und 

Führungskräfte, was die anwachsende Bedeutung der Personalentwicklung verdeutlicht.  

Das vorliegende Personalentwicklungskonzept soll daher eine Grundlage für eine gemeinsame 

und erfolgreiche Implementierung und Umsetzung von Personalentwicklung im LAF schaffen.  

Neben den Grundlagen und Zielen, werden vor allem die Handlungsfelder und die zur 

Zielerreichung benötigten Instrumente, Zuständigkeiten und Umsetzungswege vorgestellt. 

 

1.1 Grundsätze der Personalentwicklung  

 

Die Personalentwicklung ist als ein kontinuierlicher, zielgerichteter Prozess zu betrachten, der 

sich über das gesamte Berufsleben der Beschäftigten erstreckt. Die originäre Aufgabe besteht 

darin, die vorhandenen Fähigkeiten und Neigungen der Beschäftigten zu erkennen, zu 

entwickeln und diese mit den jeweiligen Anforderungen der Stellen in Übereinstimmung zu 

bringen.1 Die systematische Personalentwicklung umfasst daher Maßnahmen die,  

 die Kompetenzen und Potentiale der Beschäftigten erkennt und aufrechterhält und 

 in Abstimmung mit den Zielen der Beschäftigten und dem Bedarf der Organisation die 

Kompetenzen und Potentiale fördert, 

 mit dem Ziel die richtige Person zur richtigen Zeit auf der richtige Stelle zu halten. 

Dabei liefert eine systematische Personalentwicklung unterschiedlichen Nutzen für die 

jeweiligen Partizipierenden: 

 

                                                           
1 Vgl. Mentzel, 2012, S. 1 
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Nutzen für Organisation Nutzen für Beschäftigte Nutzen für die Adressaten 

des Verwaltungshandelns 

Organisationsentwicklung 

und effizienter 

Ressourceneinsatz 

Kompetenzerweiterung Kundenorientierung, 

Wirtschaftlichkeit und 

Rechtmäßigkeit 

 

Letztlich handelt es sich bei der Personalentwicklung um eine Kooperationsaufgabe 

verschiedener Akteure. Dabei ist besonders der wertschätzende Umgang zwischen 

Führungskraft und den Mitarbeitenden hervorzuheben. 

 

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen  

 

Die Personalentwicklung in der Berliner Verwaltung basiert auf einer Vielzahl rechtlicher 

Grundlagen.  

Im § 6 Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) wurde die sie im Jahr 1999 erstmals 

verbindlich geregelt.2 Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst stellt § 5  TV-L die Grundlage 

für die Qualifizierung, als Teilbereich der Personalentwicklung, dar.3 Daneben wird im § 17 Abs. 

1 Laufbahngesetz (LfbG) für den Bereich der Beamtinnen und Beamten die Erstellung eines 

Personalentwicklungskonzepts für jede Dienstbehörde gefordert. Im § 4 Abs. 1 

Laufbahnverordnung allgemeiner Verwaltungsdienst (LVO-AVD) werden die Ziele sowie die zu 

enthaltenden Instrumente vorgegeben.4 Darüber hinaus wurden mit den „Landesweiten 

Leitlinien für die Personalentwicklung“ einheitliche Rahmenbedingungen für die 

Personalentwicklung in der Berliner Verwaltung etabliert.5  

Neben den für die Berliner Verwaltung geltenden Grundsätzen sind ebenso der 

Frauenförderplan6 als Grundlage für die interne Personalentwicklung als auch die 

Inklusionsvereinbarung des LAF maßgebend. Zusätzlich legt die Dienstvereinbarung 

                                                           
2 Vgl. Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz, 1999 
3 Vgl. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
4 Vgl. Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes, 2013 
5 Vgl. Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung, 2012 
6 Vgl. Frauenförderplan LAF, 2018 
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Personalmanagement zu den bereits genannten Grundlagen, weitere Rahmenbedingungen 

fest.  

Die Vielzahl der gesetzlichen Grundlagen zeigt die Bedeutung der Personalentwicklung auf und 

welchen Stellenwert die Personalentwicklung in der Berliner Verwaltung einnimmt. 

 

1.3 Geltungsbereich  

 

Personalentwicklung ist ein kooperativer Prozess an dem jede und jeder Beschäftigte, 

unabhängig von der Verantwortungsebene, welche sie innehaben, welche Funktion sie 

ausüben und in welchem Bereich sie tätig sind, beteiligt sind. Das 

Personalentwicklungskonzept richtet sich damit an alle Beschäftigten sowie an alle 

verbeamteten Dienstkräfte des LAF. 

2. Funktionszyklus im Personalentwicklungsprozess 

 

Der Prozess der Personalentwicklung erfolgt systematisch und wird dabei in unterschiedliche 

Phasen, die sich gegenseitig beeinflussen, separiert. Bei den einzelnen Phasen handelt es sich 

um Bedarfsanalyse, Zielsetzung, Planung und Gestaltung, Durchführung sowie 

Erfolgskontrolle und Transfersicherung (siehe Abb. 1).7 

                                                           
7 Vgl. Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung, 2012, S. 5 
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Abbildung 1: Personalentwicklungsprozess 

In den einzelnen Phasen stehen der Führungskraft jeweils unterschiedliche 

Personalentwicklungsinstrumente zur Verfügung. Zur Verdeutlichung kann dafür das 

Schaubild Kreislauf Personalentwicklung inkl. Instrumente und Methoden zum 

Personalentwicklungsprozess herangezogen werden (Anlage 2). 

 

2.1 Bedarfsanalyse und Zielsetzung 

 

Die Bedarfsanalyse bildet die Grundlage für die darauf aufbauenden Phasen dar. Im Rahmen 

der Bedarfsanalyse wird ein Soll/Ist-Vergleich durchgeführt. Zunächst erfolgt die Erhebung des 

aktuellen und künftigen Aufgabenspektrums als auch der damit verbundenen  erforderlichen 

Kompetenzen, welche dem Anforderungsprofil (AP) zu entnehmen sind. Daneben wird der Ist-

Stand anhand  der Qualifikationen, Motivation und Potentiale der Mitarbeitenden untersucht, 

so dass im Resultat der Personalentwicklungsbedarf aufgezeigt werden kann. 

Wichtige Fragenstellungen im Rahmen der Bedarfsanalyse: 

 Welche Aufgaben sind zu erledigen? 

 Welchen Anforderungen muss die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter künftig gerecht 

werden? 
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 Über welche Kompetenzen verfügt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter? 

 Welches Entwicklungspotential steckt in der Mitarbeiterin bzw. in dem Mitarbeiter? 

Anschließend folgt die Zielsetzung. Diese erfolgt bilateral zwischen Führungskraft und der 

Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und wird verbindlich zwischen den Gesprächspartnern 

vereinbart. Dabei sollen die Ziele künftige Verhaltens- und Leistungsstandards aufzeigen, die 

durch die Personalentwicklungsmaßnahmen realisiert werden sollen.8   

Wichtige Fragenstellungen im Rahmen der Zielsetzung: 

 Welchen Entwicklungsstand soll die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erreichen? 

 Bis wann soll der Entwicklungsstand erreicht werden? 

 Mit welchen Mitteln wird die Maßnahme erreicht? 

 

2.2 Planung, Gestaltung und Durchführung 

 

Innerhalb der Planung und Gestaltung werden von der Führungskraft und den Beschäftigten 

geeignete Maßnahmen eruiert (bspw. im Rahmen eines Jahresgesprächs) 

Wichtige Fragestellungen im Rahmen der Planung und Gestaltung  

 Was sind die konkreten Lernziele, Inhalte und Instrumente der 

Personalentwicklungsmaßnahme? 

 Wer führt die Maßnahme an welchem Ort durch? 

 Welcher Zeitrahmen ist dabei zu beachten? 

Die Durchführung der Maßnahme bildet zugleich den Kern der Personalentwicklungsarbeit. Je 

nach Dauer der Maßnahme, muss bereits während der Durchführung durch die Führungskraft 

geprüft werden, dass die Maßnahme wie geplant verläuft.9 

Wichtige Fragenstellungen im Rahmen der Durchführung 

 Verläuft die Maßnahme ordnungsgemäß oder muss ggf. interveniert werden? 

 

                                                           
8 Vgl. Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung, 2012, S. 6 
9 Vgl. Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung, 2012, S. 6 
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2.3 Erfolgskontrolle und Transfersicherung 

 

Die Erfolgskontrolle, in der der direkte Nutzen aus der Maßnahme geprüft wird, erfolgt im 

Anschluss an die Durchführung. Aufgabe ist es zu prüfen inwieweit die 

Personalentwicklungsmaßnahme zum Erreichen des vorher definierten Ziels beigetragen hat. 

Dies erfolgt anhand Feedbackbögen oder anhand von Gesprächen, die aufgrund des hohen 

Praxisbezugs (Überprüfung von Wissens- und Kompetenztransfer erfolgt ausschließlich in der 

Praxis), durch die Führungskraft zu begleiten sind.  

Wichtige Fragenstellungen im Rahmen der Erfolgskontrolle 

 Konnten die Lernziele erreicht werden? 

 Sind die eingesetzten Instrumente/Methoden geeignet? 

 Müssen weitere Veranlassungen getroffen werden um die Ziele zu erreichen? 

 Können Optimierungen für die nächste Personalentwicklungsmaßnahme abgeleitet 

werden? 

Bei der Transfersicherung soll die Anwendung und Etablierung des neu erworbenen Wissens 

sichergestellt werden. Dabei gilt es zu beachten, dass dies nur erfolgen kann, sofern das 

erlernte Wissen und die Kompetenzen auch angewendet werden können. Neue Kenntnisse 

können nur durch gezielte Anwendung, wie z.B. Übernahme erweiterter Aufgaben, wirksam 

werden. Es obliegt den Führungskräften geeignete Rahmenbedingungen zu gewährleisten, so 

dass eine Transfersicherung sichergestellt werden kann.  

Wichtige Fragenstellungen im Rahmen der Transfersicherung 

 Werden die neu erworbenen Kompetenzen adäquat am Arbeitsplatz umgesetzt? 

Der ganzheitliche Prozess der Personalentwicklung beginnt nach erfolgreicher 

Transfersicherung erneut bei der Bedarfsanalyse auf Grundlage der neu geschaffenen 

Situation. 

2.4 Finanzierung 

 

Die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen erfolgt zunächst aus dem Titeln 1170/52501 und 

1170/54002, die für Personalentwicklung, Wissensmanagement und 
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Gesundheitsmanagement zur Verfügung stehen. Für den Doppelhaushalt 2018/2019 sind in 

diesen Mittel in Höhe von 31.300 Euro pro Haushaltsjahr vorhanden.  

Das Ziel ist, im Rahmen der Deckungsfähigkeit 60.000 Euro/ Jahr für Maßnahmen der 

Personalentwicklung zur Verfügung zu stellen. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, 

dass diese Mittel auch in künftigen Haushaltsjahren benötigt werden. 

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Anzahl von Quereinsteigerinnen und 

Quereinsteigern ist die Realisierung einer Basis-Qualifizierungsreihe in Zusammenarbeit mit 

der Verwaltungsakademie geplant. Notwendige Sachmittel müssen zusätzlich bereitgestellt 

werden.  

3. IST-Analyse und Ziele der Personalentwicklung im LAF 

 

Zunächst wird anhand der IST-Analyse die Beschäftigtenstruktur der Behörde aufgezeigt. Auf 

deren Basis lassen sich mittel- und langfristige Ziele ableiten. 

Die Ziele der Personalentwicklung lassen sich aus der Sicht der unterschiedlichen Akteure des 

Personalentwicklungsprozesses verschieden abbilden. Um eine erfolgreiche 

Personalentwicklung zu betreiben, bedarf es Klarheit bei allen Akteuren an dem Prozess über 

die zu erreichenden Ziele. Eine grundlegende Aufgabe ist daher einen Ausgleich zwischen den 

unterschiedlichen Interessenslagen der Beteiligten herbeizuführen, und damit die 

Entwicklungsziele der einzelnen Dienstkraft in die generellen Ziele des LAF  zu integrieren.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Vgl. Mentzel, 2012, S. 9 
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3.1 IST-Analyse  

 

Im Rahmen der IST-Analyse erfolgt eine Bestandsaufnahme der Beschäftigtenstruktur im 

LAF. 

 

Kennzahl 
Frauen 

absolut 

Männer 

absolut 
Gesamt Quote 

Beschäftigte in Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt (ehem. höheren 

Dienst) bzw. vergleichbare 

Tarifbeschäftigte 

9 18 27 5,24 % 

Beschäftigte in Laufbahngruppe 2, 

erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener 

Dienst) bzw. vergleichbare 

Tarifbeschäftigte 

227 154 381 73,98 % 

Beschäftigte in Laufbahngruppe 1, 

zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer 

Dienst) bzw. vergleichbare 

Tarifbeschäftigte 

65 42 107 20,77 % 

Beschäftigte in Führungspositionen11 40 32 76 14,76 % 

Anzahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im Aufstieg in das 2. 

Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

1 1 2 4,16 %12 

Anzahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im Aufstieg in das 1. 

Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

0 1 1 2,08 %13 

Anzahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im VL I 
4 2 6 1,54 %14 

Anzahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im VL II 
2 2 4 1,03 %15 

 

                                                           
11 Vgl. Landesweite Leitlinien, 2012, S. 3 [Führungskraft ist wer „[…] Einflussnahme auf das Personal, die 
Organisationsstruktur und die strategische Zielsetzung der jeweiligen Organisationseinheit  mit unmittelbarer 
Auswirkung auf die Qualität der Aufgabenerledigung, Beschäftigtenzufriedenheit und [Behörden]kultur hat.“  
12 Gemessen an der Gesamtzahl der verbeamteten Dienstkräfte im LAF (Summe: 48) 
13 ebd. 
14 Gemessen an der Gesamtzahl der Tarifbeschäftigten im LAF (Summe: 389) 
15 ebd. 
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3.2 strategische Ziele  

 

Die strategischen Ziele der landesweiten Personalentwicklung16 finden sich auch in den 

strategischen Zielen der Personalentwicklung für das LAF wieder.  

Die strategischen Ziele der Personalentwicklung sind  

 gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte 

 Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

 Hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung17 

Die strategischen Ziele werden innerhalb eines zeitlichen Horizonts von fünf Jahren realisiert.18 

3.3 operative Ziele  

 

Aus den genannten strategischen Zielen lassen sich die operativen Ziele der 

Personalentwicklung ableiten. Diese bilden zusammen mit den fachlichen Zielen die Grundlage 

für die Zielvereinbarungen innerhalb des LAF. Die Operationalisierungen lassen sich aus der 

Anlage Zielvereinbarungen (Anlage 1) entnehmen. 

gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte 

 

 Die Voraussetzung für eine alternsgerechte Beschäftigung ist lebenslanges Lernen, das 

sich an den Zielen der Organisationseinheit orientiert. Der Förderung der 

Lernkompetenz kommt daher eine hohe Bedeutung zu. Dabei sollen die Beschäftigten 

mindestens eine fachliche oder außerfachliche Fortbildung im Laufe eines Jahres 

besucht haben. 

 Veränderungsbereitschaft, als Schlüsselkompetenz, wird durch das LAF gefördert. 

 Für die adäquate Verwendung der Beschäftigten sowie eine effektive 

Personalentwicklung stehen in jedem Aufgabengebiet aktuelle und gut handhabbare 

Anforderungsprofile zur Verfügung. 

                                                           
16 Vgl. Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung, 2012, S. 1 
17 Vgl. LVO-AVD, 2013, § 4 Absatz 1, Satz 2 [Ziel ist es, gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte, 
Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit sowie eine hohe Führungskompetenz und 
Führungsverantwortung in den von den Dienststellen zu verantwortenden Personalentwicklungsprozessen zu 
erreichen.] 
18 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 13 
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 Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem sicheren 

Verwaltungshandeln durch interne und externe Fortbildungen. 

 Die Beschäftigten des LAF können im Rahmen der dienstlichen Erfordernisse flexible 

Arbeitszeitmodelle nutzen. 

 

Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

 Der Anteil weiblicher Führungskräfte entspricht dem Anteil der weiblichen 

Beschäftigten des LAF. 

 Die Teilnahme und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgt unter 

dem Grundsatz der Gleichbehandlung. 

 Betreuungsmöglichkeiten für Kinder der LAF-Beschäftigten stehen für Notfälle am 

Arbeitsplatz zur Verfügung. 

 

Hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung 

 Die Personalentwicklung als Führungsaufgabe wird durch die Führungskräfte 

kontinuierlich mit Priorität umgesetzt. Sie kommunizieren mit den Beschäftigten 

regelmäßig auf einer wertschätzenden Basis und wirken aktiv auf eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit ein.   

 Die Führungskompetenz der Führungskräfte wird durch die eigene Vorbildwirkung 

untermauert. Sie nehmen regelmäßig (mind. eine Veranstaltung mit Führungsbezug 

pro Jahr) an Fortbildungen teil und zeigen Veränderungsbereitschaft, indem sie den 

eigenen Organisationsbereich bei Bedarf wechseln. 

 Jede Führungskraft nimmt aktiv Verantwortung für die Erreichung von Zielen, die ihre 

Organisationseinheit betreffen, wahr. 

4. Rollen 

 

Die Personalentwicklung vereint als eine Kooperationsaufgabe unterschiedliche Beteiligte in 

dem Prozess.  

4.1 Behördenleitung 
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Der Präsident des LAF legt abteilungsübergreifend den Grundstein für eine effektive 

Realisierung der Personalentwicklung. Er verantwortet die Festlegung der strategischen Ziele 

der Personalentwicklung und übernimmt eine Vorbildfunktion innerhalb der Behörde.19 

4.2 Führungskräfte 

 

Die Personalentwicklung zählt zu den originären Führungsaufgaben und ist damit untrennbar 

von der jeweiligen Führungskraft20 zu betrachten. Zu dem Personenkreis der Führungskräfte 

zählen die Team-, Sachgebiets-, Gruppen-, Referats- und Abteilungsleitungen. Die 

Führungskräfte sind in der Regel erste Ansprechpersonen für ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und schaffen eine Arbeitskultur, die das Lernen fördert. 

Sie stehen für Fragen der Mitarbeitenden bereit, geben Auskunft über mögliche 

Entwicklungsmöglichkeiten, unterstützen die Mitarbeitenden in ihren Entwicklungsprozess, 

geben konkrete Anregungen für ihren Qualifizierungsprozess und vereinbaren 

Personalentwicklungsziele.  

Den Führungskräften obliegt es die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich 

Kompetenzen, Leistungsbereitschaft, Motivation und Wissensständen einzuschätzen, da sie 

die Stärken und Defizite der einzelnen Mitarbeitenden direkt beobachten können. Aus diesen 

Beobachtungen und Bewertungen erarbeiten sie Personalentwicklungsbedarfe und setzen 

zielgerichtet Personalentwicklungsmaßnahmen um. Sie sind damit, unter Beachtung der 

übergeordneten Behörden- und Abteilungsziele, für die Realisierung der 

Personalentwicklungsziele in ihrem eigenen Bereich verantwortlich.  

Bei diesen Aufgaben werden sie durch die Personalentwicklungsberatung des LAF unterstützt, 

indem sie die relevanten Personalentwicklungsinstrumente zur Verfügung stellt und die 

Führungskräfte bei Bedarf berät.   

4.3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Personalentwicklung ist nicht möglich ohne Eigeninitiative, Engagement und der Bereitschaft 

zu Veränderungen seitens der Beschäftigten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen die 

Verantwortung für ihre eigene persönliche und berufliche Entwicklung. Sie reflektieren ihre 

                                                           
19 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 5 
20 Siehe Fußnote  11 
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Fähigkeiten, formulieren Vorstellungen zu beruflichen Interessen und Zielen und 

thematisieren diese im gemeinsamen Dialog mit der direkten Führungskraft. Die 

Kommunikation mit der eigenen direkten Führungskraft kann seitens der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auch eingefordert werden, bspw. durch die Bitte nach einem verpflichtenden 

Jahresgespräch. 

Die Aufrechterhaltung der beruflichen Eignung durch Qualifizierungen ist eine Verpflichtung 

der Beschäftigten. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann daher zu seinem eigenen 

Personalentwicklungsprozess beitragen und ist angehalten sich aktiv miteinzubringen.  

4.4 Beschäftigtenvertretungen (FV, SchwBV, PR) 

 

Die Beschäftigtenvertretungen stellen bei der Gestaltung und Durchführung von Maßnahmen 

der Personalentwicklung ein wichtiges Bindeglied zwischen der Dienststelle und allen 

Beschäftigten dar. Dabei beruht die gemeinsame Zusammenarbeit auf einem vertrauensvollen 

und konstruktiven Umgang miteinander, unter Beachtung der gesetzlichen Beteiligungsrechte.  

4.5 zentrale Personalentwicklungsberatung 

 

Die Personalentwicklungsberatung berät die Leitung und Führungskräfte bei der Entwicklung 

strategischer Ziele der Personalentwicklung und forciert im Rahmen einer 

Prozessverantwortung durch operativ, individuelle Maßnahmen die Umsetzung der 

erarbeiteten Strategien.  

Im Personalentwicklungsprozess sowie im Rahmen der Umsetzung des PE-Konzepts nimmt die 

Personalentwicklungsberatung des LAF eine neutrale Stellung ein. Sie ist Ansprechperson für 

alle Führungskräfte hinsichtlich der Personalentwicklung und organisatorisch in das Referat 

ZS B eingegliedert. Den Beschäftigten des LAF stehen die Führungskräfte als dezentrale 

Personalentwicklungsberatung zur Seite. 

Die erste Ansprechpartnerin bzw. der erste Ansprechpartner für Beschäftigte die sich zu 

Themen der Personalentwicklung erkundigen oder die eigene Entwicklung vorantreiben 

möchten ist stets die direkte Führungskraft. Die Führungskraft kann sich bei Unklarheiten oder 

zur Unterstützung jederzeit an die Personalentwicklungsberatung wenden. Unter 

Berücksichtigung des Dienstweges ist die Inanspruchnahme der 

Personalentwicklungsentwicklungsberatung auch für die Beschäftigten des Hauses möglich. 
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Sofern sich im Rahmen der zentralen Personalentwicklungsberatung, durch Meldung aus den 

Jahresgesprächen oder durch anderweitige Mitteilung Fortbildungsbedarfe für die 

Beschäftigten ergeben, wird durch eine interne Weiterleitung an die Fortbildungsbeauftragte 

des LAF eine abschließende Bearbeitung sichergestellt. 

Die zentrale Personalentwicklungsberatung unterstützt darüber hinaus geplante Maßnahmen 

und initiiert eigenständig Maßnahmen innerhalb der Umsetzung operativer Ziele. Sie 

überprüft und evaluiert die umgesetzten Maßnahmen.  

4.6 Ausschuss Personalmanagement 

 

Die Rahmen-Dienstvereinbarung über das Personalmanagement in der Berliner Verwaltung 

(RDV Personalmanagement) sieht vor, dass in jeder Dienststelle ein Ausschuss für 

Personalmanagement zu etablieren ist. Dieser wird paritätisch zu je  vier Vertreterinnen bzw. 

Vertretern der Dienststelle und je  vier Vertreterinnen bzw. Vertretern der 

Beschäftigtenvertretungen (PR, FV, SbV) besetzt.21  Für die konkrete Besetzung des 

Ausschusses werden folgende Personen vorgeschlagen: 

 ZS B 221 (Moderation) 

 Präs 

 ZS AbtL 

 II AbtL 

Die Aufgaben des Ausschusses erstrecken sich von einem kontinuierlichen Austausch über die 

Ausgestaltung und Weiterentwicklung eines ganzheitlichen Personalmanagementkonzepts 

über die Begleitung von Personalmanagementprozessen sowie Beratung von Zieldefinitionen 

und Zeit- und Maßnahmenplanungen (bspw. Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfe, 

Wissensmanagementprozesse, Kriterien zur Vergabe von Leistungsprämien) bis hin zu der 

Vorbereitung und Empfehlung von Entscheidungen. Weitere Aufgaben sind die Begleitung von 

Organisationsveränderungen, Umstrukturierungen, Stellenpläne, sowie die Entscheidung über 

Leistungsprämien und Leistungszulagen.  

                                                           
21 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 7 
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5. Handlungsfelder 

Die nachfolgenden Handlungsfelder ergeben sich sowohl aus der internen Aufgabenstellung 

und Aufbau als neue Behörde der Berliner Verwaltung sowie aus den Zielvorgaben des Senats. 

Zu finden sind etwaige Hinweise auf die nachfolgenden Ausführungen in den „Landesweiten 

Leitlinien für Personalentwicklung“22, in der RDV Personalmanagement als auch im 11-Punkte-

Programm23 für nachhaltiges Personalmanagement in der Berliner Verwaltung.  

5.1 Wissensmanagement 

 

Der im Jahr 2015 erstmals implementierte Prozess eines strukturierten Wissensmanagements 

in der Berliner Verwaltung wird weiterhin fortgeführt. In einem separaten Konzept zum 

Wissensmanagement wird der Prozess für das LAF dezidiert dargestellt. Die Fertigstellung des 

Konzepts ist für das III. Quartal 2019 anberaumt. 

Die Nutzenaspekte eines funktionierenden Wissensmanagements lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

 Bewahrung des Wissens durch „Speicherung“ bzw. Dokumentation 

 Vermeidung von Fehlern und Doppelarbeiten 

 Gezielte und schnellere Einarbeitung von neuen Beschäftigten durch Inanspruchnahme 

des dokumentierten Wissens 

 Innovation durch Reflexion über das eigene Fachgebiet 

 Wissensdokumentation in Form eines Wikis. 

Der Wissenstransfer nimmt innerhalb der Berliner Verwaltung eine fortschreitende Relevanz 

und damit einhergehende Notwendigkeit ein. Unter Betrachtung des demografischen Wandels 

sowie der Fluktuationsrate des LAF, ist eine Implementierung des Wissensmanagements 

unabdingbar. Im Rahmen dessen können sowohl der Wissenstransfer, die 

Stellendoppelbesetzung als auch der Einsatz von Senior Experten dem Wissensverlust 

entgegenwirken.24  

                                                           
22 Vgl. Landesweite Leitlinien Personalentwicklung, 2012 
23 Vgl. 11-Punkte-Programm Personalmanagement, 2015 
24 Vgl. Landesweiter Leitfaden Wissenstransfer, 2014, S. 2 
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Darüber hinaus stehen den Führungskräften sowie dem Personalreferat des LAF Tools zur 

Risikoanalyse zur Verfügung, welche einen bereichsspezifischen Überblick über aktuelle und 

kommende Handlungsbedarfe bieten. 

Informationen über den Ablauf sowie der jeweiligen Förderung (z.B. Beantragung von Senior 

Experten, Stellendoppelbesetzung oder Antrag auf Wissenstransfer) sind im Personalreferat 

des LAF erhältlich. 

5.2 Kontinuierliche Qualifizierung 

 

Aufgrund der sich stetig ändernden Anforderungen, der zunehmenden Fluktuationsrate als 

auch des demografischen Wandels gilt die kontinuierliche Qualifizierung der Beschäftigten als 

ein fundamentaler Bestandteil der Personalentwicklung. Diese erfolgt durch eine konkrete 

Fortbildungsplanung. Fortbildungsbedarfe bestehen grundsätzlich in allen Abteilungen des 

LAF. Dabei beinhaltet die Qualifizierung, welche unter Punkt 7.2.3. der RDV 

Personalmanagement verankert ist, sowohl Weiterbildungen als auch Fortbildungen.  

Der Begriff der Qualifizierung erstreckt sich von dem Erhalt, dem Aufbau bis hin zum Ausbau 

fachlicher und außerfachlicher Kompetenzen, welche für die beruflichen Anforderungen 

notwendig sind.25  

Im Rahmen der Weiterbildung werden zudem Qualifikationen erworben, wodurch sich für die 

Beschäftigten neue Tätigkeitsfelder im LAF resp. in der Berliner Verwaltung erschließen 

können.  

Die Fortbildung bezieht sich dahingegen auf die aktuell auszuführende Tätigkeit und dient der 

Aktualisierung der fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen, um die eigene 

Handlungsfähigkeit weiterhin gewährleisten zu können. Im Rahmen dessen bietet die 

Verwaltungsakademie ein umfassendes Angebot an individuellen Fortbildungen für die 

unterschiedlichen Berufsgruppen der Verwaltung an. Neben diesen zählen auch etwaige 

Inhouse Veranstaltungen, welche durch den Fortbildungsbereich im Personalreferat 

regelmäßig organisiert werden, zu dem Themenpunkt der Fortbildung. Über mögliche 

Angebote können Sie sich sowohl auf den Seiten der VAk als auch im Intranetauftritt des 

Fortbildungsbereichs informieren. 

                                                           
25 Vgl. TV-L, 2006, S. 11 

http://b-intern.de/wb/laf/interne-dienste/fortbildungen/inhouse-schulungen/
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Die kontinuierliche Qualifizierung ist zu fördern und daher auch als Teil der, zwischen den 

Beschäftigten und ihren direkten Führungskräften zu führenden, Jahresgespräche zu 

thematisieren.26         

Alle Beschäftigten sollen mindestens alle zwei Jahre an Qualifizierungsmaßnahmen 

teilnehmen. Qualifizierungen sind zielorientiert zu genehmigen. 

5.3 Führungskräfteentwicklung 

 

Die Entwicklung und Qualifizierung der Führungskräfte richtet sich an den strategischen und 

operativen Zielen des LAF aus. Die Kompetenz, die Motivation als auch das Engagement der 

Führungskräfte beeinflussen den Erhalt der Motivation und der Leistungsbereitschaft der 

Mitarbeitenden und sind daher entscheidende Einflussfaktoren für die weitere Entwicklung des 

LAF.  

Die geeignete Wahl der Maßnahmen als auch die Qualifizierung der Führungskräfte bilden 

wesentliche Faktoren innerhalb der Personalentwicklung. Die Führungskräfte nehmen daher 

eine elementare Rolle im weiteren Entwicklungsprozess ein und sind unter diesem Aspekt auch 

besonders zu fördern.27 

Darüber hinaus wird mit der Maßnahme des internen als auch externen Führungskräftezirkels 

der konstruktive Austausch der Führungskräfte sowie die Reflexion des eigenen 

Führungsverhaltens forciert.  

Das Führungskräftefeedback wird dazu die Möglichkeit bieten etwaige Probleme im Umgang 

mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frühzeitig zu erkennen, diese reflektieren 

zu können, Gegenmaßnahmen einzuleiten und eigene Defizite zu minimieren.   

Einzelne Fortbildungsmöglichkeiten für Führungskräfte werden auf der Basis der Ergebnisse 

der zuvor genannten Maßnahmen individuell konkretisierbarer, so dass die Maßnahmen 

gezielter und effektiver genutzt werden können. Dies umfasst insbesondere Potentialanalysen 

für Spitzenführungskräfte. 

 

                                                           
26 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 13 
27 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 6 
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5.4 Förderung der Zusammenarbeit 

 

Die kollegiale Zusammenarbeit und kollegiale Beratung ist die Basis, auf welcher die 

Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufbauen. Ein 

gutes Arbeitsklima und eine angenehme Arbeitsatmosphäre fördern nicht nur die Attraktivität 

der Tätigkeit sondern können auch Belastungssituationen bis zu einem gewissen Grad 

ausgleichen.  

Grundlage für ein gutes Arbeitsklima ist ein wertschätzender und respektvoller Umgang 

miteinander, so dass eine entspannte Stimmung zwischen den Kolleginnen und Kollegen 

besteht die ebenso durch Hilfsbereitschaft und offene Kommunikation bestimmt wird. Hierbei 

handelt es sich dabei nicht um Selbstverständlichkeiten. Um diese Umgebung zu schaffen wird 

auch im LAF die gemeinsame Zusammenarbeit gefördert. 

Die hier beschriebene vertrauensvolle Zusammenarbeit soll die Basis für das Erreichen 

qualitativ und quantitativ hochwertiger Leistungen darstellen, insbesondere wenn es bei der 

Klärung inhaltlicher Fragen keinen Konsens geben sollte. 

Zur Förderung des Arbeitsklimas findet jährlich ein gemeinsamer Betriebsausflug der 

einzelnen Organisationen im LAF statt. Darüber hinaus gibt es bei eruierten Bedarfen (bspw. 

Kommunikationsprobleme Team, Generations- und Rollenwechsel, Veränderungen des 

Teamklimas) die Möglichkeiten für Teamentwicklungsmaßnahmen, Supervisionen o.Ä.. Diese 

dienen nicht nur der Beseitigung von Problemen, sondern sind ebenso für die Fortentwicklung 

des Teams in struktureller, prozessualer und zwischenmenschlicher Hinsicht von großer 

Bedeutung. Durch die Unterstützung der VAk werden diese individuell geplant und je nach den 

Bedürfnissen der Organisationseinheit durchgeführt. Zusätzlich zu den genannten Optionen 

wird das Arbeitsklima auch durch Teamtage als präventive Maßnahme sowie durch 

bereichsübergreifende Fortbildungen gefördert. 

Als weiteres Element ist die externe Sozialberatung zu nennen. Bei bestehenden Konflikten, 

daraus resultierenden Spannungen am Arbeitsplatz oder auch anderweitigen Anliegen, welche 

die Mitarbeitenden beschäftigen, kann die Hilfe durch die Tag und Nacht besetzte 

Sozialberatung in Anspruch genommen werden. Die angesprochenen Themen unterliegen 

dabei selbstverständlich der Vertraulichkeit. 
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Im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) wird ebenfalls eine 

vertauens- und respektvolle Arbeitsumgebung für die Beschäftigen geschaffen. Innerhalb 

dessen kommt das LAF den Beschäftigten gegenüber seiner Fürsorgepflicht nach und stellt 

damit zugleich sicher, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die länger als sechs Wochen im 

Jahr arbeitsunfähig sind, ihre Arbeitsunfähigkeit überwinden respektive einer erneuten 

Arbeitsunfähigkeit vorbeugen können.28   

5.5 gesundheitsorientierte Personalentwicklung 

 

Die strategische Konzeptionierung der Personalentwicklung im LAF sieht vor, dass die Aufgabe 

der Personalentwicklung als auch die des Gesundheitsmanagements systematisch Teil des 

Personalmanagements sind. Die Implementierung des innerbetrieblichen 

Gesundheitsmanagements erfolgt daher im LAF konzeptionell eigenständig.29 

Dennoch weist die Personalentwicklung umfassende Schnittstellen mit dem 

Gesundheitsmanagement als integralen Bestandteil des Personalmanagements auf. Im 

Mittelpunkt stehen die Beschäftigten. Denn gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die 

Basis für eine zukunftsorientierte und leistungsfähige Verwaltung. Der Erfolg des 

Verwaltungshandelns und der sich zwangsläufig ergebenden Veränderungsprozesse hängt 

maßgeblich davon ab, wie motiviert und leistungsfähig die Beschäftigten sind.  

Die Personalentwicklung im LAF geht daher mit einem aktiven Gesundheitsmanagement 

einher. So können sich die Effekte von Personalentwicklungsmaßnahmen bis in das 

Gesundheitsmanagement erstrecken.   Maßnahmen, bei welchen der Leitgedanke auf die 

Personalentwicklung der Beschäftigten gerichtet ist und Auswirkungen in das 

Gesundheitsmanagement haben, werden diesem Handlungsfeld zugeordnet. Maßnahmen der 

Personalentwicklung verfügen daher auch über Schnittstellen mit der konzeptuellen 

Aufstellung des Gesundheitsmanagements.  

                                                           
28 Vgl. SGB IX, § 167 Absatz 2 Satz 1 [Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im 
Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit 
Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst 
überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der 
Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement)] 
29 Vgl. RDV Personalmanagement, 2012, S. 10, Pkt. 7 (1) [Grundlage der Personalentwicklung ist ein 
Personalentwicklungskonzept, welches jede Dienststelle für den Zeitraum von fünf Jahren zu erstellen, evaluieren 
und fortzuschreiben hat. Das Konzept berücksichtigt das innerbetriebliche Gesundheitsmanagement.] 
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Zu diesen können neben anderen bspw. die Führungskräftefortbildung 

„gesundheitsorientierte Führung“, die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung zur 

psychischen Belastung am Arbeitsplatz, das Eltern-Kind-Zimmer, altersgerechte 

Arbeitsbedingungen als auch weitere Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung 

herangezogen werden. 

5.6 Sonstiges  

 

Neben den bereits genannten Handlungsfeldern, gilt es noch weitere Themenkomplexe zu 

berücksichtigen. So muss sich das LAF im Rahmen der Einstiegsphase als attraktiver 

Arbeitgeber innerhalb der Berliner Verwaltung behaupten können. Dabei ist es notwendig 

bereits durch einen strukturierten Auswahlprozess Transparenz zu schaffen und die 

Bewerberinnen und Bewerber durch ein zeitgemäßes Recruitingsystem für das LAF gewinnen 

zu können. Weiterhin dienen aktuelle Anforderungsprofile, die den Bewerberinnen und 

Bewerbern Aufschluss über die Inhalte der Aufgabegebiete geben, als auch 

Willkommensmappen zur Begrüßung einem positiven Einstieg. In dieser werden den neuen 

Beschäftigten die grundlegenden Regelungen, wie bspw. die Dienstvereinbarung „Flex und 

Öffnungszeiten“, die Korruptionsrichtlinien als auch die Geschäftsanweisung des LAF näher 

erläutert.30  

Im Rahmen dieser Willkommenskultur wird neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 

wertschätzender und transparenter Einstieg in das neue Aufgabengebiet ermöglicht.  

Innerhalb der Entwicklungsphase ist die gemeinsame Zusammenarbeit von 

Gleichberechtigung und Akzeptanz der individuellen Lebensführung der einzelnen 

Beschäftigten geprägt. Als integraler Bestandteil sind die Gleichstellung und die Vorgaben des 

Landesgleichstellungsgesetztes (LGG) bei der Personalpolitik und Personalführung durch alle 

Ebenen zu gewährleisten. Die Gleichstellung von Mann und Frau, die Förderung von Frauen 

zum Abbau von Unterrepräsentanzen als auch die Unterstützung der weiblichen Beschäftigten 

bei der beruflichen Entwicklung ist im Rahmen der Personalverantwortung Aufgabe aller 

Führungskräfte. Der aktuelle Frauenförderplan des LAF ist dabei maßgeblich.  

Das LAF präsentiert sich als offene und tolerante Dienstleistungsbehörde, in der es keinen Platz 

gibt für Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 

                                                           
30 Geschäftsanweisung LAF, 2018 
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der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Identität. Rechtsgrundlage bildet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Das LAF 

schützt Beschäftigte vor Diskriminierung, Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

und hat zugleich präventive Vorkehrungen zu treffen. Diese werden unter anderem durch eine 

AGG-Beauftragte wahrgenommen. Ebenso ist die Dienstvereinbarung Konfliktmanagement 

aktueller Verhandlungsgegenstand der Beschäftigtenvertretungen des LAF.   Mit diesen 

Maßnahmen wird der Vielfalt und Verschiedenheit  der Beschäftigten des LAF Rechnung 

getragen.  

Zur Unterstützung einer individuellen Lebensführung und der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf  werden neben den flexiblen Arbeitszeiten, Eltern-Kind-Zimmer durch das LAF zur 

Verfügung gestellt. Grundlage hierfür bildet die Geschäftsanweisung des LAF sowie die sich im 

Geschäftsgang befindliche Dienstvereinbarung „Flex und Öffnungszeiten“. Die Möglichkeiten 

alternierender mobiler Arbeit werden ausgebaut und gefördert. 

6. Instrumente der Personalentwicklung 

 

Innerhalb eines Personalentwicklungsprozesses kommen unterschiedliche operative 

Methoden zum Einsatz (siehe Anlage 2). Die Instrumente, die auf verschiedenen strategischen 

Grundlagen und Informationsquellen basieren, dienen sowohl den Führungskräften sowie 

auch den Mitarbeitenden bei der Gestaltung der Personalentwicklungsprozesse.  

In Anbetracht der Gegebenheit, dass das LAF seit seiner Entstehung im Jahr 2016 in einem nicht 

unerheblichen Umfang neues Personal gewinnen musste, welches primär aus sog. 

Quereinsteigern bestand31, der Tatsache, dass aufgrund dieser Neueinstellungen eine Vielzahl 

von Führungskräften über geringe oder keine Berufserfahrung verfügt als auch des Umstandes 

der spürbaren Fluktuation der Mitarbeitenden lassen sich folgende Prioritäten der Instrumente 

für das LAF hervorheben.  

Zunächst wird der Fokus auf die wiederkehrenden Instrumente, wie Jahresgespräche und 

Dienstliche Beurteilung gelegt. Hierzu wurden bereits Inhouse-Schulungen im LAF etabliert, 

um auch Führungskräfte mit wenig Berufserfahrung für diese Instrumente zu sensibilisieren. 

Um fehlendes Verwaltungsgrundwissen, aufgabenspezifisches Fachwissen als auch die 

Methoden- und Individualkompetenzen für berufsfremde Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

                                                           
31 62 % der LAF-Beschäftigten sind Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger (Stand: 01.01.2019) 

http://b-intern.de/wb/laf/arbeitshilfen/dienstliche-regelungen/
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zu erlangen und dies als dauerhafte Aufgabe des LAF zu manifestieren, wurde im Rahmen der 

Qualifizierungsoffensive bereits ein eigenständiges Fortbildungskonzept für das LAF 

entwickelt.  

Darüber hinaus ist es vor dem Hintergrund der stetigen Fluktuation als auch der Vorgaben des 

Landes Berlins, notwendig das Wissensmanagementkonzept zu forcieren. Zusätzlich werden 

die Führungskräftequalifizierung und die damit einhergehenden Instrumente wie 

Führungskräftefeedback und Führungskräftezirkel gezielt verfolgt. 

6.1 Anforderungsprofile 

 

Das Anforderungsprofil gilt als Kernelement der Personalentwicklung. Als zentrales Instrument 

ist es in jeder Phase des Personalentwicklungsprozesses zu nutzen.32  

Im Anforderungsprofil werden die Kompetenzen, das heißt Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Wissen, beschrieben, die für den erfolgreichen Einsatz in ein Aufgabengebiet notwendig sind. 

Neben diesen beinhaltet das Anforderungsprofil gem. § 6 Abs. 4 VGG ebenso die sozialen, 

interkulturellen und methodischen Kompetenzen.  

Die einzelnen Kompetenzen werden innerhalb des Profils, entsprechend der jeweiligen Stelle, 

in vier Kategorien gewichtet: 

1. weniger wichtig 

2. wichtig 

3. sehr wichtig 

4. unabdingbar 

Daran schließt sich die Operationalisierung der einzelnen Kompetenzen, also die Beschreibung 

der Kompetenz, an. Damit wird die Frage nach dem beobachtbaren Verhalten, bzw. welche 

Handlungen und Strategien der Stelleninhaber anzuwenden hat, beantwortet.   

Das Anforderungsprofil wird Inhaberinnen und Inhabern neuer Aufgabengebiete im Rahmen 

eines Orientierungsgesprächs eröffnet und erklärt. 

Für jedes Aufgabengebiet (sowohl für Beamtinnen und Beamte als auch für Tarifbeschäftigte) 

muss ein aktuelles Anforderungsprofil vorliegen. Dies hat durch die Führungskraft zu erfolgen, 

da sie die relevanten fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen, die für die Wahrnehmung 

                                                           
32 Vgl. Landesweite Leitlinien Personalentwicklung, 2012, S. 10 
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des Aufgabengebietes erforderlich sind, einschätzen kann. Grundsätzlich soll die Entwicklung 

eines Anforderungsprofils in einem partizipativen Prozess zwischen Führungskraft und den 

Beschäftigten erfolgen. Darüber hinaus ist es sinnvoll im Sinne der unterschiedlichen 

Sichtweisen unterschiedliche Beteiligte in den Erstellungsprozess einzubinden. Bei einem 

erstmals zu besetzenden Aufgabengebiet werden die Anforderungen seitens der Führungskraft 

definiert. Die Evaluierung der vorhandenen aktuellen Anforderungsprofile erfolgt jährlich im 

Benchmarking des Personalmanagementberichts mit dem Indikator „Anteil der 

Aufgabengebiete mit vorhandenen Anforderungsprofilen an allen Aufgabengebieten zum 

Stichtag 31.12 in %.“ 

Als Ausgangspunkt jeglicher Analyse sowie Abgleichs von Qualifikationen und Anforderungen  

nimmt es eine zentrale Rolle in der Personalentwicklungsarbeit ein, wie die folgende Abbildung 

(Abb. 2) verdeutlicht.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: AP als Grundlage 

 

6.2 Jahresgespräche 

 

Personalentwicklung erfolgt durch Kommunikation. Eine erfolgreiche Kommunikation kann 

nur erfolgen, wenn es einen regelmäßigen Austausch und die Möglichkeit zu einem 

vertrauensvollen und persönlichen Gespräch gibt. 
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Eine wertschätzende, orientierungsgebende und motivierende Kommunikation zwischen 

Führungskraft und der Dienstkraft drückt für die Dienstkraft als auch für die geleistete Arbeit 

Anerkennung aus.  

Das Jahresgespräch soll diese Funktion erfüllen und ist zugleich Ausdruck einer 

mitarbeiterorientierten Führungskultur. Es ist als Unterstützungs- und Fördergespräch 

zwischen der Dienstkraft und der direkten Führungskraft zu sehen. Das Jahresgespräch ist von 

Vertrauen und Offenheit zwischen den Gesprächsparteien geprägt und unterliegt absoluter 

Vertraulichkeit.33 

Gleichzeitig verbindet das Jahresgespräch das ehem. Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch 

(MAVG), das Personalentwicklungsgespräch als auch das Qualifizierungsgespräch 

miteinander. Inhaltlich ist es jedoch von der Alltagskommunikation, einem Konfliktgespräch, 

Feedback- oder Orientierungsgespräch abzugrenzen. 

Als wesentliche Elemente des Gesprächs sollten Themen wie 

 die berufliche Situation und das Arbeitsumfeld, 

 die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe und mit der Führungskraft, 

 die Zielerreichung, 

 die Analyse vorhandener Kompetenzen und Entwicklungspotentiale, 

 Ziele und Wünsche der Beschäftigten bzw. des Beschäftigten, 

 die Aufgaben und Ziele für das kommende Jahr als auch 

 die absolvierten und geplanten Personalentwicklungsmaßnahmen beleuchtet werden. 

Das Jahresgespräch ist einmal jährlich mit allen Beschäftigten des LAF zu führen. Den 

Beschäftigten ist rechtzeitig vor dem Gespräch, jedoch mindestens 14 Tage zuvor, der 

entsprechende Vorbereitungsbogen auszuhändigen. Die wichtigsten Inhalte werden schriftlich 

fixiert und von den Beteiligten unterzeichnet. Hierfür ist der Dokumentationsbogen 

heranzuziehen (siehe Anlage 3).Dieser Dokumentationsbogen wird dem/dem Beschäftigten 

rechtzeitig vor dem Jahresgespräch zur Vorbereitung ausgehändigt. Von diesem erhält sowohl 

die Führungskraft sowie die Beschäftigte bzw. der Beschäftigte ein Exemplar. Dadurch wird 

zum einen die Ernsthaftigkeit der Vereinbarungen sowie eine Nachvollziehbarkeit über einen 

längeren Zeitraum gewährleistet. Wird zur Realisierung der getroffenen Vereinbarung aus den 

Jahresgesprächen die Unterstützung von Dritten benötigt, so muss das Formular 

                                                           
33 Vgl. RDV Personalmanegement, 2018, S. 12 

http://b-intern.de/wb/laf/interne-dienste/fortbildungen/fortbildungen-fuer-fuehrungskraefte/artikel.645437.php
http://b-intern.de/wb/laf/interne-dienste/fortbildungen/fortbildungen-fuer-fuehrungskraefte/artikel.645437.php
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„Bedarfsmeldungen aus den Jahresgesprächen“ an die Personalentwicklungsberatung 

übersandt werden (Anlage 4).  

Über die durchgeführten Jahresgespräche ist jährlich im „Landesweiten Benchmarking zum 

Personalmanagement“ zu berichten. Die Ausführung der Gespräche stellt für die 

Führungskräfte eine Pflichtaufgabe dar und ist daher auch von diesen jährlich wiederkehrend 

durchzuführen.34,35 

Zur Qualifizierung und Unterstützung der Führungskräfte wurde im Rahmen des internen 

Führungskräfteprogramms der Schulungspunkt „Jahresgespräche“ integriert und wird in 

regelmäßigen Abständen als Inhouse-Schulung angeboten.  

Sollte darüber hinaus Unterstützung benötigt werden, kann jederzeit auf die relevanten Seiten 

im Intranet zugegriffen als auch die Personalentwicklungsberatung des LAF kontaktiert 

werden. 

6.3 Beurteilungen 

 

Die dienstliche Beurteilung zählt neben dem Anforderungsprofil ebenfalls zu den essentiellen 

Elementen der Personalentwicklung. Als Grundlage für verbeamtete Beschäftigte sind die 

Ausführungsvorschriften über die Beurteilung der Beamtinnen und Beamten der 

Laufbahnfachrichtung des allgemeinen Verwaltungsdienstes (AV-BAVD) zu nennen.36 Für die 

Tarifbeschäftigten des LAF gilt entsprechend die Dienstvereinbarung für die Beurteilung der 

Tarifbeschäftigten. Diese verweist in § 2 Abs. 1 DV Beurteilungswesen Tarifbeschäftigte auf die 

Beurteilungsrichtlinien der AV-BAVD. 

Die Beurteilung ermöglicht den regelmäßigen Abgleich der Anforderungen und Leistungen auf 

Basis des Anforderungsprofils, um daraus ein aussagekräftiges, objektiviertes und skalierbares 

Leistungsbild gewinnen zu können. Zudem ermöglicht sie es Qualifikationsbedarfe 

aufzudecken und daraus individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten. 

Die Beurteilungen sind dabei in zwei Arten zu differenzieren: 

 

                                                           
34 Vgl. ebd., 2018, S. 16 
35 Vgl. VGG, 1999, § 6 Absatz 9 VGG [Die Führung von Mitarbeiter- und Vorgesetztengesprächen ist Pflicht jeder 
Führungskraft. Sie finden mindestens jährlich statt.] 
36 Vgl. Beurteilungsvorschriften AV BAVD, 2019, S. 1 

file://///sengsvfs001/gemeinsam/ZS-B/LAF_ZS_B/02_Personal_Organisation/026_Personalentwicklung/Führungskräfte/Führungskräfteprogramm_LAF/Jahresgespräche/Anlage%204%20-%20Bedarfsmeldungen%20aus%20den%20Jahresgesprächen.docx
http://b-intern.de/wb/laf/interne-dienste/fortbildungen/fortbildungen-fuer-fuehrungskraefte/artikel.645437.php
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 Regelbeurteilung gem. Nr. 3.2 AV-BAVD37 

o Beurteilung hat alle 5 Jahre zu erfolgen  

o Ausnahme Beamtenverhältnis auf Probe, Erpobungszeit gem.  §§ 16, 24 und 

25 LVO-AVD, Aufstieg oder dienstliche Qualifizierung gem. §§ 17 – 19 LVO-AVD  

 

 Beurteilung aus besonderem Anlass gem. Nr. 3.3 AV-BAVD38 

o Wechsel des Arbeitsgebietes / Fachvorgesetzten  

o Zulassung zum Aufstieg  

o auf Antrag  

o Ablauf der Probezeit 

 

Einer dienstlichen Beurteilung hat stets ein aktuelles Anforderungsprofil zu Grunde zu liegen. 

Die Aktualisierung und Überprüfung hat eine hohe Bedeutung, da jegliche Änderung des 

Anforderungsprofils eine Änderung des Beurteilungsmaßstabs darstellt.  

 

Den Hauptschwerpunkt der dienstlichen Beurteilung bildet die Bewertung der 

Leistungsmerkmale, welche sich durch den Abgleich der Anforderungen aus dem 

Anforderungsprofil mit der tatsächlich gezeigten Leistung ergeben. Die Stärken und 

Schwächen der einzelnen Personen werden dadurch erst aufgezeigt und bieten zugleich die 

Möglichkeit die Dienstraft im Rahmen eines Personalentwicklungsprozesses zu unterstützen. 

Die Leistungsmerkmale werden dabei in vier Themengebiete gegliedert: 

 

 Fachkompetenzen 

 persönliche Kompetenzen 

 Sozialkompetenzen 

 Führungskompetenzen 

 

Die Beurteilung schließt mit der Leistungsbeurteilung ab. Diese setzt sich aus einer 

begründeten Gesamteinschätzung sowie einer Note gem. Notenskala zusammen. 

 

1 sehr gut (eine Leistung, die die Anforderungen in herausragender Weise übertrifft) 

2 gut (eine Leistung, die die Anforderungen deutlich übertrifft) 

                                                           
37 Vgl. Beurteilungsvorschriften AV BAVD, 2019, S. 2 
38 ebd. S. 2 
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3 befriedigend (eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen voll entspricht) 

4 ausreichend (eine Leistung, die den Anforderungen mit Einschränkungen noch 

entspricht) 

5 mangelhaft (eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht) 

ent.: Rundschreiben I Nr. 1/2013 SenInnSport 

 

Zudem bietet die Befähigungseinschätzung der Führungskraft die Möglichkeit, Fähigkeiten 

und Kenntnisse der Dienstkraft, welche nicht im Anforderungsprofil enthalten sind, zu nennen. 

Hierbei erfolgt jedoch keine Gewichtung anhand der Bewertungsskala, sondern lediglich eine 

Differenzierung zwischen „ausgeprägt“ und „stark ausgeprägt“. Dieses Instrument dient der 

individuellen Personalentwicklung. 

 

Auch dieses Instrument ist für die Führungskräfte eine feststehende Aufgabe, die je nach 

Bedarf und zeitlicher Abfolge auszuführen ist. 

 

Im Rahmen des internen Führungskräfteprogramms wurde auch der Schulungspunkt 

„Dienstliche Beurteilung“ aufgenommen und wird in regelmäßigen Abständen als Inhouse-

Schulung angeboten. Auf den Seiten des Intranets sind die rechtlichen Grundlagen sowie 

Arbeitshinweise eingestellt. Die Personalentwicklungsberatung des LAF steht bei Fragen 

jederzeit zur Verfügung.  

 

6.4 Führungskräftequalifizierungen 

 

Aufgrund der Neueinstellungen im LAGeSo sowie der Errichtung des LAF im Jahr 2016 und der 

damit verbundenen Neueinstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nimmt die 

Führungskräftequalifizierung eine besondere Rolle ein.  

Die Qualifizierung von Führungskräften ist eine komplexe Aufgabe, welche in der 

Personalplanung, Personalgesprächen, Anforderungsprofilen, gezielten 

Fortbildungsmaßnahmen als auch in Rotationen zum Ausdruck kommt. Gem. § 19 Abs. 2 

Laufbahngesetz (LfbG) werden seitens der Dienststelle alle Maßnahmen unterstützt, die auf 

http://b-intern.de/wb/laf/interne-dienste/fortbildungen/fortbildungen-fuer-fuehrungskraefte/artikel.648230.php
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einen verbesserten Kontakt unter den Führungskräften als auch zwischen der Führungskraft 

und den Beschäftigten abzielen.39 

Die Ziele der Führungskräftequalifizierung können wie folgt benannt werden: 

 Befähigung der Führungskräfte zu einem modernen Führungsverhalten 

 Identifikation mit der Rolle als Führungskraft und Entwicklung einer hohen Motivation 

 Entwicklung einer Vorbildrolle für die Organisationseinheit  

Die Elemente der Führungskräftequalifizierung sind mannigfaltig, so dass jede Person für ihren 

eigenen Entwicklungsprozess individuelle Angebote in Anspruch nehmen kann.  

Primär ist dabei zunächst das Angebot der VAk zu nennen. Das Institut für 

Verwaltungsmanagement (IVM) an der VAk richtet sich vor allem an Adressaten wie 

Spitzenführungskräfte, Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte. Seitens des IVM 

werden neben eintägigen Fortbildungen, welche hauptsächlich die Sozialkompetenzen der 

Führungskräfte ansprechen, auch einzelne Reihen und Lehrgänge angeboten. Zu nennen sind 

dabei unter anderem: 

 Qualifizierungsreihe Führungskompetenzen 

 Qualifizierungsreihe Vorbereitungstraining für Führungsnachwuchskräfte 

 Qualifizierungsreihe Mentoring (für Führungsnachwuchskräfte) 

 Führungskompetenzen erweitern (für erfahrene Führungskräfte) 

 Führung und Zusammenarbeit (für erfahrene als auch für junge Führungskräfte) 

Neben den genannten Möglichkeiten, welche die VAk bietet, wurde im LAF bereits ein 

hausinternes Führungskräfteprogramm etabliert. Dabei handelt es sich um halbtätige bis 

ganztägige Schulungen, die die unterschiedlichen Aspekte und Instrumente der 

Führungstätigkeit abdecken. Zu den Schulungsangeboten zählen: 

 Jahresgespräche 

 Dienstliche Beurteilungen 

 BAK-Erstellung 

 gesundheitsorientierte Schulung 

 Zweitbeurteiler-Schulung 

                                                           
39 Vgl. Laufbahngesetz – LfbG, 2003, S. 16 
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Die Schulungen werden dabei hauptsächlich von erfahrenen Führungskräften des LAF doziert. 

Die Themen werden in regelmäßigen Abständen erweitert und kontinuierlich um weitere 

notwendige Themenkomplexe ergänzt. Eine Übersicht der einzelnen Schulungen sowie der 

weiteren geplanten Termine finden Sie auf den Seiten des Intranets. Seitens der Dienststelle 

wird eine regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen erwartet. 

Aufgrund der besonderen Stellung des LAF, als noch sehr junge Behörde, gehört die 

Qualifizierung der Führungskräfte zu den obersten Prioritäten, so dass eine jährliche 

Teilnahme der Führungskräfte an mindestens einer außerfachlichen Fortbildung erwartet 

wird. In diesem Zusammenhang wird das interne Qualifizierungsangebot kontinuierlich 

erweitert und überprüft. Darüber hinaus werden im LAF in den nächsten Monaten weitere 

Elemente für die Führungskräftequalifizierung etabliert. Zu diesen gehören unter anderem ein 

Leitbild für Führungskräfte, ein Führungskräftezirkel, wodurch der Austausch unter den 

Führungskräften angeregt werden soll sowie ein Führungskräftefeedback, welches die 

Möglichkeit zur Reflexion und eigenen Weiterentwicklung bietet. 

Bei Fragen zu den aktuellen und geplanten Maßnahmen kann die 

Personalentwicklungsberatung des LAF jederzeit zu Hilfe gezogen werden. 

6.5 Mitarbeiterbefragung40 

 

Das primäre Ziel der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung ist die Berücksichtigung der 

Interessen der Beschäftigten im Personalmanagementprozess. Dabei werden alle 

Handlungsfelder des Personalmanagements miteinbezogen.41 

 

Die Ziele der Mitarbeiterbefragung lassen sich wie folgt darstellen: 

 Aufzeigen von Handlungsfeldern mit Optimierungsbedarf 

 Steigerung der Mitarbeitermotivation durch Einbeziehung der Beschäftigten in die 

Gestaltung der Arbeitsaufgaben und des Arbeitsumfeldes 

 Optimierung der Verwaltungsaufgaben im Rahmen einer fokussierten 

Mitarbeiterorientierung 

 

Die Ergebnisse aus der Befragung sowie ein daraus resultierender Maßnahmeplan werden den 

Beschäftigten transparent zur Verfügung gestellt.  

 

                                                           
40 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 14 
41 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 14 

http://b-intern.de/wb/laf/interne-dienste/fortbildungen/fortbildungen-fuer-fuehrungskraefte/
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Im Personalreferat werden die Umsetzungen der Maßnahmen und deren Wirksamkeit 

evaluiert und analysiert. 

 

6.6 Führungskräftefeedback  

 

Das Führungskräftefeedback ist als eine besondere Form der Mitarbeiterbefragung zu 

betrachten. Ziel ist der die Verständigung der Führungskraft mit ihrem jeweiligen Team und 

damit die Weiterentwicklung des Führungsverhaltens. Dabei erhalten Führungskräfte, die 

erstmalig ihre Führungsaufgabe übernehmen, nach drei Jahren und die übrigen 

Führungskräfte, nach fünf Jahren, ein Feedback zu ihrem Führungsverhalten.42 

Die Befragung ermöglicht den unterstellten Beschäftigten einer gemeinsamen 

Organisationseinheit, freiwillig und anonym, die Führungskraft hinsichtlich ihres 

Führungsverhaltens subjektiv zu beurteilen. Das Feedback ist dabei nicht mit einer Beurteilung 

im personalrechtlichen Sinne zu verwechseln. Es gibt lediglich Aufschluss über die persönlichen 

Wahrnehmungen der Beschäftigten. Das Ergebnis ist als solches zu akzeptieren und als 

Grundlage für künftige Maßnahmen, Gespräche und Änderungen innerhalb der 

Organisationseinheit zu nutzen.  

Das Ziel des Feedbacks ist, die Führungskraft anzuregen ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen 

und entsprechend zu optimieren bzw. Möglichkeiten zu finden dies anzupassen, eigene 

Stärken und Schwächen zu identifizieren und kritisch zu reflektieren. Der Hauptschwerpunkt 

liegt in der Optimierung der Arbeitsbeziehung zwischen der Führungskraft und den 

unterstellten Beschäftigten. 

Folgende Ergebnisse sind durch das Führungskräftefeedback zu erwarten 

 Reflexion und Optimierung des eigenen Führungsverhaltens 

 verbesserte Gesprächskultur innerhalb der jeweiligen der Organisationseinheit 

 Förderung der persönlichen Weiterentwicklung der Führungskraft 

 Gezielte Personalentwicklung 

 Erhöhung der Motivation der Beschäftigten 

Dem Führungskräftefeedback kommt eine ebenso hochangesiedelte Stellung wie der 

Führungskräftequalifizierung zu. Jungen und noch nicht so erfahrenen Führungskräften wird 

                                                           
42 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 14 
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dabei ebenso wie bereits langjährigen Führungskräften die Möglichkeit zur eigenen 

Weiterentwicklung geboten. Im Sinne der Qualifizierung und Personalbindung hat dies für das 

LAF im Jahr 2019 oberste Priorität. 

Durch die Personalentwicklungsberatung des LAF wird im Jahr 2019 ein Entwurf für ein 

mögliches Führungskräftefeedback erstellt.  

6.7 Coaching  

 

Das Coaching richtet sich an Führungskräfte mit dem Ziel die Selbstreflexion und 

Selbststeuerung zu fördern, um eigene Lösungswege herausarbeiten zu können. Es bietet eine 

individuelle, maßgeschneiderte und personenzentrierte Beratung im beruflichen Kontext. Im 

Coaching werden verdeckte Ressourcen identifiziert, benannt und nutzbar gemacht. 

Freiwilligkeit sowie das Interesse an der eigenen Weiterentwicklung stellen neben absoluter 

Vertraulichkeit die Voraussetzungen für einen konstruktiven Austausch zwischen dem Coach 

und der Führungskraft dar.  

Die Anlässe für ein Coaching können dabei unterschiedlicher Natur sein: 

 Identifizierungsprozess mit der Rolle als Führungskraft 

 eigene Führungskompetenzen optimieren 

 Begleitung bei Veränderungsprozessen bzw. neuen Herausforderungen 

Durch die Inanspruchnahme einer durch das IVM vermittelnde Coachin bzw. Coach wird die 

neutrale und unabhängige Rolle des Coaches sichergestellt. Damit kann eine unbefangene 

Basis zwischen den Gesprächsparteien geschaffen werden.  

Führungskräfte ab der Besoldungsgruppe A 12 bzw. vergleichbar, welche ein solches Coaching 

in Anspruch nehmen möchten, können sich neben der eigenen übergeordneten Führungskraft 

als erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner, jederzeit vertrauensvoll an die 

Personalentwicklungsberatung des LAF wenden. 

 

 

6.8 Rotation (inkl. Entsendungen) 
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Unter einer Rotation wird ein gezielter und gesteuerter Wechsel des Aufgabengebietes 

verstanden. Grundsätzlich ist hierfür kein Tauschpartner erforderlich. Gem. § 5 Abs. 2 

Landesbeamtengesetz gilt die Rotation regelmäßig als Voraussetzung für die Übertragung 

einer Führungsaufgabe.43 Eine weite Verwendungsbreite, protegiert durch die Rotation, stellt 

eine zentrale Schlüsselqualifikation für Führungskräfte dar und ist damit für diese von 

immenser Bedeutung.  Zielgruppe der Maßnahme sind ergo primär die Führungskräfte, jedoch 

soll im LAF allen Interessierten die Möglichkeit zur Verfügung stehen. 

Die Rotation ist als Personalentwicklungsmaßnahme sowohl für die Beschäftigten als auch für 

die Dienststelle sehr hilfreich, so birgt sie unterschiedliche Ziele in sich: 

 Förderung der Flexibilität, Mobilität und Vielseitigkeit der Beschäftigten 

 Förderung und Erhaltung der Mitarbeiterzufriedenheit 

 Erweiterung des eigenen Blickwinkels  

 Gezielte Erweiterung des Fachwissens als auch der sozialen Kompetenzen 

 Förderung des Verständnisses für den Aufbau der Berliner Verwaltung, der 

unterschiedlichen Arbeitsweisen und der Kulturen anderer Organisationseinheiten 

 Aktivierung der Fähigkeit in größeren Zusammenhängen zu denken und zu handeln 

Die Dauer der Rotation ist dabei individuell mit den Interessierten abzustimmen. Als mögliche 

Optionen gibt es neben dem dauerhaften Wechsel des Aufgabengebietes im Rahmen eines 

individuellen Personalentwicklungsprozesses sowohl den zeitlich begrenzten Wechsel des 

Aufgabengebietes (in der Regel 4 - 6 Monate) als auch die Hospitation (als Unterform der 

Rotation; in der Regel 1 - 3 Monate). 

Darüber hinaus bietet die Rotation unterschiedliche Modelle: 

 Rotation innerhalb einer Abteilung 

 Rotation innerhalb des LAF 

 Behördenübergreifende Rotation 

 EU-weite Rotation (Rundschreiben SenFin voraussichtlich Ende 2018) 

Die Realisierung der Personalentwicklungsmaßnahme kann dabei durch verschiedene 

stellenwirtschaftliche Optionen ermöglicht werden: 

                                                           
43 LVO-AVD, 2013, § 4 Absatz 2 LVO-AVD [Die Übertragung der Personalverantwortung im Sinne des § 5 Absatz 2 des 
Landesbeamtengesetzes setzt regelmäßig voraus, dass Beamtinnen und Beamten zuvor verschiedene 
Aufgabengebiete im öffentlichen Dienst oder vergleichbare  Aufgabengebiete außerhalb des öffentlichen Dienstes 
wahrgenommen haben (Rotation)] 
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 Umsetzung (befristete oder dauerhafte Übertragung eines anderen Aufgabengebietes 

innerhalb des LAF) 

 Abordnung (befristete Übertragung eines anderen Aufgabengebietes in einer anderen 

Behörde) 

 Versetzung (dauerhafte Übertragung eines anderen Aufgabengebietes innerhalb einer 

anderen Behörde) 

 Sonderurlaub (unbezahlte Freistellung vom Dienst für die Wahrnehmung von im 

dienstlichen Interesse liegenden vergleichbaren Aufgaben außerhalb der Verwaltung) 

Die Ziele, die Rahmenbedingungen, die Verantwortlichkeiten als auch die Klärung Festlegung 

der einzelnen Schritte werden innerhalb eines Rotationsleitfadens einheitlich festgelegt. Der 

zielgerichtete Prozess der Rotation ist zunächst mit der direkten Führungskraft bzw. der 

übergeordneten Entscheidungsinstanz abzustimmen und die Personalentwicklungsberatung 

des LAF zu leiten. 

6.9 Hospitationen (inkl. EU-Hospitationen) 

 

Als Unterform der Rotation, handelt es sich bei der Hospitation um einen zeitlich befristeten 

Wechsel des Aufgabengebietes mit Rückkehr auf den bisherigen Arbeitsplatz. Die Hospitation 

ist ebenso ein zielgerichtetes Personalentwicklungsinstrument und setzt die vorherige 

Definition der Ziele und Erwartungen welche mit dem Arbeitsplatzwechsel verbunden werden 

voraus. Die Dauer der Hospitation kann sich bis zu drei Monaten erstrecken.  

Die Hospitation, als zeitlich befristeter Arbeitsplatzwechsel findet sich zudem in der 

Dienstvereinbarung Personalmanagement wieder und soll gem. Pkt. 7.2.4 als Instrument zur 

Kompetenzerweiterung ermöglicht und unterstützt werden.44 Daneben werden mit der 

Maßnahme noch weitere Ziele verfolgt: 

 Die Kommunikation und Vernetzung 

 Erweiterung des Erfahrungshorizonts 

 Erweiterung der fachlichen und sozialen Kompetenz 

 Entwicklung eines Verständnisses für andere Arbeitsweisen und 

Organisationskulturen45 

                                                           
44 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 13 
45 Vgl. Landesweite Leitlinien zur Personalentwicklung, 2012, S. 13 
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Neben den innerbehördlichen als auch behördenübergreifenden Modellen der Hospitation ist 

als weitere Variante die mehrwöchige EU-Hospitation zu nennen. Diese ermöglicht den 

Austausch innerhalb der europäischen Staaten. 

Der konkrete Ablauf von dem Hospitationswunsch bis hin zur Durchführung ist dezidiert im 

Leitfaden Hospitation LAF niedergeschrieben. Die Personalentwicklungsberatung steht hierfür 

jederzeit für Fragen bereit. 

6.10 berufliche Aufstiegsmöglichkeiten 

 

Die Möglichkeiten sich beruflich weiterzuentwickeln sind in der Berliner Verwaltung 

mittlerweile sehr mannigfaltig. Aufgrund dessen muss zunächst eine Differenzierung zwischen 

Tarifbeschäftigten und verbeamteten Dienstkräften vorgenommen werden. 

Für die Gruppe der Tarifbeschäftigten besteht seitens der VAk die Möglichkeit den 

Verwaltungsgrundlehrgang, den Verwaltungslehrgang I (VL I) oder Verwaltungslehrgang II (VL 

II) zu absolvieren. Die vermittelten Kenntnisse beinhalten sowohl methodische als auch 

fachspezifische Themen rund um die Berliner Verwaltung, den Aufbau und den Ablauf des 

Verwaltungshandelns. Sie bereiten mit ihrem modular aufgebauten Programm auf die 

Übernahme höherwertiger Tätigkeiten im ehemals mittleren bzw. gehobenen Dienst vor. Die 

Zulassung erfolgt durch ein zentrales Auswahlverfahren, welches von der VAk gesteuert wird. 

Im Rahmen des VL werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche nicht über eine 

Verwaltungs- oder ähnlich gelagerte Ausbildung verfügen, und die Tätigkeiten im 

nichttechnischen Dienst der allgemeinen Verwaltung wahrnehmen oder für solche vorgesehen 

sind, ein umfassendes Verwaltungsgrundwissen zu vermitteln.  

Im Rahmen des VL II können Verwaltungsfachangestellte oder Fachangestellte für 

Bürokommunikation vertiefte Methoden- und Fachkenntnisse erwerben, die auf die 

Übernahme von Tätigkeiten im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst vorbereiten.  

Neben diesen beiden genannten, wird im Laufe des Jahres 2019 eine sog. 

"Einstiegsqualifizierung" für verwaltungsfremde Beschäftigte der Berliner Verwaltung 

etabliert. Ebenfalls sollen damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche bereits im 

gehobenen Dienst beschäftigt sind, die Möglichkeit erhalten ihr Verwaltungswissen zu 

erweitern. Die Qualifizierung wird voraussichtlich nicht länger als sechs Monate andauern und 
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ist daher vor allem für die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im LAF eine geeignete 

Möglichkeit sich zügig in das Verwaltungsleben zu integrieren. 

Für die verbeamteten Dienstkräfte des LAF bietet sich die Möglichkeit für Personen, die sich in 

Ämtern ab der Besoldungsgruppe A 8 befinden, im Rahmen eines Aufstiegsverfahren bzw. 

Qualifizierungsreihe in die Laufbahngruppe 2 in das erste Einstiegsamt zu wechseln resp. die 

Befähigung für ein Amt der nächsthöheren Besoldungsgruppe zu erwerben. Die 

Aufstiegsmodelle gliedern sich dabei in Praxisaufstieg gem. § 17 LVO-AVD (sog. "großer 

Aufstieg") und in den Bewährungsaufstieg gem. § 18 LVO-AVD (sog. "kleiner Aufstieg").46 

Darüber hinaus besteht für die Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 2 die 

Möglichkeit zum Erwerb der Qualifikationen in das zweite Einstiegsamt zugelassen zu werden, 

sofern sie die formalen Voraussetzungen erfüllen, das Auswahlverfahren erfolgreich absolviert 

haben und ein dienstliches Bedürfnis an der Teilnahme besteht.  Die Möglichkeiten zum 

Aufstieg differenzieren sich auch hier in die dienstliche Qualifizierung (mit entsprechendem 

Hochschulabschluss) gem. § 23 LVO-AVD sowie in den Aufstieg ohne Hochschulqualifikation 

gem. § 24 LVO-AVD.47 

Die Ausschreibungen zu den Aufstiegslehrgängen bzw. Qualifizierungsreihen werden durch die 

VAk vorgenommen und durch die Abteilungsleiterrunde den Führungskräften 

bekanntgegeben. Daneben wird die Information im Intranet des LAF veröffentlicht. 

Innerhalb der Jahresgespräche eruieren die Führungskräfte Interessentinnen und 

Interessenten, klären das dienstliche Bedürfnis und prüfen bereits inwieweit die formalen 

Voraussetzungen für die jeweiligen Zulassungen erfüllt werden können. Dabei kann jederzeit 

auf die Unterstützung der Personalentwicklungsberatung des LAF zurückgegriffen werden. Zu 

den Auswahlverfahren sollten in der Regel nur besonders förderungsfähige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gemeldet werden. Vor dem Durchlaufen des Auswahlprozesses kann ein 

Beratungsgespräch der Personalentwicklungsberatung in Anspruch genommen werden. 

 

6.11 Wissenstransfer 

 

                                                           
46 Vgl. LVO-AVD, 2013 
47 ebd. 
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Ein systematischer Wissenstransfer als Instrument des Wissensmanagements ist eine bereits 

seit einiger Zeit praktikzierte Lösung im Land Berlin. Der Wissenstransfer beschreibt dabei den 

Prozess der Übertragung des Wissens von einer wissensgebenden auf eine wissensnehmende 

Person.48 

Der Prozess lässt sich, entsprechend der Abbildung (Abb. 3), in unterschiedliche Phasen 

gliedern:  

 Bedarfsanalyse 

 Zielformulierung 

 Planung 

 Wissenstransfer 

 Erfolgskontrolle 

Bei den dargestellten Phasen sind 

unterschiedliche Beteiligte involviert: 

Die Führungskraft übernimmt die 

Steuerung sowie die Einleitung der 

Bedarfsanalyse. Sie schafft eine Kultur des 

Lernens und schafft eine Vertrauenskultur 

in der ein Wissenstransfer eingebettet werden kann. Sie steht während des gesamten 

Prozesses  für Fragen zur Verfügung. 

Die Wissensgeberin bzw. der Wissensgeber sind mitverantwortlich für den Erfolg des Transfers. 

Die wissensgebenden Personen sind aktiv an dem Prozess beteiligt, bringen eigene Ideen ein 

und bemühen sich eine bestmögliche Transparenz zu schaffen. Die wissensgebende Person 

erfährt Wertschätzung für ihre vollbrachte Arbeit und Beteiligung in dem Prozess. 

Die wissensnehmende Person kann jede Person sein, die neu im LAF beginnt bzw. einen neuen 

Arbeitsbereich im LAF einnimmt. Der Wissenstransfer stellt eine Unterstützung für die 

Einarbeitung der neuen Kollegin bzw. dem neuen Kollegen dar. Die wissensnehmende Person 

ist daher aktiv an dem Prozess beteiligt, ist angehalten Fragen zu stellen und damit den 

Prozess erfolgreich zu beenden.  

                                                           
48 Vgl. RDV Personalmanagement, 2018, S. 15 

Abbildung 3: Wissenstransferprozess 
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Die Personalentwicklungsberatung ist erste Anlaufstelle der Führungskraft während des 

gesamten Prozesses. Sie berät, unterstützt und begleitet diese im Bedarfsfall in 

organisatorischen und inhaltlichen Fragestellungen. 

Die Dialogbegleitung begleitet den Prozess aktiv. Sie nimmt die vermittelnde Rolle zwischen 

wissensgebender und wissensnehmender Person ein. Die Dialogbegleitung ist für die operative 

Ausführung des Prozesses, die Gespräche mit der Führungskraft als auch für die Steuerung der 

sich daran anschließenden Gespräche des Wissenstransfers zuständig. 

Der Prozess des Wissenstransfers lässt sich in der Berliner Verwaltung in zwei übliche 

Methoden unterteilen: 

 Methode der Aufgabenmappe 

 Methode der Dialogbegleitung 

Der kontinuierliche Wissenstransfer ist in der gesamten Berliner Verwaltung von 

herausragender Bedeutung. Aufgrund dessen wird diesem auch im LAF eine hohe Bedeutung 

beigemessen. Um daher den Prozess der Wissenserhaltung sicherstellen und für die 

ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen im LAF einen standardisierten Wissenstransfer 

vorhalten zu können, wird durch das Referat Organisation und Personal ein Konzept zum 

Wissensmanagement mit Schwerpunkt auf den Wissenstransfer etabliert.  

7. Erfolgskontrolle und Weiterentwicklung 

 

Um die Maßnahmen und Instrumente der Personalentwicklung nachhaltig umzusetzen und 

den sich verändernden Anforderungen, die sich aufgrund von gesellschaftspolitischen und 

gesetzlichen Veränderungen ergeben, anzupassen ist eine Erfolgskontrolle der im 

vorliegenden Konzept beschriebenen Maßnahmen unerlässlich. Ziel ist es die Messung und 

Erfolgskontrolle in das zentrale Berichtswesen des LAF zu integrieren.  

Im Rahmen des landesweiten Benchmarking werden bereits unterschiedliche Kennzahlen 

erhoben. Dabei handelt es sich um folgende: 

 Anzahl der durchgeführten Jahresgespräche pro Abteilung 

 Anteil der Aufgabengebiete mit vorhandenen Anforderungsprofilen gemessen an allen 

Aufgabengebieten pro Abteilung 

 Anzahl der durchgeführten Qualifizierungen für Führungskräfte 
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 Anteil der Beschäftigten die eine befristete Maßnahme zur Erhöhung der beruflichen 

Mobilität angetreten haben (Hospitation/ Rotation) 

 Anzahl der durchgeführten Führungskräftefeedbacks pro Abteilung 

 Anzahl durchgeführter Wissenstransferprozesse 

 Anteil der Beschäftigten, die an Qualifizierungen teilgenommen haben, gemessen an 

allen aktiven Beschäftigten. 

Die Daten bieten zugleich die Basis für eine jährliche interne Auswertung und werden zur 

Überprüfung der Qualität sowie Aktualität des vorliegenden Konzepts genutzt. 

Wie in Punkt 2.4 beschrieben, erfolgt mit jeder einzelnen Personalentwicklungsmaßnahme 

eine separate Erfolgskontrolle mit anschließender Transfersicherung. 

Darüber hinaus soll das vorliegende Konzept kein abschließendes Handlungsprogramm 

darstellen. Vielmehr ist es als Grundlage anzusehen, auf welcher der 

Personalentwicklungsprozess optimiert werden kann.  

Durch die dezidierte Beschreibung der Rollen, Handlungsfelder und unterschiedlichen 

Personalentwicklungsinstrumente ist zunächst eine Basis geschaffen, die fortan inhaltlich 

ausgebaut, institutionalisiert sowie auch operationalisiert werden soll.  

Die Beachtung der divergenten Interessenlagen sowie die Berücksichtigung der individuellen 

Lebenssituationen bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung des Konzepts. Daher ist die 

Rückmeldung aus den Organisationseinheiten ebenso wertvoll wie die der einzelnen 

Mitarbeitenden und soll daher Berücksichtigung bei künftigen Optimierungen finden.  

Die Auswertung der jährlichen Daten, die Erfolgskontrolle und die daraus resultierenden 

Erkenntnisse der einzelnen Personalentwicklungsmaßnahmen sowie die individuellen 

Rückmeldungen stellen die Grundlage für künftige Optimierungen und Anpassungen des 

Konzepts dar. 

Persönliche Anregungen, Fragen oder Anmerkungen zu diesem Konzept können Sie direkt an 

die Personalentwicklungsberatung des LAF überbringen. 

Herr Alexander Wagner +49 30 90225 2580  alexander.wagner@laf.berlin.de 

Frau Juliane Eschner +49 30 90225 2577  juliane.eschner@laf.berlin.de 

 

mailto:juliane.eschner@laf.berlin.de
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Anlage 1: Zielvereinbarungen 
 

Strategisches Ziel: gesunde, lernbereite und adäquat eingesetzte Beschäftigte 

 

 

 

 

 

 

 

Operatives Ziel Erfolgsindikatoren Ist 2018 Ziel 2019 

Die Voraussetzung für eine 
alternsgerechtes Beschäftigung 
ist lebenslanges Lernen. Der 
Förderung der Lernkompetenz 
kommt daher eine hohe 
Bedeutung zu. Zugleich sollen die 
Beschäftigten mindestens eine 
fachliche oder außerfachliche 
Fortbildung im Laufe eines 
Jahres besucht haben. 

Fortbildungsrate   

    

Veränderungsbereitschaft, als 
Schlüsselkompetenz, wird durch 
das LAF gefördert. 

Stand 
Veränderungsinteresse 

  

Veränderungsquote   

    

Für die adäquate Verwendung der 
Beschäftigten sowie eine 
effektive Personalentwicklung 
stehen in jedem Aufgabengebiet 
aktuelle und gut handhabbare 
Anforderungsprofile zur 
Verfügung. 

Aktualisierungsstand 
Anforderungsprofile 

  

    

Befähigung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu einem sicheren 
Verwaltungshandeln durch 
interne und externe 
Fortbildungen 

Teilnahmerate interne 
Fortbildungen 

  

Teilnahmerate externe 
Fortbildungen 

  

    

Die Beschäftigten des LAF 
können flexible 
Arbeitszeitmodelle nutzen. 

Bewilligungsrate der 
gestellten Teilzeitanträge 
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Strategisches Ziel: Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

Operatives Ziel Erfolgsindikatoren Ist 2018 Ziel 2019 

Der Anteil weiblicher 
Führungskräfte entspricht dem 
Anteil männlicher Führungskräfte. 

Durchschnittliche Rate 
weiblicher 
Führungskräfte im LAF 
gesamt 

  

    

Die Teilnahme und Durchführung 
von 
Personalentwicklungsmaßnahmen 
erfolgt unter dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung 

   

    

Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder der LAF-Beschäftigten 
stehen für Notfälle zur Verfügung. 

Inanspruchnahme 
Eltern-Kind 
Arbeitszimmer 

  

 

Strategisches Ziel: Hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung 

Operatives Ziel Erfolgsindikatoren Ist 2018 Ziel 2019 

Die Personalentwicklung als 
Führungsaufgabe wird durch die 
Führungskräfte kontinuierlich mit 
Priorität umgesetzt. Sie 
kommunizieren mit den 
Beschäftigten regelmäßig auf 
einer wertschätzenden Basis und 
wirken aktiv auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
ein. 

Erfüllungsquote 
Jahresgespräche 

  

Durchschnittliche PE- 
Förderrate 

  

FFB-Teilnahmequote 
Mitarbeiter/innen 

  

Erfüllungsquote 
Beurteilungsgespräche 

  

    

Die Führungskompetenz der 
Führungskräfte wird durch die 
eigene Vorbildwirkung 
untermauert. Sie nehmen 
regelmäßig (mind. jedes 2. Jahr) 
an Fortbildungen teil und zeigen 
Veränderungsbereitschaft, indem 
sie den eigenen 
Organisationsbereich wechseln. 

Teilnahmerate internes 
FK-Programm 

  

Teilnahmerate externe 
Fortbildungen (inkl. VAk) 

  

Wechselquote 
Führungskräfte LAF 
gesamt 

  

    

Jede Führungskraft nimmt aktiv 
Verantwortung für die Erreichung 
von Zielen, die ihre 
Organisationseinheit betreffen, 
wahr 

ZV-Quote der 
Organisationseinheit 
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Anlage 2: Kreislauf Personalentwicklung inkl. Instrumente und Methoden zum Personalentwicklungsprozess 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente und Methoden: 
 Anforderungsprofil 
 Aufgaben/ Ressourcen 
 Zielvereinbarungen 
 Personalentwicklungskonzept 
  

Instrumente und Methoden: 
 Anforderungsprofil 
 Feedbackbogen 
 Jahresgespräch 
 Reflexion 
 Feedback 
 Leistungsbeurteilung 

Instrumente und Methoden: 
 Anforderungsprofil 
 Feedbackbogen 
 Jahresgespräch 
 Reflexion 
 Mitarbeiterbefragungen 
 Führungskräftefeedback 

Instrumente und Methoden: 
 Anforderungsprofil  
 Orientierungsgespräch 
 Jahresgespräch 
 Einarbeitungsprogramme 
 Teamentwicklung 
 Fortbildungen 
 Führungskräftezirkel 
 Hospitation 
 Rotation 
 Wissenstransfer 

Instrumente und Methoden: 
 Anforderungsprofil 
 Auswahl der Maßnahmen 
 Individuelle Planung 
 Inanspruchnahme 

Personalentwicklungsberatung 
 Best-Practice-Beispiele 

Instrumente und Methoden: 
 Anforderungsprofil 
 Kompetenzprofil 
 Orientierungsgespräch 
 Jahresgespräch 
 Ursachenanalyse 
 Potentialanalyse 
 Personalbedarfsplanung 
 Frauenförderplan 

Planen und Gestalten (Wie) 

Beispiel: Recherche von 

geeigneten Maßnahmen zur 

Zielerreichung 

Durchführung (Womit) 

Beispiel: Schulung wird an der 

VAk oder hausintern 

durchgeführt 

Transfersicherung 

(gewünschte Wirkung 

erreicht) Bespiel: 

Erledigung neu 

übertragener Aufgaben 

 

Erfolgskontrolle 

(Lernziele erreicht) 

Bespiel: Evaluation anhand 

eines Feedbackbogens 

 

Zielsetzung (Soll) 

künftige Leistungs- 

und 

Kompetenzstandards 

Bedarfsanalyse (Soll/Ist-

Abgleich) Beispiel: aus dem 

Jahresgespräch ergibt sich 

Qualifizierungsbedarf 



Anlage 3: Dokumentationsbogen Jahresgespräch 

Dieser Bogen dient der Dokumentation des vertraulichen Gespräches und der einvernehmlich 

getroffenen Vereinbarungen. Diesen Bogen erhalten beide Gesprächsteilnehmer/innen für sich 

persönlich. Er ist vertraulich zu behandeln. 

Name der/des Beschäftigten: 

 

Datum des Gesprächs:__________________________ 

1. Berufliche Situation und Arbeitsumfeld 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe und mit der Führungskraft 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zielerreichung 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Analyse vorhandener Kompetenzen und der Entwicklungspotenziale 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sonstige Ziele und Wünsche der/des Beschäftigten 

Feststellungen und Vereinbarungen: 

Name der Führungskraft: 
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6. Aufgaben und Ziele für das kommende Jahr 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Personalentwicklungsmaßnahmen 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sonstige Anmerkungen oder Vereinbarungen aus dem Gespräch 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Unterschrift Beschäftigte/r Unterschrift Führungskraft 
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Anlage 4: Bedarfsmeldungen aus den Jahresgesprächen 
zur Weiterleitung an den Personalentwicklungsbereich 

 

Arbeitsbereich: 
 

 

Verantwortliche Führungskraft: 
 

 

 

Über Abteilungsleitung __________________________ 

Über Referatsleitung  __________________________    

Über Gruppenleitung  __________________________                   

In dem von mir verantworteten Arbeitsbereich wurden die Jahresgespräche mit allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern geführt. 

Folgende Maßnahmen der Personalentwicklung wurden gemeinsam erörtert und vereinbart: 

Art der Maßnahme Anzahl der 
Beschäftigten 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

_____________________________________ 

Datum/ Unterschrift der Führungskraft 
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Anlage 5: Übersicht Zeit-Maßnahmenplan 
 

 

 Voraussichtliche 
Fertigstellung 
/Turnus 

Maßnahme Verantwortlichkeit Beteiligung Status Finanzierung 

2019       

1 30.06.2019 Hospitationsleitfaden ZS B 221 Alle AbtL In Bearbeitung entfällt 

2 30.09.2019 Wissensmanagementkonzept ZS B 221 Alle AbtL In Bearbeitung entfällt 

3 31.12.2019 Weiterentwicklung interne 
Fortbildungen für Führungskräfte 

ZS B 221 Alle AbtL In Vorbereitung entfällt 

4 jährlich Jahresgespräche alle Führungskräfte Alle Abt. wiederkehrend entfällt 

5 bei Bedarf Dienstliche Beurteilungen Erst- und 
Zweitbeurteilende 

Alle Abt. wiederkehrend entfällt 

2020       

6 30.06.2020 Rotationsleitfaden ZS B 221 Alle AbtL In Vorbereitung entfällt 

7 30.06.2020 Führungskräftefeedback ZS B 221 Alle AbtL In Vorbereitung entfällt 

8 31.12.2020 Führungskräftezirkel ZS B 221 Alle AbtL In Vorbereitung entfällt 

9 jährlich Jahresgespräche alle Führungskräfte Alle Abt. wiederkehrend entfällt 

10 bei Bedarf Dienstliche Beurteilungen Erst- und 
Zweitbeurteilende 

Alle Abt. wiederkehrend entfällt 

2021       

11 31.03.2021 Führungskräfteleitlinien ZS B 221 Alle AbtL In Vorbereitung entfällt 

12 31.03.2021 Evaluation aktuelle AP  ZS B 231/232 Alle AbtL In Vorbereitung  entfällt 

13 jährlich Jahresgespräche alle Führungskräfte Alle Abt. wiederkehrend entfällt 

14 bei Bedarf Dienstliche Beurteilungen Erst- und 
Zweitbeurteilende  

Alle Abt. wiederkehrend entfällt 
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